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1. Einleitung 

Die Informationsreise nach Sofia (Bulgarien) vom 24. bis 26. Februar 2020 wurde vom 

Petitionsausschuss gemäß Artikel 228 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments 

organisiert und vom Präsidium des Parlaments am 16. November 2019 genehmigt. Zweck der 

Reise war es, Treffen mit Petenten, Ministern und Regierungsbeamten, Vertretern der 

Zivilgesellschaft, Verbraucherorganisationen und dem bulgarischen Bürgerbeauftragten für 

Gespräche über angeblich missbräuchliche Vertragsklauseln in Hypothekenkrediten zu 

führen, die Gegenstand zahlreicher Petitionen waren. Die MdEP reisten zudem nach Montana, 

um die Übereinstimmung von Mülldeponien mit den Umweltschutzvorschriften und dem 

Abfallrecht der Europäischen Union zu untersuchen und die Petenten und die regionalen 

Behörden zu treffen. 

 

2. Petitionen  

Zusammenfassung in Anhang I 

3. Resümee der Treffen 

Montag, 24. Februar 2020, 15.30 Uhr 

Treffen im bulgarischen Justizministerium:  

Anwesende Ministeriumsvertreter: Justizminister Danail Kirilov, stellvertretende 

Justizministerin Desislava Ahladova, verantwortlich für die Aufsicht über öffentliche und 

private Gerichtsvollzieher, Grigor Todorov, Georgi Dankov, Bilyana Bilyakova, Mitka 

Zaharlieva, Vasiliy Druzhinin, Daniela Belchina, Irina Kuzmanova, Abrashova. 

 

 

Minister Danail Kirilov ergriff das Wort und dankte den MdEP für den ersten 

Informationsbesuch des Europäischen Parlaments in Bulgarien in seiner Amtszeit als 

Justizminister. Er erläuterte, dass er vor seiner derzeitigen Funktion den Vorsitz des 

Rechtsausschusses der Nationalversammlung der Republik Bulgarien (Nationalversammlung) 

innehatte. Der Minister habe an der Reform der Zivilprozessordnung (ZPO) mitgewirkt. Die 

ersten Änderungen der ZPO seien im Jahr 2017 vorgenommen worden, weitere folgten 2019.  

 

Hintergrundinformationen zur Reform der Zivilprozessordnung 

Bei der Änderung der ZPO strebte die Nationalversammlung ein Gleichgewicht zwischen den 

Rechten und Pflichten von Schuldnern und Gläubigern an. Wichtige Änderungen des 

Vollstreckungsverfahrens und Mahnverfahrens (letzte angenommene Änderung aus dem Jahr 

2017) wurden vorgenommen.  

Der Minister wies darauf hin, dass es gelungen sei, bei der Reform ein gutes Gleichgewicht 

zwischen den Interessen von Investoren und der Wirtschaft auf der einen Seite und Schuldnern 

auf der anderen Seite zu erreichen. Er erinnerte daran, dass Banken und andere Finanzinstitute 

2005 große Schwierigkeiten hatten, Forderungen beizutreiben. 
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Die Leiterin der Delegation, Dolors Montserrat, stellte die Delegationsmitglieder vor und stellte 

Fragen zu im Jahr 2019 vorgenommenen Änderungen der ZPO:  

 Welche Folgen haben die Änderungen für Schuldner und Gläubiger? 

 Wurde der Schutz der Verbraucherrechte verbessert? 

 Haben auch Schuldner, die vor der Reform vertragliche Verpflichtungen eingegangen 

sind, das Recht Rechtsmittel einzulegen? 

 Unterliegen private Kreditunternehmen einer Kontrolle?  

 

Antworten auf die Fragen: 

Nach Aussage von Minister Kirilov erhielten die bulgarischen Behörden im Januar 2019 von 

der Europäischen Kommission ein Schreiben über Verstöße gegen Verbraucherrechte. In der 

Folge sei ein Vertragsverletzungsverfahren (EU-Pilot-Verfahren) eingeleitet worden, doch 

fallen diese Verstöße d. h. missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und die Kontrolle 

über Vertragsklauseln, im Kern nicht unter die Zuständigkeit des Justizministeriums. In 

Reaktion auf alle gestellten Forderungen haben die Behörden die Zivilprozessordnung 

geändert. Eigentlich zuständig für diese Angelegenheiten sei das Wirtschaftsministerium. 

 

Nach aktueller Rechtslage müssen die Gerichte das Vorhandensein missbräuchlicher Klauseln 

überwachen, was zur Folge habe, dass die Arbeitsbelastung der Richter enorm angestiegen sei. 

Vollstreckungsverfahren seien erschwert worden und ähneln somit eher Forderungsverfahren. 

Kreditgeber müssen alle die Schuld betreffenden Details vorlegen. Wenn Richter eine 

Arglistvermutung hegen, wechseln sie sofort zu einem Forderungsverfahren. Nach der Reform 

werde es möglich sein, die Maßnahmen von Gerichtsvollziehern anzufechten, und Kreditgebern 

werde die Einziehung von Forderungen erschwert. Durch die Vorladung werde das 

Forderungsverfahren ausgelöst. Beim regulären Verfahren müsse der Kreditgeber hohe 

Gebühren entrichten.  

 

Desislava Ahladova fügte hinzu, dass mit den Reformen für mehr Transparenz und eine 

Verbesserung der Kommunikation gesorgt werde. Der Einspruch erfolgt symmetrisch zum 

Mahnverfahren. Die Gerichte seien verpflichtet, alle Anhänge und Änderungen der allgemeinen 

Vertragsbedingungen zu prüfen. In der Vergangenheit seien den Verfahrensunterlagen weder 

die Verträge noch die Anhänge beigefügt worden. Der Einsatz missbräuchlicher Klauseln sei 

sehr wahrscheinlich gewesen. Nun könne das Gericht das Verfahren einstellen. Die Frist, 

innerhalb derer der Schuldner gegen das Verfahren Beschwerde einlegen könne, werde 

verlängert (von zwei Wochen auf einen Monat). Der Schuldner bezahle die Prozesskosten, die 

5 % des Wertes des Kredits/der Schuld nicht überschreiten. Einem Schuldner, der sich für 

zahlungsunfähig erkläre, werde mehr Zeit zur Vorbereitung seiner Verteidigung eingeräumt. 

Das Dokument, in dem alle von der Bank vorgenommenen Einzüge festgelegt sind, sei den 

Unterlagen beizufügen, die dem Gericht vorgelegt werden. Mit den Änderungen ab 2019 seien 

auch Inkonsistenzen im Bereich des Verbraucherschutzes (gemäß den Richtlinien) behoben 

worden. Das Gericht sei verpflichtet, einen Vollstreckungstitel nach dem 

Vollstreckungsverfahren auszustellen.  

 

Die gesamte Liste der im Dezember 2019 eingeführten Änderungen sei sehr lang: 

 die Regel der Justiziabilität (Arten von Angelegenheiten, die ein Gericht entscheiden 

kann); 

 Der Schuldner habe geringere Kosten zu tragen; 
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 Besonders schutzbedürftige Schuldner erhalten einen besseren Schutz (niedrigere 

Gebühren, Begrenzung der von den privaten Gerichtsvollziehern erhobenen Gebühren); 

 Die Methoden der Einziehung werden an den eingezogenen Beträgen ausgerichtet; 

 Jede Partei könne eine Schätzung des Auktionsgutes verlangen;  

 Die Verweigerung eines Kostenvoranschlags durch den Gerichtsvollzieher oder seine 

Weigerung, einen Dritten damit zu beauftragen, könne angefochten werden;  

 Alle Streitigkeiten zwischen den Banken und den Verbrauchern werden nach dem 

Zivilprozessrecht behandelt; 

 Schuldner seien nicht verpflichtet, zu erklären, warum sie gegen die Forderungen des 

Gläubigers Einspruch einlegen. Sie füllen lediglich das vom Gericht bereitgestellte 

Formular aus; 

 Die Liste der Güter, die nicht gepfändet werden können, werde erweitert.  

  

Frau Belchina fügte hinzu, dass ein neues Formular des Vollstreckungstitels am vergangenen 

Freitag (20. Februar 2020) im Staatsanzeiger veröffentlicht worden sei und nun regelmäßig 

verwendet werde. 

 

Herr Kirilov und Frau Ahladova über die so genannten „geheimen Räume“ (angeblich ein 

spezieller Lagerraum im Bezirksgericht Sofia, in dem die Archive aller privaten Zivilverfahren 

aufbewahrt werden). 

Diese Vorwürfe seien vom bulgarischen Obersten Kassationsgericht zurückgewiesen worden. 

Natürlich dürfe es keinen Missbrauch geben. Wenn der Schuldner die Forderung bestreite, 

müsse er dies begründen: Dies sei für das Gericht ausreichend. Der Schuldner müsse die 

Anfechtung dem Gericht vorlegen. Das Vermögen des Schuldners könne nicht zur Eintreibung 

der Schulden verwendet werden.  

 

Frau Ždanoka bat um weitere Informationen  

 zum Stand der Dinge bezüglich der privaten Gerichtsvollzieher; 

 zur Stellungnahme des Ministeriums zu den mutmaßlichen Korruptionsfällen bei 

Gerichten und Gerichtsvollziehern; 

 über durchgeführte bzw. geplante Inspektionen. 

 

Herr Dankov erläuterte, dass die Rechtsstellung der privaten Gerichtsvollzieher auf dem Gesetz 

über die privaten Gerichtsvollzieher von 2005 basiere. Der bulgarische Staat beauftrage 

Gerichtsvollzieher mit der Eintreibung von Privatforderungen. 

Die Kammer der privaten Gerichtsvollzieher sei eingerichtet worden, um das Verhalten der 

Gerichtsvollzieher zu beaufsichtigen. Das Inspektorat des Justizministeriums organisiere 

Generalinspektionen und Finanzinspektionen (Artikel 75 Absatz 8 des 

Gerichtsverfassungsgesetzes von 2007). 

Wenn das Gericht den Vollstreckungstitels erlasse, übergebe es den Fall zur Vollstreckung an 

den Gerichtsvollzieher. Dann teile der Gerichtsvollzieher dem Schuldner den Gerichtsbeschluss 

mit und ziehe die Schuld ein (schriftliche Unterlagen sind erforderlich). 

  

Minister Kirilow zu den angeblichen Korruptionsfällen: 

Wenn ein Korruptionsverdacht bestehe, gebe es Überwachungs- und Inspektionsmechanismen. 

Hierfür sei das Justizministerium allerdings nicht zuständig. Nach mehreren Anschuldigungen, 

habe das Justizministerium Disziplinarverfahren gegen Gerichtsvollzieher gefordert. 
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Die Statistiken zeigen: Im Jahr 2019 habe es 34 Disziplinarverfahren (15 Verfahren auf Antrag 

der Kammer der privaten Gerichtsvollzieher, 16 auf Antrag des Justizministeriums und 3 auf 

gemeinsamen Antrag) gegeben (Anhang V).  

Es habe der Verdacht der Einmischung von Gerichtsvollziehern in die Versteigerungen von 

Eigentum bestanden. Jetzt könne jeder gemäß der Verordnung zu öffentlichen Online-

Auktionen das Bietverfahren verfolgen.  

 

Herr Dankov fügte hinzu, dass es 60 Verfahren pro Jahr gebe. Im Jahr 2020 habe es bereits 

5 Disziplinarverfahren gegeben, die vom Justizministerium eingeleitet worden seien. Einer der 

Petenten (Herr Iliev) hatte vorgeschlagen, dass Disziplinarverfahren vom Ministerium und 

nicht von der Kammer der privaten Gerichtsvollzieher durchgeführt werden sollten. 

 

Herr Loránt Vincze fragte in Bezug auf die Verordnung zur Anwendung des geänderten 

Gesetzes vom 19. Dezember 2019: 

 ob es einen Dialog zwischen den Petenten und den Gesetzgebern gegeben habe; 

 ob die eingeführten Änderungen ausreichend gewesen seien. Erwarte das Ministerium 

den Abschluss des von der EK eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens? 

 

Minister Kirilow antwortete, dass das Vollstreckungsverfahren geändert worden sei. Zur 

Vertragsverletzung: Informationen über die Änderungen seien der EK schon vor langem 

übermittelt worden. Die Vertragsverletzung werde nicht weiter verfolgt. Das 

Harmonisierungsverfahren sei ebenfalls abgeschlossen.  

 

Frau Bilyakova fügte hinzu, dass alle notwendigen gesetzgeberischen Schritte unternommen 

worden seien. Das formelle Fristsetzungsschreiben der EK (vor der Einleitung eines 

Vertragsverletzungsverfahrens durch die EK) sei im Januar 2019 eingegangen. Sie fügte hinzu, 

dass Änderungen des Verfahrens bezüglich der Zahlungsanordnungen seit Jahren auf der 

Tagesordnung des Ministeriums stehen. 

 

Minister Kirilow sagte, dass noch nicht alle notwendigen Änderungen der Zivilprozessordnung 

und der Straf- und Zivilgesetzgebung verabschiedet worden seien. In der Praxis werde es zu 

Unterschieden kommen. Der Oberste Justizrat erörtere, ob alle Zahlungsverfahren elektronisch 

abgewickelt werden sollten. Die regionalen Gerichte seien mit der Vielzahl an Fällen überlastet. 

Das neue System werde erst seit 2 Monaten umgesetzt, und es gebe Diskrepanzen zwischen 

Sofia (Hauptstadt) und dem Rest des Landes. 

 

Über den Bulgarischen Bankenverband: 

Der Minister erklärte, dass die Banken über die eingeführten Änderungen nicht glücklich seien. 

Sie werden Schwierigkeiten bei der Eintreibung ihrer Forderungen haben. Seiner Meinung nach 

solle das neue Regelwerk generell verschlankt und die Rechtskultur verbessert werden. Der 

einfache Zugang zu Krediten solle eingeschränkt werden. 

 

Er fügte hinzu, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen an der Frage der 

Verbraucherkredite interessiert seien, aber nicht derart wie bisher. Er schlug vor, sich 

diesbezüglich an den Ombudsmann zu wenden. Seiner Meinung nach seien die Petenten in den 

Jahren 2015-2017 von PR-Agenturen unterstützt worden (tatsächlich hätten die PR-Agenturen 

die Petenten angeleitet). Er erklärte, dass die gegenwärtige Situation in Bulgarien nicht 

schlechter sei als in anderen Ländern. Die Bank setzt durch die Bereitstellung von Hypotheken 

ihr Vertrauen in den Schuldner. Er merkte an, dass die Petenten zahlreiche Beschwerden 
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vorbringen. Herr Iliev (einer der Petenten) sei in seiner Eigenschaft als juristische Person 

Schuldner, nicht jedoch als natürliche Person. 

 

Frau Bilyakova erklärte, dass öffentliche Konsultationen durchgeführt wurden, als die 

Änderungen vorgeschlagen wurden, z.B. eine vom Ministerium organisierte Konferenz mit 

zahlreichen Interessenvertretern unter Beteiligung des Obersten Gerichtshofs. Sie fügte hinzu, 

dass ein Richter gegen das Urteil der unteren Gerichte Berufung einlegen könne, sollte er einen 

Verstoß gegen EU-Recht vermuten.  

 

Frau Belchina fügte hinzu, dass die mit der Vorbereitung von Änderungsanträgen beauftragte 

Gruppe sich auf einen gemeinsamen Entwurf geeinigt habe. Die bulgarischen Abgeordneten 

haben die Änderungen nach umfassenden Konsultationen der Öffentlichkeit eingebracht. Auch 

der Rechtsausschuss der Nationalversammlung diskutiere die vorgeschlagenen Änderungen.  

 

Der Delegationsleiter erteilte den bulgarischen Mitgliedern ex officio das Wort. 

 

Herr Andrey Slabakov argumentierte, dass in der Aufsichtsbehörde nur 15 Inspektoren mit der 

Aufsicht betraut seien, weshalb es unmöglich sei, alle privaten Gerichtsvollzieher zu 

beaufsichtigen, die von den Privatunternehmen engagiert werden. 

 

Frau Zvetelina Penkowa erklärte, dass die Änderungen ab 2018/2019 nach Empfehlungen 

vorgenommen wurden. Sie fragte, ob es eine Ex-post-Folgenabschätzung oder eine Analyse der 

Änderungen gebe.  

 

Die Delegationsmitglieder wurden darüber informiert, dass der Oberste Justizrat alle Gerichte 

über die Praxis in Zahlungsverfahren befragt habe und dass der Rechtsausschuss der 

Nationalversammlung informiert worden sei. Sie werden einige Zeit nach der Einführung der 

Änderungen eine rechtliche Analyse erstellen. Sie seien offen für Vorschläge der nicht 

staatlichen Organisationen. 

 

Frau Montserrat erklärte, dass die Verbraucherverträge in Spanien in Anwesenheit eines Notars 

unterzeichnet werden müssen. Was die Forderungen des Petenten beträfe, so sollte ihrer 

Meinung nach das Vollstreckungsverfahren unmittelbar nach der Forderung des Schuldners 

eingestellt werden. 

 

 

———————————————————————————————————— 

 

Montag, 24. Februar 2020, 16.35 Uhr  

Treffen mit den Petenten im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments (EPLO) in 

Sofia 

Petition Nr. 0063/2017  

Herr Ivailo Iliev 
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Nach Aussage des Petenten missachten die bulgarischen Behörden die EU-Rechtsvorschriften. 

Die bulgarischen Behörden versuchen, den EU-Vertreter vom Gegenteil zu überzeugen. Als 

das Europäische Parlament sich erstmals mit seiner Petition befasste, waren 150 Fälle bereits 

seit mehreren Jahren anhängig. Es liegen noch ungelöste Fälle vor, die in das Jahr 2007 

zurückreichen. Im Jahr 2016 wurde das Korruptionsbekämpfungsverfahren eingeleitet. Der 

Petent behauptet, dass keine Verbesserung der Vollstreckungstitel vorgenommen wurde und 

Schuldnern keine Dokumente zugestellt werden.  

 

Petition Nr. 0514/2018 

Ivailo Iliev  

 

Er erklärte, dass es unmöglich sei, sich zu verteidigen, ohne schriftliche Dokumente bzw. 

Belege übermittelt zu bekommen. Seiner Ansicht nach ist es nicht ausreichend, wenn Schuldner 

nur Zahlungsanordnungen erhalten. Es müsse ein separates Dokument mit Informationen zu 

durchgeführten rechtlichen Prüfungen, den Möglichkeiten, Rechtsmittel einzulegen, und den 

Gründen für die Vollstreckungstitel geben. Er gab an, dass die Zustellung von 

Zahlungsanordnungen laut der Antikorruptionseinheit nur eine Standardmaßnahme der 

Gerichte sei.  

 

Petitionen Nr. 0838/2017 und 0720/2018 

Violeta Gospodinova 

Frau Ivanova vertrat die Petentin der Petition Nr. 0838/2017: 

 

Ihre Bank habe auf der Grundlage eines Auszugs aus den Büchern (Finanzunterlagen) der Bank 

eine Anweisung zur sofortigen Vollstreckung erwirkt. Das Urteil gegen sie sei in einer 

Gerichtsverhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen worden, woraufhin ein 

privater Gerichtsvollzieher in Varna ein Verfahren zur Beitreibung der Schuld begonnen habe. 

Die Petentin wies darauf hin, dass sie nie über die Einleitung dieses Verfahrens, das bereits vor 

mehr als zwei Jahren begann, informiert worden sei, und dass ihr Eigentum letztendlich im 

Wege einer Zwangsversteigerung verkauft wurde.  

 

Petition Nr. 0720/2018 

Violeta Gospodinova 

 

Nach Aussage der Petentin habe die Bank das Eigentum zu einem äußerst geringen Preis 

erworben, der nicht ihrer Schuld entspreche. Als sie davon erfuhr, habe sie Einspruch gegen 

das Verfahren erhoben. Die Petentin konnte nach eigenen Angaben weder Informationen 

erhalten noch das versteigerte Eigentum wiedererlangen. Sie habe sich an das Oberste 

Kassationsgericht gewandt, das zwar die vorangegangene Entscheidung revidierte, jedoch habe 

die Petentin das Eigentum endgültig verloren, da es verkauft wurde. Sie behauptet, es habe eine 

Absprache zwischen der Bank und dem Gerichtsvollzieher stattgefunden.  

 

Petition Nr. 0408/2017 

Frau Manolova (frühere bulgarische Bürgerbeauftragte) äußerte sich im Namen der Petentin, 

hauptsächlich in Bezug auf die im Dezember 2019 eingeführten Änderungen an der 

bulgarischen Zivilprozessordnung. 

 

Sie erklärte, dass die Gerichte die Verträge in der Vergangenheit nicht auf missbräuchliche 

Klauseln geprüft haben. Vollstreckungstitel seien ohne Gerichtsverfahren von den Gerichten 
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erlassen worden. Ihrer Ansicht nach seien die im Dezember 2019 eingeführten Änderungen nur 

bedingt eine Lösung für die Probleme, da das Eigentum eines Schuldners weiterhin verkauft 

werden könne. Ein Schuldner könne das Darlehen zurückzahlen, jedoch erhalte er dadurch nicht 

sein Eigentum zurück. Sie ist der Auffassung, dass das Vertragsverletzungsverfahren 

fortgeführt werden solle.  

 

Petition Nr. 1045/2018 

Z. A. (anonymer Petent), Radoslav Daskalov im Namen des Petenten 

 

Wenn das Gericht damit beginne, Bankenvertragsrechte durchzusetzen, verlange es eine 

Gebühr, die von beträchtlicher Höhe sein könne. Der Petent beklagte die Enteignung von 

Schuldnern. Der Vollstreckungsbefehl sei noch immer vorgeschrieben.  

 

Petition Nr. 0810/2018 

P. A. V. (anonymer Petent)  

 

Der Petent (74 Jahre alt) sei enteignet worden. Anderen Schuldnern sei für zwei Jahre das 

Eigentum entzogen worden. In diesem Fall fehlen einige Dokumente. Er brachte hervor, dass 

die Anwendung der Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen neu bewertet und erneut diskutiert werden solle. Zudem forderte er die 

Einrichtung eines Sonderausschusses, um den Sachverhalt zu klären.  

 

Petition Nr. 0606/2018  

Milena Dimitrova 

 

Die Bank der Petentin habe die Zinssätze des Darlehens erhöht, ohne sie darüber zu 

informieren. Anschließend habe die Bank ein Vollstreckungsverfahren gegen sie eingeleitet 

(indem ein Vollstreckungsbefehl erlassen wurde). Die Petentin konnte die staatliche Gebühr 

nicht entrichten und wurde von ihr befreit. Nichtsdestotrotz habe sie den Fall durch eine 

angeblich ungerechtfertigte Entscheidung der Bank verloren. Sie habe sich an das Oberste 

Kassationsgericht gewandt, das bestätigte, dass die Schuldnerin irregeführt wurde.  

 

Petition Nr. 1193/2018  

M. A. (anonymer Petent) 

Der Petent erklärte, dass die Mahnverfahren nicht im Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der EU stehen. Das Gericht entscheide in seiner Stellungnahme nicht von 

Amts wegen und es gebe ungerechte Bedingungen in der Verfahrensanordnung. Infolge von 

Zwangsräumungen käme es zu Wohnungslosigkeit. Er behauptete, es gebe vermehrt 

Zwangsräumungen.  

 

Petition Nr. 0358/2019 

Herr Iliev im Namen von M. A. (anonymer Petent) 

Er forderte die Einrichtung eines Sonderausschusses zur Untersuchung des Problems bezüglich 

des Fehlverhaltens privater Gerichtsvollzieher. Seiner Ansicht nach gehe das Stadtgericht Sofia 

weiterhin strafrechtlich gegen die Schuldner vor.  

 

Petition Nr. 0609/2018 

Tsetska Hadzhigeorgieva, Frau Milanova (ihre Anwältin)  

 



 

CR\1223705DE.docx 11/92 PE658.877v04-00 

  DE 

Die Petentin versuche seit zehn Jahren, die Wohnung ihrer Familie zurückzuerlangen. Private 

Gerichtsvollzieher haben das Eigentum schließlich äußerst rasch verkauft. Es habe keine 

rechtliche Möglichkeit gegeben, dies zu verhindern. Nun könne die Schuldnerin kein 

Rechtsmittel einlegen und könne weder gegen den Verkauf noch gegen die Zwangsmaßnahmen 

vorgehen. Sie solle nun gegen den privaten Gerichtsvollzieher vorgehen, was jedoch finanziell 

für sie nicht realisierbar sei.  

 

Petition Nr. 0051/2019  

Elitsa Vasileva (die Petentin), Ivailo Iliev im Namen der Petentin  

 

Die Petentin war Sicherungsgeberin einer Schuld. Ein privater Gerichtsvollzieher habe ihre 

Konten eingefroren, angeblich ohne eine gültige gerichtliche Entscheidung. Die Petentin 

behauptete, private Gerichtsvollzieher stellen den Schuldnern nicht die erforderlichen 

Dokumente zu. 

 

 

Petition Nr. 0036/2019  

Dimitar Panayotov (vertreten durch Herrn Shaitonov)  

 

Er erklärte, dass es in Bulgarien ein hohes Maß an Korruption gebe. Die Gerichte urteilten ohne 

die erforderlichen Beweise gegen Schuldner. In einigen Fällen seien die Schulden nur von 

äußerst geringem Wert. Er beklagte das Insolvenzverfahren.  

 

Petition Nr. 0037/2019 

Mariana Ilieva (anwaltlich vertreten)  

 

Die Petentin sei die Ehefrau des Schuldners und habe versucht, den Verkauf des gemeinsamen 

Eigentums (einer Wohnung) zu verhindern. Sie habe den privaten Gerichtsvollzieher 

kontaktiert, jedoch sei die Wohnung bereits verkauft gewesen. Sie behauptete, je nach 

Einzelfall werde das Recht unterschiedlich angewandt.  

 

Petition Nr. 0040/2019  

A. M. (anonymer Petent)  

 

Er beklagte, dass die jüngsten Änderungen an der Zivilprozessordnung noch keine Wirkung 

entfalten und sich eine Veränderung lediglich an den geänderten Namen der Verordnungen 

zeige. Er ist der Auffassung, dass die Verfahren gegen die Verfassung verstoßen. 

 

Die Petenten der Petitionen Nr. 0102/2019, 0346/2019 und 0764/2019 waren nicht anwesend. 

 

Petition Nr. 0849/2019  

D. M. (anonyme Petentin)  

 

Sie präsentierte sich als Verbraucherin, die durch die Darlehensbedingungen irregeführt wurde. 

Sie gab an, dass sich der Zinssatz ihres Darlehens sieben Mal erhöht habe. Gerichtsvollzieher 

zwangen sie angeblich dazu, ein Dokument zu unterzeichnen (um die eingefrorenen Konten 

ihrer Sicherungsgeber wieder freizugeben). Jetzt müsse sie 23 000 Lewa zurückzahlen.  

 

Die Petentin der Petition Nr. 0855/2019 war nicht anwesend. 
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Petition Nr. 0863/2019 

Lilyana Gyurova 

 

Die Petentin gab an, der Zinssatz ihres Darlehens habe sich in erheblichem Maße erhöht. Mit 

Hilfe eines Vollstreckungstitels haben die Gerichtsvollzieher ihr Eigentum zu einem äußerst 

geringen Preis verkauft. Ein zweites Eigentum von ihr sei ebenfalls von einem privaten 

Gerichtsvollzieher übernommen worden.  

 

Petition Nr. 0864/2019 

Ventsislav Pavlov 

 

Das Darlehen des Petenten in Bulgarischen Lewa wurde zu einem späteren Zeitpunkt (von einer 

bulgarischen Zweigniederlassung der Piraeus Bank) in ein Darlehen in Schweizer Franken mit 

einem äußerst hohen Zinssatz umgewandelt. Es sei dem Petenten praktisch unmöglich gewesen, 

das Darlehen zurückzuzahlen oder eine Umschuldung vorzunehmen. Sein diesbezüglicher 

Antrag sei nicht mehr existent; seine Wohnung wurde verkauft und anschließend zu einem 

erheblich höheren Preis weiterverkauft. 

 

Petition Nr. 0877/2019 

Albena Ivanova 

 

Die Petentin ist der Ansicht, dass die Finanzinstitutionen (private Banken), die ihre Eigentümer 

beschlagnahmten, ihr Schaden hinzugefügt haben. Angeblich wurde sie von sehr aggressiven 

Bankvertretern bedroht. Infolgedessen habe sie ihre Einkommensquellen verloren, weshalb sie 

mittlerweile unter wirtschaftlicher Instabilität leide.  

 

Petition Nr. 0878/2019 

Tanya Mihaylova 

 

Der Ehemann der Petentin habe an Schizophrenie gelitten. Nachdem er Darlehen aufgenommen 

hatte, habe das Ehepaar Probleme mit privaten Gerichtsvollziehern gehabt. Sie behauptete, ihr 

Ehemann könne für sein Tun nicht verantwortlich gemacht werden. Aufgrund der Darlehen 

habe das Paar zwei Wohnungen verloren. Ihr Ehemann sei inzwischen verstorben.  

 

Der Petent der Petition Nr. 0879/2019 war nicht anwesend. 

  

Petition Nr. 0922/2019  

Raina Mihailova und ihre Anwältin Frau Boykova 

  

Die Petentin ist der Ansicht, dass die Richter der Gerichte privilegiert sind und die Exekutive 

ihren Einfluss ausweitet: Richter verstoßen gegen Verfahrensrechte, Fälle werden fragmentiert 

und Beweise werden nicht angeführt. Der Rechtsfall der Petentin dauere bereits fünf Jahre an, 

da die Richter zwischenzeitlich auf die Interpretation von Dokumenten warteten. 

 

Petition Nr. 0925/2019 

Ekaterina Yaneva, anwaltlich vertreten durch Frau Filipova  

 



 

CR\1223705DE.docx 13/92 PE658.877v04-00 

  DE 

Die monatlichen Ratenzahlungen für das Darlehen der Petentin seien gestiegen. Gegen sie sei 

ein Anspruch in einem gerichtlichen Eilverfahren geltend gemacht worden. Ihrer Auffassung 

nach haben die Änderungen von Dezember 2019 keine nennenswerten Auswirkungen auf die 

Rechtsordnung. Die Verbraucher müssen selbst aktiv werden, um zu beweisen, dass in 

Verträgen missbräuchliche Klauseln enthalten sind. Aus diesem Grund seien sie in einer 

schwachen Position. Sofern missbräuchliche Klauseln vorliegen, solle Eigentum zurück an die 

Schuldner gehen, was jedoch nicht der Fall sei.  

 

Petition Nr. 1018/2019  

Mihail Kocev  

 

Im Jahr 2012 wurde der Petent verurteilt, woraufhin private Gerichtsvollzieher sein Eigentum 

verkauften. 2013 musste er sein Haus verlassen. Er behauptete, die Korruptionsmaschine 

schütze private Gerichtsvollzieher.  

 

Fragerunde mit den Petenten: 

 

Cristian Terheş stellte fest, dass viele der Petenten das Europäische Parlament aufforderten, in 

Rechtssachen tätig zu werden. Er fragte, ob sie sich bereits an den Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte (EGMR) gewandt haben, und falls ja, was sich daraus ergeben habe. 

Diesbezüglich antworteten die Petenten, dass ihre Fälle vom EGMR abgewiesen worden seien, 

da es sich um innere Angelegenheiten der Mitgliedstaaten handele. 

 

Herr Terheş fragte, ob die Gerichtsvollzieher strukturell unter die Exekutive, Legislative oder 

Judikative fallen.  

Die Petenten antworteten, dass private Gerichtsvollzieher sehr weitreichende Befugnisse haben, 

da sie in Gerichtsverfahren hinter verschlossenen Türen angehört werden und die Schuldner 

von den Gerichtsvollziehern benachrichtigt werden.  

 

In Bezug auf den EGMR erklärten sie, dass es nicht möglich gewesen sei, sich an ihn zu wenden 

(Artikel 6 und Artikel 47 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)), da es den 

Schuldnern gemäß einer Auslegung des Obersten Kassationsgerichts nicht erlaubt sei, beim 

EGMR Beschwerde einzulegen. Ihrer Ansicht nach war die einzige hilfreiche Institution der 

oder die jeweilige bulgarische Bürgerbeauftragte. 

 

Herr Terheş fragte, ob die Petenten sich mit ihren Beschwerden an das bulgarische 

Verfassungsgericht gewandt haben. 

Die Petenten stellten klar, dass es Bürgern in Bulgarien nicht gestattet sei, Entscheidungen 

anderer Gerichte vor dem Verfassungsgericht anzufechten. Im Jahr 2012 habe der bulgarische 

Bürgerbeauftragte ihre Fälle an das Verfassungsgericht verwiesen. Es wurde jedoch zugunsten 

der Banken geurteilt. Die Petenten erklärten, dass Rechte von Anwälten in Bulgarien nicht 

respektiert werden. 

 

Tatjana Ždanoka forderte weitere Informationen über die Bewegung „Solidarität“, 

insbesondere über die Struktur und Funktionsweise. Sie erinnerte daran, dass der Delegation 

im Justizministerium mitgeteilt wurde, dass die Organisation „Solidarität“ konsultiert werde. 
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Herr Iliev erklärte, dass es sich bei „Solidarität“ um eine Bürgerbewegung handele. Die 

Organisation sei vor drei Jahren registriert worden. Formal gesehen handele es sich um eine 

nichtstaatliche Organisation , die offizielle Aufzeichnungen führe. Die Beitrittsgebühr betrage 

5 Lewa (ungefähr 2,50 Euro) pro Monat und die Jahresgebühr 20 Lewa (ungefähr 10 Euro). 

Die Registrierung sei in elektronischer Form möglich. Es gebe auch Mitglieder aus anderen 

Ländern neben Bulgarien. Die nichtstaatliche Organisation habe etwa 350 Fälle vor die 

Gerichte gebracht. 

Er erklärte, der Schuldner müsse dem Gericht pro geltend gemachter missbräuchlicher Klausel 

eine Gebühr zwischen 30 und 80 Lewa (zwischen 15 und 40 Euro) zahlen, was auch nach den 

Änderungen an der Zivilprozessordnung weiter der Fall sei. Des Weiteren werden die 

Änderungen seiner Auffassung nach nicht vollständig umgesetzt werden, da die Richter in der 

Praxis nicht in der Lage sein werden, alle erforderlichen Prüfungen durchzuführen. 

 

Loránt Vincze ergriff das Wort und sagte, dass die Delegation im Justizministerium darüber 

informiert worden sei, dass jüngst rechtliche Änderungen an der Zivilprozessordnung 

vorgenommen wurden. Bald werde dies entsprechend umgesetzt. Es müsse noch Zeit geben, 

um die Auswirkungen dieser Änderungen zu beobachten. Aus diesem Grund werden die 

Petitionen nicht geschlossen. Es sei nun unabdingbar, dem Vorgehen der Banken Einhalt zu 

gebieten, d. h. diese dürfen nicht länger unverändert Vollstreckungsbefehle erwirken. Es solle 

vielmehr ein spezielles Verfahren eingeleitet werden, von dem die Banken dann ausgeschlossen 

seien.  

 

Dolors Montserrat erklärte, dass die Petitionen nicht geschlossen werden und dass es nach dem 

Informationsbesuch einen Bericht sowie Empfehlungen geben werde, über die die Mitglieder 

des Petitionsausschusses anschließend abstimmen werden. 

 

Die Vorsitzende fragte nach der Gebühr für jede einzelne Klage. Die Antwort war, dass diese 

jeweils zwischen 40 und 80 Lewa (ungefähr zwischen 20 und 40 Euro) für jede einzelne Klage 

(Klausel) liege. Die Gebühren bleiben von den vorgeschlagenen Änderungen unberührt und die 

Petenten waren der Ansicht, es solle nur eine Gebühr geben. Die Gebühr sei nach oben nicht 

begrenzt und könne bis zu 5 % der Forderung betragen. In Bezug auf die Frage, ob ein Notar 

verpflichtend anwesend sein müsse, wurde erklärt, dass es nicht verpflichtend sei, den Vertrag 

mit einem Notar zu unterzeichnen. Hinsichtlich der Frage nach den von Schuldnern bezahlten 

Gebühren wurde erklärt, dass die Gebühren für Schnellverfahren nicht unbegrenzt seien. 

 

Die Petenten fragten, wie das Europäische Parlament den Petenten helfen könne. Sie wiesen 

darauf hin, dass auch abgeleitetes Recht entscheidend sei. Die Petenten wiesen darauf hin, dass 

es ihnen in Bezug auf die Verbesserung des Zugangs zu den Gerichten möglich sein sollte, sich 

in den betreffenden Fällen an den Gerichtshof der Europäischen Union zu wenden. Sie 

betonten, dass der EGMR in Straßburg mit Fällen aus Bulgarien überschwemmt sei.  

 

Auf die Frage der Vorsitzenden danach, ob das Vollstreckungsverfahren ausgesetzt werde, 

wenn vor Gericht Einspruch eingelegt wird, antworteten die Petenten, dass dieses nicht 

ausgesetzt werde. 

 

Christian Terheş sagte, die Europäische Kommission entsende Sachverständige nach Bulgarien, 

um jährlich die Justizreform, die Korruptionsbekämpfung und den Kampf gegen das 

organisierte Verbrechen zu prüfen. Er erklärte, dass es entsprechende Mechanismen gebe, dass 
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das Justizsystem überwacht werde und dass die Petenten die Sachverständigen der EU in 

Kenntnis setzen sollten. Die Petenten gaben an, dass sie hierzu keine Gelegenheit gehabt hätten, 

und dass sie der Ansicht seien, dass es ein generelles Problem dahingehend gebe, dass EU-

Recht nicht eingehalten werde. 

 

 

Ende des Treffens: 19.45 Uhr 

 

 

 

Dienstag, 25. Februar 2020, 9.00 Uhr 

Treffen im bulgarischen Wirtschaftsministerium  

 

 

Der Leiter der Abteilung für Verbraucherpolitik, Emil Aleksiev, begrüßte die Delegation. 

Dolors Montserrat stellte die Mitglieder der Delegation vor und erkundigte sich: 

 Die Delegation sei über die Änderungen vom Dezember 2019 informiert, die bald 

umgesetzt werden würden. Würden die Banken die Entscheidungen der Justiz 

umsetzen? 

 Müsse man zur Unterzeichnung eines Vertrags einen Notar aufsuchen? 

 Wenn es in Verträgen missbräuchliche Klauseln gebe und Schuldner gegen diese 

Einspruch einlegen, müssten sie dann eine Gebühr bezahlen? Werde das 

Vollstreckungsverfahren ausgesetzt, wenn der Verbraucher Einspruch einlegt? 

 

Aleksiev entgegnete, dass die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln (Richtlinie 93/13/EWG 

vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen) für alle Parteien 

gelte und nicht nur für Banken (die Verfasser der Petitionen hatten sich nur auf Banken 

konzentriert). Die im Dezember 2019 eingeführten Änderungen seien bereits in Kraft. Die 

Banken seien nach wie vor berechtigt, Zwangsvollstreckungsverfahren einzuleiten. Bei den 

neuen Elementen handele es sich um Überprüfungen (wenn Verbraucher vor Gericht 

Beschwerde einreichen, müsse der Richter von Amts wegen eine Kontrolle durchführen und 

die Klauseln prüfen, um festzustellen, ob es in den Verträgen zwischen dem Schuldner und dem 

Gläubiger missbräuchliche Klauseln gegeben habe). Der Schuldner könne seinen Einspruch 

innerhalb von 30 Tagen einlegen (vor der Änderung seien es 14 Tage gewesen). 

 

Zur Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen:  

Es seien Vorabentscheidungsfragen über die Anwendung der Richtlinie an den EuGH 

gegangen. Es handele sich hauptsächlich um Bankinstitute und allgemeine Vertragsklauseln, 

die nicht nur in Bulgarien, sondern auch in anderen osteuropäischen Staaten und anderen 

Mitgliedstaaten wie Spanien, Italien usw. beanstandet würden.  

Der Betrag, der zur Aussetzung des Vollstreckungsverfahrens als Sicherheit hinterlegt werden 

könne (nach den Änderungen), belaufe sich auf ein Drittel des Schuldenwerts (vor den 

Änderungen seien es 100 % gewesen). 
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Verbraucher müssten nicht vor Gericht gehen. Sie könnten sich zur Überprüfung des Vertrags 

an die Verbraucherschutzorganisation wenden. Diese könne eine Sammelklage einreichen. 

Wenn missbräuchliche Klauseln vorhanden seien, könnten sich die Verbraucher an das Gericht 

wenden. 

 

Dolors Montserrat stellte fest, Verbraucher seien in einer schwachen Position. Um den Fall 

anfechten zu können, müssten sie eine Gebühr entrichten. Sie erkundigte sich, ob Verbraucher 

das Recht auf einen von Amts wegen beigeordneten Rechtsanwalt hätten (vor allem 

schutzbedürftige Verbraucher). 

 

Aleksiev antwortete, die Bezahlung der Gebühr sei verpflichtend. Der Gesetzgeber könne aber 

beschließen, dies zu ändern. Theoretisch sei nur der Betrag in Höhe von bis zu einem Drittel 

der Schulden fällig und die Schuldner könnten die Vollstreckung aussetzen (durch Einlegung 

des Einspruchs, wozu sie nun einen Monat Zeit hätten). Die Kontrolle erfolge durch den 

Richter.  

 

Tatjana Ždanoka erkundigte sich nach den Anliegen bezüglich der Verträge, und ob es 

Änderungen hinsichtlich der Währung und der Zinssätze gebe. Was unternehme das 

Ministerium, um die Menschen darüber zu informieren, wie ein Vertrag zu lesen sei? Welche 

Hilfen biete es an? Werde daran gedacht, dass man die Menschen über das Risiko informieren 

sollte? 

 

Aleksiev antwortet, dass die Umsetzung der Verbraucherschutzpolitik nicht Aufgabe seiner 

Abteilung sei. Für die Umsetzung der Politik und dafür, den Menschen dabei zu helfen, Fallen 

in Verträgen zu meiden, sei eine andere Abteilung zuständig.  

 

Loránt Vincze fügt hinzu, dass das Wirtschaftsministerium als Gesetzgeber der Delegation die 

Informationen darüber zur Verfügung stellen könne, wie Verbraucher mit dem Gesetzgeber in 

Verbindung treten können. Er fordert nähere Einzelheiten in Bezug auf die Verträge 

(Standardverträge): Ob eine Person oder eine Gruppe von Verbrauchern vor Gericht gegen den 

Gläubiger vorgehen könne (Sammelklage). Er fragte, wer die Verträge ändern könne. 

  

Emil Aleksiev antwortete, dass es in den Verantwortungsbereich der 

Verbraucherschutzkommission falle, den Verbrauchern Informationen über das Bankwesen zur 

Verfügung zu stellen. Sie berate und sorge für den allgemeinen Schutz der Verbraucher. Sie 

verfolge das Ziel, die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher zu schützen und befasse sich 

mit missbräuchlichen Vertragsbedingungen.  

Im Hinblick auf den Zugang zu Gerichten sei eine Sammelklage die beste Lösung. 

 

Zu Verträgen mit missbräuchlichen Klauseln: 

Zur Prävention: Es gebe Richtlinien, die für alle Händler und Dienstleister verbindlich seien. 

Die bulgarische Nationalbank fungiere als Schlichtungsstelle für die Banken (sei aber nicht für 

die Überprüfung von Verträgen zuständig). Der Ausschuss für Finanzaufsicht überwache zwar 

die Banken, missbräuchliche Klauseln fielen aber nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. 

Allgemeine Vertragsklauseln seien verbindlich. Allgemeine Vertragsklauseln unterlägen der 

Genehmigung der Verbraucherschutzkommission. Die Verbraucherschutzkommission erteile 

für die Verträge eine vorläufige Genehmigung.  
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Dolors Montserrat erklärte, die Aufsichtsbehörde müsse die Verträge prüfen und dies sei auch 

in der Vergangenheit der Fall gewesen. Sie erkundigte sich, ob es nach der Reform Änderungen 

gegeben habe. Der Petitionsausschuss habe viele Petitionen zu Verträgen erhalten. Sie 

erkundigte sich, ob sich arme Familien die Einleitung eines Gerichtsverfahrens leisten könnten; 

und ob es – wenn das Gericht entscheide, dass die Vertragsklauseln missbräuchlich seien – die 

Möglichkeit gebe, dass Verbraucher entschädigt werden (wenn sie bereits ihre Vermögenswerte 

und ihr Eigentum verloren und kein Geld mehr für das Einlegen eines Rechtsbehelfs haben). 

Sie fragte, ob es Pro-bono-Rechtsanwälte gebe. 

 

Der Wirtschaftsminister Emil Karanikolov schloss sich der Delegation an. Er ergriff das Wort 

und erklärte, dass das Ministerium für Unternehmensinvestitionen, aber auch für den 

Verbraucherschutz zuständig sei. Das verantwortliche Ministerium, in dem ja auch Verbraucher 

tätig seien, arbeite intensiv daran, die Interessen der Verbraucher zu schützen. Er stellte fest, 

dass sich Verbraucher in Bulgarien zunehmend ihrer Rechte bewusst seien. Er erklärte, dass die 

Zivilprozessordnung Ende 2019 geändert worden sei: Gerichte könnten nun Vertragsklauseln 

kontrollieren. Die Verbraucherschutzkommission sei diesbezüglich auch tätig. 

 

Zur Vergütung: Herr Karanikolov informiert die Delegation darüber, dass das durchschnittliche 

Gehalt in Bulgarien bei 305 Euro liege und die Gehälter um 10 % erhöht worden seien. Die 

Verbraucherschutzkommission überwache eine Vielzahl von Institutionen. Im Ministerium 

denke man über eine Aufstockung des Personals nach. 

Zu den Standards: Es habe ein Treffen zur Überprüfung der Standards gegeben. Bei einer 

Auktion, auf der Eigentum verkauft werde, fände beispielsweise eine Bewertung von 

Vermögenswerten statt. Schuldner akzeptierten den vorgeschlagenen Preis nie, daher beginne 

man mit der Einrichtung eines unabhängigen Evaluierungssystems, um den Wert der 

Vermögenswerte festzulegen; dasselbe gelte für Gutachter und Sachverständige vor Gericht.  

 

Cristian Terheş schlug vor, das Anliegen bezüglich der Änderungen, die Rechtsvorschriften 

und die Fälle, mit denen sich die Delegation befasse, voneinander zu trennen. Er erkundigte 

sich außerdem, warum die Standardverträge missbräuchliche Vertragsklauseln enthielten. Er 

erkundigte sich nach einer Lösung für Gerichtsbeschlüsse, durch die Menschen 2018 ihre 

Häuser verloren hätten. Er fragte nach einer Lösung für die Probleme derjenigen Menschen, die 

ihr Eigentum verloren hätten. 

 

Minister Karanikolov sagte, es hätte durchaus rechtswidrige Handlungen gegeben, die solche 

Situationen möglich gemacht hätten. Wenn das Gericht feststellt, dass gegen das Gesetz 

verstoßen worden sei, dann gebe es für die Menschen, die ihr Eigentum verloren haben, keine 

Frist um dieses über Gerichtsverfahren geltend zu machen (d. h. keine Verjährungsfrist). Diese 

Verfahren seien jedoch langwierig und kompliziert.  

 

Bezüglich der Lösungen für Verbraucher, die ihr Eigentum verloren hätten, erklärte der 

Minister, dass die Verbraucher sich der rechtlichen Folgen der Verträge nicht bewusst gewesen 

seien. Es habe während des Gesetzgebungsverfahrens öffentliche Konsultationen gegeben, die 

jedoch auf die anwesende Bevölkerung beschränkt gewesen seien. Er merkte an, dass 

Verbraucherorganisationen zurzeit aktiver seien. Die Verbraucher seien zu Beginn der 

Konsultationen nicht anwesend gewesen, weshalb ihr Standpunkt nicht vertreten worden sei. 

Er sei auch der Ansicht, dass die Verbraucher die schwächere Partei seien, allerdings bemerkte 

er, dass es auch auf ihrer Seite rechtswidrige Handlungen gebe (Schuldner tauchten unter und 

umgingen die Zahlung ihrer Schulden).  
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Cristian Terheş stellte fest, dass die Regierung die Verbraucher schützen solle und dass ein 

Gleichgewicht zwischen den Interessen der Banken (freier Markt) und dem Schutz der 

Verbraucher bestehen solle. Dies wäre für alle Parteien von Vorteil. Er forderte eine 

Gesetzesänderung, damit unschuldige Menschen, die von diesen Problemen betroffen und in 

diesem System gefangen seien, Rechtsbeistand erhalten. Er fragt, wie sie entschädigt würden 

und wie ihnen geholfen werden könne.  

 

Der Minister gab an, dass die Mechanismen in Bulgarien denjenigen in der EU entsprächen: 

Die Interessenvertreter seien Teil der Gesetzgebungsdebatte. In der Vergangenheit seien 

Verbraucher nicht am Gesetzgebungsprozess beteiligt gewesen. Die Interessenvertreter (wie 

Organisationen, nicht staatliche Organisationen, Verbraucherorganisationen) sollten sich 

bemühen, daran teilzunehmen, und ihren Standpunkt zu vertreten. Die Geschädigten sollten vor 

Gericht gehen und die Wiedererlangung ihres verlorenen Eigentums einklagen.  

 

Tatjana Ždanoka ergriff das Wort und erkundigte sich nach dem Gerichtsurteil vom 

Januar 2020 (siehe Anhang IV) über die Zahlung zur Spezifizierung jeder Vertragsvereinbarung 

des Antrags im Gerichtsverfahren. Die Gebühr beliefe sich auf 80 Lewa (ca. 40 Euro) pro 

Einzelantrag. Sie bat den Minister um Erklärung. 

 

Sie merkte an, dass die Abteilung für Verbraucherschutz ein sehr geringes Budget habe und 

schlug vor, dass zur Aufstockung der Anzahl der Prüfer mehr finanzielle Mittel bereitgestellt 

werden bzw. die Behörden ihre Löhne aufstocken sollten. Sie bat den Minister, Statistiken zu 

den Gerichtsverfahren vorzulegen, die von Antragstellern gewonnen wurden.  

 

Zum ersten Anliegen stellte Minister Karanikolov fest, dass die Judikative von der Exekutive 

und der Legislative unabhängig sei und es den Gerichten gestattet sei, Gebühren zu erheben. Es 

liege außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Justizministeriums, der Judikative anzuordnen, 

dies zu ändern. Er argumentierte, die Gebühren seien nicht sehr hoch und wenn der/die 

Antragsteller/in das Verfahren gewinne, dann werde ihm/ihr die Gebühr von der unterliegenden 

Partei erstattet. 

 

Zur Abteilung für Verbraucherschutz sagte er, dass Beamte in Bulgarien nicht gut bezahlt 

werden würden, dass aber ihre Gehälter vor kurzem um 10 % erhöht worden seien (die der 

Lehrer und Ärzte um 15 %). Die Erhöhung solle für Beamte genauso hoch ausfallen und dürfe 

nicht nur einmalig sein. 

 

Zu den Statistiken antwortete er, dass die Verbraucherschutzkommission die Daten bei dem 

Treffen am folgenden Tag vorstellen werde (detailliert und aufgeschlüsselt).  

 

Loránt Vincze erkundigte sich, wie im Hinblick auf die Darlehensverträge bei den Interessen 

der Interessenträger ein Gleichgewicht hergestellt werden könne. Nach seinem Dafürhalten 

seien die Gebühren, , die von den Gerichten erhoben werden, um festzustellen, ob Klauseln 

missbräuchlich seien, zu hoch. Bei einer Anfechtung der Vertragsklauseln müsse für jede 

Klausel separat gezahlt werden, was unverhältnismäßig erscheine. Es solle eine Gebühr für die 

Klage als Ganzes erhoben werden. Er schlug vor, dass das Wirtschaftsministerium dem 

Justizministerium eine Empfehlung zur Behebung des Problems unterbreite.  
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Der Minister entgegnete, dass das Ministerium dem Justizministerium empfehlen könne, diese 

Gebühr zu ändern. Die Einführung einer Pauschalgebühr für die gesamte Klage sollte möglich 

und annehmbar sein.  

Die Leiterin der Delegation, Dolors Montserrat, fasste das Gespräch zusammen und stellte fest, 

dass das bestehende Problem in der öffentlichen Bewertung von Eigentum bestehe;  

 das Problem sei, dass es den Menschen mit dem durchschnittlichen Gehalt in Bulgarien 

in Höhe von 305 Euro nicht möglich sei, überhöhte Gebühren und 

Rechtsanwaltshonorare zu bezahlen. Sie fragte, ob das Ministerium als 

Verbraucherschutzstelle Maßnahmen vorgeschlagen habe, damit die 

schutzbedürftigsten Menschen Zugang zu Gerichten erhalten (wie z. B. 

Pflichtverteidigung durch Pro-bono-Rechtsanwälte). Sie stellte fest, dass die 

schutzbedürftigsten Bürger nie Gebühren bezahlten, wenn ihr Einkommen niedriger als 

der Mindestlohn ist. 

 erkannte an, dass Richter trotz der Reformen die Verträge kontrollieren und die 

Verbraucher für die gerichtliche Bewertung der Klauseln zahlen müssen. Wie 

überwacht das Ministerium Verträge mit missbräuchlichen Klauseln? Wie kann es 

garantieren, dass Verträge dieser Art nicht geschlossen werden? Wie könnte es diese 

Angelegenheit überprüfen? Es müsse Rechtssicherheit dahin gehend bestehen, dass die 

Banken ihre Forderungen beitreiben können, aber die Verbraucher müssen sicher sein 

können, dass die Verträge, die sie unterzeichnen, keine missbräuchlichen Klauseln 

enthalten; 

 und betonte, dass es Situationen gebe, in der eine Bank automatisch die 

Vollstreckungsklausel geltend machen kann, und dass Verbraucher ihr Eigentum 

unverzüglich verlieren und es nie zurückerhalten, auch wenn das Gericht nach einem 

langen Verfahren entscheidet, dass sie es zurückerhalten sollten (da es unrechtmäßig 

veräußert wurde). Sie fragte, was in dieser Situation getan werden könne. In der 

bulgarischen Gesetzgebung sollten Präventivmaßnahmen vorgesehen werden.  

 

Der Minister antwortete, dass jeder das Recht habe, sich selbst zu schützen. Der Ausschuss für 

Verbraucherschutz entscheide, ob Verträge aus rechtlicher Sicht korrekt sind, und erteile dann 

seine Zustimmung. Seiner Meinung nach sei die gerichtliche Aufsicht wirksam. Er stimmte der 

Tatsache zu, dass die Gebühren zu hoch sind. Er erklärte, dies sei die vom Gericht zu klärende 

Frage. Nach den im Dezember 2019 eingeführten Änderungen werden Zusatzklauseln in 

Verträgen geprüft. Er fragte die Vorsitzende nach der Lage in ihrem Land (Spanien) in Bezug 

auf Situationen dieser Art. Er wollte wissen, was eine rechtmäßige Möglichkeit wäre, die 

Situation, in der Eigentum veräußert wird und das Gericht entschieden hat, dass der Vertrag 

missbräuchliche Klauseln enthielt, zu lösen. 

 

Dolors Montserrat erklärte, dass Eigentum in Spanien dank entsprechender 

Präventivmaßnahmen nicht so schnell versteigert werden könne. Der Vertrag müsse in 

Gegenwart eines Notars unterzeichnet werden, der die Klauseln prüft. Auch die spanische 

Zentralbank überprüfe diese. Ab einem bestimmten Wert gebe es öffentliche Evaluierungen. 

Im Fall missbräuchlicher Klauseln werde die Vollstreckung ausgesetzt und der Vermögenswert 

könne nicht versteigert werden. Vor etwa 15 Jahren sei die Gesetzgebung in Spanien geändert 

worden, nachdem die EU-Gerichte Urteile gegen missbräuchliche Hypothekenklauseln 

verhängt hatten. Dolors Montserrat stellte klar, dass die Vorschriften in Spanien eingeführt 

worden seien, um missbräuchliche Klauseln in Verträgen zu vermeiden. Auch für Investoren 
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und Banken sei Rechtssicherheit wichtig. Sie wies auf die Gebühren hin, die Verbraucher in 

Bulgarien zu zahlen haben. 

 

Der Minister sagte, dass das spanische Modell gut zu sein scheine. Er fragte nach der Haftung. 

Dolors Montserrat sagte, die Kosten für einen Notar werden zu gleichen Teilen getragen, aber 

der Notar sei für das, was er beglaubigt, rechtlich nicht verantwortlich bzw. genieße der Beruf 

des Notars großes Vertrauen. 

 

Ende des Treffens: 11:00 Uhr. 

 

 

 

 

 

Dienstag, 25. Februar 2020, 12:00 Uhr 

Treffen in der Bulgarischen Nationalbank (BNB) 

 

Der stellvertretende Gouverneur Radoslav Milenkov, der für die Bankenaufsicht zuständig ist, 

begrüßte die Delegation und stellte sein Team vor. 

 

Dolors Montserrat stellte die Mitglieder der Delegation vor und erläuterte den Zweck des 

Besuchs. Dolors Montserrat fragte, ob die Bulgarische Nationalbank (BNB) Kreditverträge 

überwache und ob es einen Aufsichtsmechanismus gebe, um zu prüfen, ob missbräuchliche 

Klauseln in Verbraucherverträgen enthalten sind. Sie fragte in Bezug auf das 

Überwachungsverfahren, wer verantwortlich sei und wer entschädigungspflichtig sei, wenn 

Verträge Ungenauigkeiten enthalten. Schließlich fragte sie, welche legislativen Maßnahmen 

ergriffen werden könnten, um diese Art von missbräuchlichen Verträgen zu vermeiden. 

 

Nelly Draginova, Leiterin der Rechtsabteilung der BNB, erläuterte, dass die Bankenaufsicht 

der Handelsbanken (laut dem bulgarischen Nationalbankgesetz) in die Zuständigkeit der 

Bulgarischen Nationalbank falle. Das Gesetz reguliere die rechtlichen Beziehungen zwischen 

Kunden und Banken. Die BNB sei mit den Hauptrisiken für den Bankensektor befasst, um eine 

stabile Aufsicht zu gewährleisten. Verbraucherkredite und Hypothekenkredite lägen nicht in 

ihrem Zuständigkeitsbereich. Diese würden durch das Verbraucherkreditgesetz geregelt. 

Das Mandat der Bankenaufsicht decke nur Kredite ab, die im Geltungsbereich des Gesetzes 

liegen. Die BNB habe Beschwerden von Kunden der Banken in Bezug auf folgende Punkte 

erhalten: 

- Immobilien; 

- den Umfang des Kredits; 

- die Höhe der Raten; 

- die Ablehnung der Banken, bestimmte Vertragsklauseln neu zu verhandeln. 

Sie erklärte, dass Streitfragen hinsichtlich der genannten Bestimmungen nur vor Gericht geklärt 

werden könnten. Die Zuständigkeit der BNB sei begrenzt, da sie Banken nicht ersetzen könne. 
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Dolors Montserrat sagte, die Banken sollten klare Regeln in Bezug auf Kredite haben. Sie 

fragte, welche Maßnahmen die BNB der Delegation bezüglich der vom Petitionsausschuss 

erhaltenen Petitionen zu den Bestimmungen von Hypothekenkrediten vorschlagen würde.  

 

Nelly Draginova legte dar, wie der Teil bezüglich der Aufsicht der Banken in der 

Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen umgesetzt 

wurde. Bezüglich der Hypothekenkredite solle der Kreditgeber eindeutige Informationen 

vorlegen. Die BNB folge den etablierten Grundsätzen über Informationspflichten: Die 

Registrierung erfolge durch die BNB. 

Für Firmenkrediten gelte das Kreditinstitutgesetz. 

Die Aufgabe der BNB sei die Beaufsichtigung internationaler Handelsbanken (Zulassung).  

 

 Dolors Montserrat fragte, warum missbräuchliche Klauseln trotz korrekter Umsetzung der 

Richtlinie über Hypothekenkredite immer noch existierten. Sie fragte, wie Situationen, in denen 

Kunden diesen Klauseln zustimmen, verhindert werden könnten. 

 

Die Antwort war, dass die zuständige Stelle für Verbraucherkredite die Kommission für 

Verbraucherschutz sei.  

 

Tatjana Ždanoka gab an, dass in ihrem Land (Lettland) Banken hohe Strafen zahlen müssen, 

wenn missbräuchliche Verträge festgestellt werden. Sie sagte, es sei eine zufriedenstellende 

Kommunikation mit Kunden und ein Informationsfluss zwischen Kunden und Banken 

notwendig. Die Verbraucher seien aufgerufen, umsichtig zu sein, die Klauseln vor der 

Unterzeichnung zu lesen usw. Sie fragte nach den Empfehlungen zur Unterstützung der 

Verbraucher und zur Lösung ihrer Probleme und erkundigte sich, ob die BNB einverstanden 

sei, der Kommission für Verbraucherschutz mehr Befugnisse zu übertragen.  

 

Nelly Draginova stimmte zu, dass Banken überwacht werden sollten. Sie fügte hinzu, dass 

Verbraucher die zu zahlenden Kosten häufig unterschätzten. Diese sollten in den Verträgen sehr 

eindeutig dargelegt werden. Die BNB erteile den Banken nur dann Anweisungen, wenn sie 

darum gebeten werde. Die BNB handle auf Aufforderung, wenn die Bürger an sie herantreten. 

  

Zum Verbraucherschutzgesetz: Die BNB ernenne die Vorsitzenden der für den 

Verbraucherschutz zuständigen Ausschüsse. Die BNB stelle so ihre Expertise zur Verfügung. 

Die Aufsichtsbehörde für den Verbraucherschutz erstelle einen Jahresbericht. 

 

Loránt Vincze erläuterte, dass die Delegation nach dem Treffen am Vortag und an diesem 

Vormittag ein besseres Verständnis der Situation habe, es aber immer noch unklar sei, wer 

wofür verantwortlich ist. Das System sei für Verbraucher belastender als für die Banken. Er bat 

die Vertreter der BNB um eine Beschreibung des Systems und erkundigte sich, ob dieses für 

Verbraucher gerecht sei. Er erkundigte sich, wie die BNB zum Wohle der Verbraucher 

einschreiten könnte.  

 

In ihrer Antwort gaben die Vertreter der BNB an, dass ihre Handlungen mit EU-Recht im 

Einklang stünden. Die BNB überwache die Stabilität des Bankensystems. Die Kredite bzw. 

Verträge fielen in die Zuständigkeit der Kommission für Verbraucherschutz.  

 

Zum Verbraucherschutzgesetz: Die BNB sei nicht für den Verbraucherschutz verantwortlich 

und habe keine diesbezüglichen Zuständigkeiten. Der Verbraucherschutz liege außerhalb des 
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Zuständigkeitsbereichs der BNB; daher sei sie auch nicht für missbräuchliche Vertragsklauseln 

zuständig. 

 

Cristian Terheş sagte, er verstehe, dass die BNB keine Verbraucherkredite, sondern nur 

Firmenkredite prüfe. Er fragte, ob die BNB im Rahmen der Überwachung von Firmenkrediten 

Klauseln und Anhänge prüfe. 

 

Die Antwort war, dass die BNB die Risiken, die Grenzen und die Qualität der Vertragsparteien 

überwache. Sie konzentriere sich auf die Frage, ob der Kredit gut besichert ist. Die technischen 

Aspekte sowie die Verlässlichkeit der Platzierung würden geprüft, aber nicht die Konditionen. 

 

Cristian Terheş fragte, was die BNB im Falle missbräuchlicher Klauseln zwischen Banken 

unternehme, oder wenn Banken Kredite zu schlechten Bedingungen an Kunden vergeben. Er 

fragte nach Lösungsvorschlägen für die von den Petenten beschriebenen Probleme. 

 

Die Vertreter der BNB gaben an, dass ein gerechtes und ausgewogenes Umfeld zwischen den 

verschiedenen Banken notwendig sei. 

 

Loránt Vincze fragte, was die BNB unternehme, wenn die Kommission für Verbraucherschutz 

Fehlverhalten aufdeckt.  

 

Die Vertreter der BNB gaben an, dass es Sanktionen gebe, es aber nicht Aufgabe der BNB sei, 

Verbesserungsvorschläge zu machen. Die BNB arbeite daran, die Anzahl unrechtmäßiger 

Hypothekenkredite zu verringern.  

 

Dolors Montserrat erklärte, dass von den Vertretern der BNB mehr konkrete Vorschläge 

bezüglich der Regelung problematischer Verträge mit missbräuchlichen Klauseln erwartet 

würden. Sie forderte Klarstellungen zur Verbesserung des bestehenden Systems. 

 

Ende des Treffens: 11:55 Uhr. 

 

 

Dienstag, 25. Februar 2020, 16:00 Uhr 

Treffen in Montana, Bulgarien  

 

Besuch der Mülldeponie in Montana (Petition Nr. 1408/2012), in Anwesenheit des 

stellvertretenden Bürgermeisters von Montana, Tihomir Antonov, (zuständig für die 

europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung) und des stellvertretenden 

Bürgermeisters, Diman Georgiev, (zuständig für ökologische Angelegenheiten,  

Öffentlichkeitsarbeit, Bautätigkeiten und kommunale Aktivitäten von Montana), der 

Standortleiterin Frau Zhivkova und des Petenten P. P. (anonymer Petent) sowie seines 

Vertreters/Anwalts Herrn Barbanov. 
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(Anlage VI enthält Dokumente, die vom Petenten nach dem Informationsbesuch übermittelt 

wurden, und Anlage VII enthält die im Juli 2020 erhaltene Mitteilung der Europäischen 

Kommission.)  

  

Zuerst besuchte die Delegation die Deponie, wo der stellvertretende Bürgermeister das dortige 

System zur Abfallbehandlung erklärte. Auch eine Sortieranlage wird dort betrieben. Diese 

erhält EU-Mittel. 

Das Treffen wurde im Verwaltungstrakt der Mülldeponie fortgeführt, wo Dolors Montserrat 

die Mitglieder der Delegation vorstellte. 

Der Petent, der die Bewegung „Ecoglasnost“ vertrat, ergriff das Wort und erklärte, dass mit der 

Errichtung der Mülldeponie in Montana während des kommunistischen Regimes in Bulgarien 

begonnen worden sei. Montana liege ein einem abgelegenen Gebiet. Anfangs seien zwei 

Gebiete als mögliche Standorte für die Mülldeponie genannt worden. Die Deponie sollte jeden 

Tag mit einer Erdschicht (10 bis 15 Zentimeter) bedeckt werden, was jedoch nicht der Fall sei. 

Der derzeitige Bürgermeister der Stadt Montana befinde sich in seiner sechsten Amtszeit. Nach 

Auffassung des Petenten werde die Mülldeponie seit zweieinhalb Jahren illegal betrieben (der 

Abstand zum nächsten bewohnten Gebäude betrage weniger als 800 m). Im Jahr 2005 habe das 

Gericht die Zulassung erteilt, die die Eröffnung der Anlage gestattete. Im Jahr 2009 sei ein 

Schreiben versandt worden, in dem Einwände gegen die Errichtung der Mülldeponie erhoben 

wurden. Der Bürgermeister von Montana sei aufgefordert worden, den Abstand zwischen der 

Mülldeponie und dem ersten bewohnten Gebäude im Ort Nikolovo von einem Kilometer auf 

800 Meter zu reduzieren und die zugesagte tägliche Bedeckung der Deponie vorzunehmen, um 

die Hygienevorschriften einzuhalten. Nach Auffassung des Petenten sei dies geschehen, um zu 

vermeiden, dass der Fall vor Gericht geht, und um die Investition abzuschließen. Der Petent 

fügte hinzu, dass Bürgern der Zutritt zur Anlage nicht gestattet sei. Der Zutritt sei nur mit 

polizeilicher Unterstützung möglich. Dem Petenten und seinem Anwalt sei der Zutritt untersagt 

worden. 

 

Dolors Montserrat fragte, ob es der Wahrheit entspreche, dass das Gericht im Jahr 2010 die 

Genehmigung aussetzte, da der Abstand von einem Kilometer zwischen der Mülldeponie und 

dem Wohngebiet nicht eingehalten worden sei. Sie wollte wissen, was Regionalbehörden 

unternommen hätten, um in dieser Situation für Abhilfe zu sorgen. Sie sagte, die Delegation 

habe vom Petenten erfahren, dass jeden Tag 10-15 cm Erde auf die Deponie aufgeschüttet 

werden müssten und dass um die Deponie ein grüner Gürtel zu errichten sei. Sie fragte nach 

den entsprechenden Rechtsvorschriften. 

 

Diman Georgiev, stellvertretender Bürgermeister, (zuständig für Umwelt und Bauwesen) 

ergriff das Wort und erklärte, dass der Ort Nikolovo mehr als 1100 m weit von der Deponie 

entfernt liege. Die Mülldeponie umfasse 19 Hektar und ein Teil davon (zwei Deponiezellen) 

sei alt und daher seit 2015 außer Betrieb und versiegelt. Die neue Zelle werde gefüllt, bis sie 

ihre maximale Kapazität erreicht hat. Die gesamte Mülldeponie sei von einer Hecke umgeben. 

Es gebe eine Aufbereitungsanlage und ein Labor, dass die Wasserqualität misst. Das 

Ministerium für Umwelt und Wasserwirtschaft habe zwar Bedingungen für die Mülldeponie 

festgelegt, jedoch handle es sich hierbei um nicht verbindliche Empfehlungen. Die Mülldeponie 

habe eine neue umfassende Lizenz erhalten. Sie werde täglich mit Erde bedeckt und sei von 

einer Hecke aus Bäumen umgeben. Die lokalen Bauern nutzten einen Teil dieses grünen Gürtels 

für ihren eigenen Anbau. In einem Teil der Hecke befinde sich ein senkrechter Felsen, weshalb 

dort keine Bäume angepflanzt werden können. Der Standort werde von den Behörden 

regelmäßig einer Reihe von Prüfungen unterzogen. Die Mülldeponie verursache im Vergleich 
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zu ähnlichen Anlagen eine geringere Geruchsbelästigung. Seiner Auffassung nach stünden alle 

Bedingungen im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften. In dieser Hinsicht sei die Gemeinde 

Montana ein Vorbild. Es gebe eine weitere Anlage für ökologische Abfallverwertung in der 

Nähe, aber die Kommunalbehörden warten noch auf einen passenden Baugrund.  

 

Dolors Montserrat erklärte, dass die Mitglieder des Petitionsausschusses ihre Empfehlung zu 

der Angelegenheit abgeben müssten (doch der Petitionsausschuss sei kein Gericht mit 

Rechtsbefugnissen).  

Tatjana Ždanoka fragte, ob eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß 

EU-Recht durchgeführt worden sei. Sie erwähnte auch das Problem des zur Reinigung der 

Anlage genutzten Wassers und fragte, wohin es nach der Reinigung abgeleitet werde. 

 

Zwei Sachverständige der Regionalen Gesundheitsaufsichtsbehörde und des 

Regionaldirektorats für Gewässer nahmen an dem Treffen teil.  

 

Maria Lazarova (Sachverständige bei der Regionalen Gesundheitsaufsichtsbehörde) erklärte, 

dass für das erste Projekt eine UVP durchgeführt worden sei, als man dieses Projekt für zwölf 

Kommunen geplant habe. Für das zweite Projekt hätten die Behörden keine UVP durchgeführt. 

Denitza Slavkova, Sachverständige beim Regionaldirektorat für Gewässer, sei durch Nikol 

Duratsova ersetzt worden. 

 

Dolors Montserrat präsentierte zu Beginn des Treffens die durch den Petenten beschriebenen 

Fakten und Umstände und ersuchte beide Vertreter der Behörden, die aktuelle Situation zu 

erläutern. Denitza Slavkova legte in ihrer Antwort dar, dass ihr die bestehenden Verfahren der 

Mülldeponie Montana für die Aufnahme unbedenklicher Abfälle bekannt seien. Sie wies darauf 

hin, dass zum Zeitpunkt der Genehmigung dieser Mülldeponie alle Auflagen erfüllt worden 

seien. Seit 2010 habe die Regionale Aufsichtsbehörde für Gewässer regelmäßige Kontrollen 

auf dem Gelände durchgeführt. Jede Beschwerde sei berücksichtigt und der Zustand 

nachgebessert worden. 2013 sei die Auflage, einen vorgeschriebenen Abstand einzuhalten, 

außer Kraft gesetzt worden. Die zuständigen Behörden halten die Argumentation des Petenten 

bezüglich des Abstandes für unbegründet. Die Aufsichtsbehörde habe Empfehlungen zur 

Mülldeponie abgegeben, die berücksichtigt worden seien. Es seien keine Verstöße festgestellt 

worden. Die Deponie werde regelmäßig mit Erdreich aufgefüllt, und dieser Vorgang werde 

rund um die Uhr elektronisch überwacht.  

 

Nikol Duratsova ergänzte, dass die Regionale Gesundheitsaufsichtsbehörde Empfehlungen 

abgegeben und Kontrollen durchgeführt habe. Es seien keine Beschwerden über die 

Mülldeponie eingegangen. Falls Informationen von Bürgern oder von den Medien eingingen, 

seien sie in der Lage, diese zu untersuchen. Bei diesem Standort sei die Erfüllung der 

rechtlichen Auflagen sichergestellt worden.  

 

Loránt Vincze wandte sich an die Vertreter der Mülldeponie sowie die Vertreter der beiden 

Behörden und erkundigte sich nach dem genauen Abstand zwischen dem Dorf und der 

Mülldeponie. Die Vertreter bestätigten den Abstand von 1000 Metern.  

Er fragte, ob das Auffüllen der Mülldeponie täglich erfolgt sei. Er erwähnte die von dem 

Petenten gezeigten Fotos, die angeblich das Gegenteil beweisen. 

Die Vertreter erwiderten, dass sie keinen Kommentar zu den Fotos abgeben würden (sie tragen 

kein Datum). Es existierten Dokumente, die beweisen, dass die Anlage täglich aufgefüllt würde.  

Loránt Vincze fragte nach der Vegetation (ein Grüngürtel), die die Mülldeponie umgibt.  
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Die Vertreter erwiderten, dass für kommunale Mülldeponien ein schnellwüchsiger 

Vegetationsgürtel vorgeschrieben sei, dies gelte jedoch nicht für private Anlagen. Die 

Kontrollen würden überprüft, und die Angelegenheit würde überwacht. 

 

Anschließend sprach Loránt Vincze den Petenten auf Fragen bezüglich der Gesundheit der 

Anwohner an.  

Der Petent vertrat die Auffassung, dass die Schutzzone verkleinert worden sei. Er verwies auf 

die Gesundheitsrisiken wie Infektionen oder Nagetiere und verlangte den Schutz der 

öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. 

 

Cristian Terheş fragte, ob die Vertreter der Mülldeponie und die Vertreter der beiden Behörden 

bestätigen könnten, dass der Abstand zwischen dem Dorf und der Mülldeponie in den Jahren 

2009 und 2010 zwischen 800 und 900 Meter betragen habe. 

Die Vertreter erwiderten, dass auf Empfehlung des Gerichts Abhilfemaßnahmen festgesetzt 

worden seien. 

Cristian Terheş erkundigte sich, inwieweit sie erklären könnten, ob der Zaun versetzt worden 

sei oder sich der Ortsrand verschoben habe. Die örtlichen Vertreter erwiderten, dass es nicht 

möglich sei, die Messdaten vorzulegen. Diese Informationen könnten beim Ministerium für 

Umwelt und Wasserwirtschaft angefordert werden.  

Cristian Terheş fragte, wie viele Mülldeponien in der Gemeinde vorhanden seien.  

Die Vertreter erwiderten, dass es eine registrierte Mülldeponie für zwölf Gemeinden gebe. Seit 

2015 existiere eine weitere Hausmülldeponie, die ebenfalls durch die Gemeinde Montana 

betrieben werde.  

Cristian Terheş fragte die Vertreter, ob bei der Gemeinde Montana weitere Beschwerden von 

dem Petenten (P.P.) eingegangen seien. 

Die Vertreter erwiderten, dass dies nicht die einzige Anfrage des genannten Petenten sei. Sie 

hätten mehrmals miteinander kommuniziert. Die Gemeinde habe seine Beschwerden 

berücksichtigt. Der Petent fügte hinzu, dass er lediglich einmal von Denitza Slavkova zur 

Besichtigung der Mülldeponie eingeladen worden sei.  

 

Dolors Montserrat wies den Petenten darauf hin, dass die Mülldeponie zugänglich sei, sofern 

der Petent um eine Genehmigung nachsuche.  

Herr Barbanov (der Anwalt des Petenten) ergänzte, dass das Schreiben vom 

Gesundheitsministerium Teil der Genehmigung sei. Die Frage des Auffüllens der Mülldeponie 

mit Erdreich und der Errichtung eines Grüngürtels bedürfe noch einer Lösung. Bezüglich der 

Videoaufzeichnungen bat er um einen entsprechenden Internet-Link. Er fragte, wann mit den 

Aufzeichnungen begonnen worden sei und ob Kontrollen vorgenommen worden seien oder 

nicht.  

 

Denitza Slavkova erwiderte, dass die Angaben des Petenten sowie des Anwalts Barbanov 

unzureichend begründet seien. Es könne nicht festgestellt werden, dass von der Mülldeponie 

eine Gefahr für die menschliche Gesundheit ausgehe. Es gebe Videoaufzeichnungen, die dies 

belegen. Der Bericht mit den Angaben über das Gesundheitsrisiko sei öffentlich, und die 

Videoaufzeichnungen würden zwei Monate aufbewahrt. Online-Videobilder seien verfügbar. 

Die Bilder würden ein Jahr aufbewahrt.  

 

Die Vorsitzende fragte, ob die durch den Petenten aufgenommenen Bilder an die 

Umweltbehörden übermittelt worden seien. Denitza Slavkova bestätigte, dass die durch den 

Petenten aufgenommenen Bilder im Herbst 2019 in Form einer Beschwerde übermittelt worden 
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seien, doch von den Behörden habe man keine schriftliche Antwort erhalten, lediglich eine 

mündliche Bestätigung. Der Petent habe mit den nationalen Behörden korrespondiert. Er wurde 

von der Vorsitzenden aufgefordert, dem Petitionsausschuss Beweismaterial vorzulegen, dass er 

die Fotos an die Umweltbehörden übermittelt habe (spätestens bis Ende April 2020). 

 

Ende des Treffens: 17:45 Uhr. 

 

 

 

Mittwoch 26.2.2020  

Treffen im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments (EPLO) in Sofia  

Treffen mit der Verbraucherschutzkommission um 8:30 Uhr 

Anwesend: Ignat Arsenov (Generaldirektor für nationale Marktkontrolle bei der 

Verbraucherschutzkommission) und Erdzhan Ahmed (Rechtsberater). 

 

Dolors Montserrat stellte die Delegationsmitglieder vor und erklärte, dass sie dem 

Justizministerium einen Besuch abgestattet hätten und ihnen mitgeteilt worden sei, die 

Verbraucherschutzkommission sei im Bankwesen für die Beaufsichtigung, Überwachung und 

Verhängung von Geldbußen zuständig, falls Defizite bei Hypothekenkrediten/Verträgen 

Schwachstellen vorlägen. 

 

Ignat Arsenov erläuterte, dass die Verbraucherschutzkommission die maßgebende Einrichtung 

für Verbraucherschutz sei. Es gebe 180 Personen, die in verschiedenen Abteilungen tätig seien 

(Rechtsabteilung, Kontrollabteilung usw.). Die Verbraucherschutzkommission trete 

regelmäßig zusammen und treffe Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. Es gebe verschiedene 

relevante Rechtsvorschriften, unter anderem ein Verbraucherschutzgesetz, das unlautere 

Geschäftspraktiken und Verbraucherrechtsstreitigkeiten behandele, aber auch für andere 

Wirtschaftszweige relevant sei, beispielsweise den Tourismus.  

 

Die Verbraucherschutzkommission sei federführend für die Überwachung von 

Verbraucherkrediten und Hypothekenkrediten zuständig. Kraft des Verbraucherschutzgesetzes 

werde überprüft, ob Verträge missbräuchliche Klauseln enthalten. Es gebe verschiedene Arten 

von Verträgen, die auf missbräuchliche Klauseln überprüft werden müssten. Dabei handele es 

sich um Verträge, die von privatwirtschaftlichen Anbietern stammen. Die Vertreter der 

Verbraucherschutzkommission könnten im Zuge einer Beschwerde oder von Amts wegen tätig 

werden. Sie könnten im Namen der Verbraucher ein Verfahren einleiten. Sie überwachten den 

Bereich für Verbraucherkredite oder Hypothekenkredite, doch dies sei nur einer ihrer 

Zuständigkeitsbereiche. Sie analysierten die von den Banken und anderen Organisationen 

vorgeschlagenen Klauseln. Sie förderten den Dialog mit diesen Organisationen und erteilten 

ihnen Ratschläge, doch den Gewerbebetrieben sei es freigestellt, ihren Empfehlungen zu folgen 

oder diesen nicht Folge zu leisten. Zuweilen eröffneten die Vertreter der 

Verbraucherschutzkommission die Verhandlungen. Falls die Banken Verhandlungen ablehnen, 

könne die Verbraucherschutzkommission die Angelegenheit vor Gericht bringen.  



 

CR\1223705DE.docx 27/92 PE658.877v04-00 

  DE 

 

Erdzhan Ahmed ergänzte, dass das Problem der mangelnden Überprüfung der Vertragsklauseln 

durch Änderungen der Zivilprozessordnung gelöst worden sei. Nach der Einführung dieser 

Änderungen seien Kontrollen zwingend vorgeschrieben. Die Verträge würden von Amts wegen 

geprüft. Ignat Arsenov äußerte seine private Meinung zu der Thematik. Er betonte, dass für 

formale Verfahren personelle und finanzielle Ressourcen erforderlich seien. Daher benötige die 

Verbraucherschutzkommission mehr Ressourcen und zusätzliches Personal, um die Kontrollen 

durchzuführen. Ein weiteres Problem sei der beträchtliche Zeitraum, den die entsprechenden 

Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen. 

 

Dolors Montserrat fragte, ob die Verbraucherschutzkommission befugt sei, Verbraucherkredite 

und Hypothekenkredite sowie andere Kredite zu überwachen. Sie fragte zudem, was die 

Verbraucherschutzkommission im Namen der bulgarischen Bürger unternommen habe, die von 

dem Problem missbräuchlicher Vertragsklauseln betroffen seien. Dolors Montserrat wollte 

wissen, in welcher Phase die Verträge durch die Verbraucherschutzkommission überprüft 

würden, ob Banken die Verträge an die Verbraucherschutzkommission weiterleiten, und, im 

Falle von „schlechten“ Verträgen, ob sie vermarktet würden oder nicht. Sie fragte auch, ob die 

Verbraucherschutzkommission den Gerichtsweg beschreiten würde, falls die Banken ihre 

Empfehlungen ignorieren. 

 

Ignat Arsenov erwiderte, dass die Verbraucherschutzrichtlinie 2015 in einzelstaatliches Recht 

umgesetzt worden sei. Weitere Änderungen seien 2020 eingeführt worden. 

2016 sei das Hypothekenkreditgesetz eingeführt und 2010 das Verbraucherkreditgesetz 

verabschiedet worden. Letzteres werde inzwischen seit zehn Jahren umgesetzt. Die 

Verbraucherschutzkommission analysiere Verträge, werde jedoch nicht aufgefordert, Verträge 

vor deren Vermarktung zu genehmigen. Die Verbraucherschutzkommission könne die 

allgemeinen Vertragsklauseln analysieren. Die Banken hätten eine Vielzahl an Produkten im 

Angebot; sie würden aufgefordert, allgemeine Vertragsklauseln vorzulegen (nicht nur bei 

Kredit- oder Hypothekenverträgen, sondern auch bei Telekommunikationsverträgen). Die 

Verbraucherschutzkommission führe regelmäßige Überprüfungen der Verträge durch. Die 

Bürger hätten zahlreiche Beschwerden vorgebracht. Die Verbraucherschutzkommission helfe 

den Verbrauchern und könne Geldbußen verhängen. 

 

Dolors Montserrat fragte nach der Rechtsgrundlage für die Geldbußen. Sie merkte an, dass die 

Empfehlungen nicht verbindlich seien; daher fragte sie, was die Verbraucherschutzkommission 

im Namen der Verbraucher (Beschwerdeführer) unternehme. 

Zu dieser Frage erklärte Ignat Arsenov, dass es ein Ungleichgewicht zwischen den 

Kreditgebern (den Banken und anderen Finanzinstituten) und den Verbrauchern gebe. Erstere 

könnten den Vertrag unverzüglich durchsetzen. Letztere müssten ein Verfahren einleiten. 

Anschließend müsse die Verbraucherschutzkommission ebenfalls ein weiteres Verfahren 

einleiten. 

 

Dolors Montserrat fragte, ob sich die Situation nach den Reformen (Änderungen) verbessert 

habe. 

Ignat Arsenov erwiderte, dass die Verbraucherschutzkommission entscheiden könne, ob es 

Defizite gebe, doch dürfe sie keine Sanktionen wegen missbräuchlicher Vertragsklauseln 

verhängen. Geldbußen würden verhängt, wenn die bereitgestellten Informationen unzureichend 

seien. Bei der Verbraucherschutzkommission seien etwa 20 000 Beschwerden eingegangen, 

allerdings nicht nur in Verbindung mit Verbraucherkrediten. 2019 habe es etwa 
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7 500 Beschwerden gegeben. Eine geringe Anzahl davon (72) sei für missbräuchlich erachtet 

worden; auf Empfehlung der Verbraucherschutzkommission seien diese missbräuchlichen 

Klauseln beseitigt worden. Es habe drei kollektive Verbraucherklagen gegeben, die durch die 

Verbraucherschutzkommission eingeleitet worden seien. Bis heute habe es 14 anhängige Fälle 

gegen Unternehmen gegeben. Andere Verbraucherorganisationen und einzelne Verbraucher 

könnten sich den Klagen der Verbraucherschutzkommission anschließen. Die 

Verbraucherorganisationen könnten Verbraucherklagen einleiten. Die kollektiven 

Verbraucherklagen könnten nur durch die Verbraucherorganisationen eingeleitet werden; sie 

seien für alle Verbraucher maßgebend. Vor kurzem seien 43 Verträge untersucht worden; 

lediglich drei wiesen Mängel auf.  

 

Tatjana Ždanoka fragte, wie viel Zeit das juristische Verfahren in Anspruch nehme; warum sich 

die Petenten nicht an die Verbraucherschutzkommission gewandt hätten; welche Beziehung 

zwischen der bulgarischen Nationalbank und der Verbraucherschutzkommission bestünde; wer 

bei der bulgarischen Nationalbank für Verbraucherschutz zuständig sei; und ob die 

Verbraucherschutzstelle der BNB mit der Verbraucherschutzkommission zusammenarbeite. 

 

Ignat Arsenov antwortete, dass ein Gerichtsverfahren in Bulgarien durchschnittlich fünf Jahre 

in Anspruch nehme und dass es 20 000 bis 25 000 Verbraucherbeschwerden gebe. Er führte 

aus, dass die Verbraucherschutzkommission die Führungsrolle unter den 

Verbraucherorganisationen innehabe. Er ergänzte, dass für die Klärung von Streitfragen 

Vermittlungsausschüsse eingerichtet worden seien, viele davon ab 2005 (seit die  

Empfehlung 2001/310 der Kommission vom 4. April 2001 über die Grundsätze für an der 

einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche 

Einrichtungen, auf die nicht die Grundsätze der Empfehlung 98/257/EG anwendbar sind, in 

Kraft getreten sei). Die allgemeinen Vermittlungsausschüsse sprächen Empfehlungen aus (die 

nicht verbindlich seien). Andere Verbraucherverbände könnten ebenfalls kollektive 

Verbraucherklagen anstrengen.  

 

Loránt Vincze fragte, ob die Kommission für Verbraucherschutz darum bitte, die Banken 

sanktionieren und die Verbraucherrechte schützen zu können. Herr Arsenov antwortete, dass 

die Kommission für Verbraucherschutz ein Exekutivorgan sei und kein Initiativrecht für 

Gesetze habe. Das Wirtschaftsministerium könne die Kompetenzen der Kommission für 

Verbraucherschutz allerdings ändern. 

Loránt Vincze fragte, ob die Kommission für Verbraucherschutz mit allen Beschwerden vor 

Gericht gehen könne, und ob sie dies im Fall von missbräuchlichen Vertragsbedingungen tue. 

Herr Arsenov antwortete, dass die Kommission für Verbraucherschutz die Fälle dem Gericht 

nur dann vorlege, wenn eine Bank sich weigert, die Klauseln zu ändern.  

Loránt Vincze fragte, ob für die Bürger, die Beschwerde einreichen und die Unterstützung der 

Kommission für Verbraucherschutz erhalten, Gebühren anfielen. Herr Arsenov antwortete, 

dass keine Gebühren für die Bürger anfielen. 

 

Cristian Terheş fragte, ob vor der Vermarktung eine Überprüfung der Verträge durchgeführt 

worden sei. Herr Arsenov antwortete, dass Überprüfungen erst nach Einreichung der 

Beschwerde durchgeführt würden.  

Cristian Terheş merkte an, dass die Entscheidungen der Kommission für Verbraucherschutz 

nicht bindend seien und es bis zu fünf Jahren dauern könne, bis die Gerichte zu einer 

Entscheidung kommen. Herr Arsenov antwortete, dass ein Urteil über einen Fall von 

kollektiven Rechtsbehelfen anderen zugutekommen könne (außer im Fall eines Rückzugs). 
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Cristian Terheş fragte, ob die Kommission für Verbraucherschutz für jede Vertragsklausel 

gleich viel (80 Lewa) zahle, unabhängig von der Anzahl der Betroffenen. Die Antwort war ja.  

Cristian Terhes fragte, ob die Kommission für Verbraucherschutz vor Gericht ziehe, wenn die 

Banken sich weigerten, die geforderten Änderungen vorzunehmen. Herr Arsenov bestätigte, 

dass sie dies in 100 % der Fälle tue. 

Cristian Terheş fragte, was in Fällen von Verträgen mit missbräuchlichen Klauseln geschehe, 

die vor den Änderungen der Zivilprozessordnung unterzeichnet wurden. Herr Arsenov sagte, 

dass im Falle einer Änderung der Klauseln die allgemeinen Bedingungen in allen Verträgen 

geändert würden, aber keine rückwirkende Anwendung der Zivilprozessordnung vorgesehen 

sei.  

 

Dolors Montserrat fragte, ob sich die Reform positiv auf Verbraucher auswirken würde, die ihr 

Eigentum verloren haben. Herr Arsenov entgegnete, dass die Reform zufriedenstellend sei. Bei 

Fällen von Personen, die ihr Haus verloren haben, müsse ein Gerichtsurteil beantragt werden; 

dann entscheide das Gericht.  

 

Treffen mit dem Bulgarischen Nationalen Verband der aktiven Verbraucher um 

10:00 Uhr 

Im Namen des Verbandes: Herr Nikolov und Frau Angelova 

 

Tatjana Ždanoka fragte, wie der Verband funktioniere und ob er im Kontakt mit den Petenten 

gestanden habe. 

Herr Nikolov antwortete, dass der Verband die Verbraucher unterstütze, sie informiere und 

ihnen helfe, wenn ihre Rechte im Gesetzgebungsverfahren verletzt wurden. Es sei bekannt, dass 

es eine hohe Anzahl von Petitionen gebe, die von Einzelpersonen eingereicht würden. Es habe 

nur wenige Fälle von kollektiven Rechtsbehelfen gegeben. Soziale Netze brächten die 

Verbraucher in Verbindung. Die Gebühr für den Beitritt zum Verband betrage 50 Lewa; die 

Verbraucher seien verpflichtet, alle Dokumente vorzulegen. In der Praxis sei der Verband nicht 

in der Lage gewesen, Fälle vor Gericht einzubringen.  

 

Tatjana Ždanoka fragte, wie der Verband finanziert werde. Herr Nikolov antwortete, dass er 

Subventionen vom Wirtschaftsministerium (25 000 Euro) und von dessen Projekten 

(zeitaufwendig, kaum generierte Ressourcen) erhalte. 

 

Loránt Vincze fragte, ob der Verband mit den jüngsten Gesetzesänderungen zufrieden sei, ob 

er an der Reform beteiligt sei und welche Empfehlung an die bulgarischen Behörden er der 

Delegation vorschlagen würde. 

Der Verband sei mit der allgemeinen Ausrichtung der Reformen zufrieden, mit deren Inhalt 

jedoch nicht gänzlich. Die Banken genössen zu viele Privilegien, die ihnen von den Behörden 

vor vielen Jahren gewährt worden und die im bulgarischen Recht verankert seien. Das 

beschleunigte Verfahren erlaube es den Banken, Verhandlungen zu verweigern, eine 

Umschuldung abzulehnen und keine weiteren Anstrengungen zu unternehmen, um den 

Schuldnern zu helfen. Die Verbraucher hätten erwartet, dass die Banken aufhören würden, 

missbräuchliche Klauseln in die Verträge aufzunehmen. Die Erwartung sei gewesen, dass es 

eine strafrechtliche Haftung geben würde (wie es in Deutschland der Fall sei), wenn eine Bank 

das Gerichtsurteil nicht anwendet und weiterhin missbräuchliche Klauseln anwendet. 
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Empfehlungen des Verbands, um die Situation zu verbessern: 

- es sollten mehr Informationen verbreitet werden; 

- sehr zweideutige Verträge sollten verboten werden; 

- mithilfe des Ombudsmanns habe der Verband einige Verbesserungen vornehmen können (die 

Rolle des Ombudsmannes sei entscheidend).  

 

Cristian Terheş erkundigte sich nach der Anzahl der Fälle, die der Verband vor Gericht 

eingebracht hat. 

Es seien keine kollektiven Fälle eröffnet worden, weil die Verbraucher nicht ausreichend 

einbezogen worden seien. Es habe viele von Einzelpersonen eingebrachte Fälle gegeben. 

Cristian Terheş fragte, was der Verband tun könne, um sicherzustellen, dass die 

Gerichtsentscheidung auch vollstreckbar ist. Herr Nikolov antwortete, dass es möglich sei, 

einen neuen Anspruch geltend zu machen, um verlorene Vermögenswerte zurückzuerhalten.  

Cristian Terheş fragte nach der Gültigkeit einer Gerichtsentscheidung und ob es möglich sei, 

dagegen Berufung einzulegen oder die Entscheidung des Gerichts zu ändern. Herr Nikolov 

antwortete, dass die Entscheidungen der Gerichte eindeutig seien; ein anderes Gericht 

anzurufen, sei nicht notwendig. Die Menschen könnten sich kein kostspieliges, langwieriges 

Gerichtsverfahren leisten.  

 

Dolors Montserrat fragte, ob es Pro-bono-Anwälte gebe. 

Die Antwort war, dass es zwar Ex-officio-Anwälte gebe, aber nur sehr wenige und in der Regel 

nur für Strafsachen.  

 

Treffen mit der Kammer der privaten Gerichtsvollzieher/dem Verband der privaten 

Gerichtsvollzieher um 11:00 Uhr 

Georgi Dichev im Namen des Verbandes der privaten Gerichtsvollzieher 

 

Dolors Montserrat erklärte, dass es in Bulgarien bereits Gesetze zum Schutz der Verbraucher 

gebe. Sie fragte sich, ob die kürzlich eingeführten Reformen ausreichten, um die Verbraucher 

umfassend zu schützen. 

Sie erkundigte sich außerdem nach der persönlichen Meinung von Herrn Dichev über das 

bestehende Ungleichgewicht zwischen Kreditgebern und Verbrauchern und fragte, ob die 

Verbraucher einen angemessenen Schutz genössen. 

  

Herr Dichev antwortete, dass es 2006 ernsthafte Probleme mit der Durchsetzung von 

(hunderttausenden) Entscheidungen von Banken in Bulgarien gegeben habe. Die 2006 

begonnenen Reformen seien ein Versuch gewesen, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen: 

Man habe den Kreditgebern helfen wollen, ihr Geld einzutreiben. Er bestätigte, dass die 

Kammer der privaten Gerichtsvollzieher mit dem Problem des Ungleichgewichts zwischen 

Kreditgebern und Schuldnern sehr vertraut sei.  

Im Jahr 2015 seien die ersten Gesetzesänderungen zum Schutz der Banken und 2017 weitere 

Änderungen zum Schutz der Schuldner vorgenommen worden. Die ab Dezember 2019 

durchgeführten Änderungen des Mahnverfahrens böten einen guten Schutz. Andererseits 

befürchte der Verband der Gerichtsvollzieher, dass die Gefahr besteht, ins andere Extrem zu 

fallen und ein Ungleichgewicht zugunsten der Kreditgeber einzuführen. Viele von ihnen seien 
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verzweifelt und bäten Gerichtsvollzieher um Hilfe. Ihrer Meinung nach böten die in den Jahren 

2015 und 2017 eingeführten Änderungen ein gutes Niveau an Schutz.  

 

Dolors Montserrat fragte, ob die vorgenommenen Änderungen den Verbrauchern zugutekämen. 

Herr Dichev antwortete, dass das seiner Meinung nach der Fall sei. Es werde übermäßig über 

dieses Thema berichtet; die Proteste seien übertrieben und die Gerichtsvollzieher sehr 

transparent. 

Dolors Montserrat erkundigte sich nach seinen Vorschlägen für eine ausgewogene 

Gesetzgebung. Herr Dichev erklärte, dass es derzeit aufgrund der Änderungen, die durch die 

Reform der bulgarischen Nationalversammlung ab 2019 eingeführt wurden, ein gutes 

Gleichgewicht gebe, die Schuldner allerdings leicht begünstigt seien.  

 

Tatjana Ždanoka sagte, dass man die Delegation über die gegen Gerichtsvollzieher verhängten 

Geldstrafen (96 Geldstrafen; darunter 24 Bußgelder über 5 000 Lewa und Entzug des Rechts 

auf Berufsausübung) informiert habe. Sie fragte, ob dies nach Ansicht von Herrn Dichev 

übertrieben sei oder nicht. Sie erinnerte an die Überwachung durch das Justizministerium und 

daran, dass hunderte Fälle derzeit noch nicht entschieden seien.  

 

Herr Dichev stimmte zu, dass die Anzahl der verhängten Geldstrafen beachtlich sei. Er betonte, 

dass Präventionspolitik betrieben werde und strenge Kontrollen und Disziplinarverfahren 

durchgeführt würden. Die Verfahren gingen durch alle Ebenen bis hin zum Obersten 

Verwaltungsgericht. Dieses System habe sich als wirksam erwiesen. Er erklärte, dass private 

Gerichtsvollzieher haftbar seien und dass sie im Rahmen von Zivilverfahren vor Gericht 

verklagt würden. Nach dem Gesetz über private Gerichtsvollzieher seien private 

Gerichtsvollzieher verpflichtet, eine obligatorische Haftpflichtversicherung abzuschließen, die 

Schäden abdeckt, die sich gegebenenfalls aus einem beruflichen Fehlverhalten ergeben.  

 

Loránt Vincze fragte, wie die Verbraucher ihr Eigentum zurückerhalten könnten, wenn ein 

Gericht entscheidet, dass die Klauseln in den Verträgen missbräuchlich seien. Herr Dichev 

antwortete, dass es sich hierbei um eine rein juristische Lösung handle. Die verkaufte Immobilie 

sei nicht erstattungsfähig. Die Banken bzw. andere kreditgebende Stellen seien zur Zahlung 

einer Entschädigung verpflichtet.  

Loránt Vincze fragte, welche Stelle für die Schätzung des Wertes der Immobilie zuständig sei. 

Herr Dichev antwortete, dass es öffentliche Versteigerungen von Immobilien gebe. Seit 2011 

müssten Versteigerungen öffentlich erfolgen. Die Versteigerungen fänden vor Gericht statt. 

Gerichtsvollzieher seien an der prozessualen Umsetzung der Auktionen nicht beteiligt; sie 

eröffneten nur die Gebote von Interessenten. Der Endpreis sei der höchste von den Bietern 

angebotene Preis (nicht der Marktwert). Vor 2017 seien keine Sachverständigen erforderlich 

gewesen, aber jetzt sei dies obligatorisch. Ein Sachverständiger könne den Wert der Immobilie 

ändern.  

Loránt Vincze fragte, ob Herr Dichev wisse, ob die Banken sich bemühten, (vor der 

Einbeziehung eines Gerichtsvollziehers) einen Vergleich mit den Schuldnern zu erreichen. Herr 

Dichev antwortete, dass die Banken sich in den letzten Jahren um Vergleiche bemüht hätten. 

Jedes Jahr komme es zu 200 000 Fällen, und die Banken wollten neu verhandeln oder die 

Kredite refinanzieren.  

 

Tatjana Ždanoka fragte nach der Digitalisierung der Auktionen und nach Kommentaren zu den 

Änderungsvorschlägen in der Zivilprozessordnung, die verworfen wurden; insbesondere zu 
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dem Vorschlag, dass die Schuldner ihre Immobilien selbst verkaufen und dann ihre Schulden 

bei den Banken begleichen können.  

Herr Dichev sagte, dass eine Digitalisierung der Auktionen geplant sei. Zu den 

Änderungsvorschlägen, die nicht angenommen wurden: Die bulgarische Nationalversammlung 

habe dies nicht zugelassen, und das sei ein Fehler gewesen. In Bezug auf die Anfangsauktion: 

Wenn der Schuldner mit der Anfangsauktion nicht einverstanden sei, könne er einen anderen 

Sachverständigen um ein Gutachten bitten.  

 

Dolors Montserrat bat Herrn Dichev zu erklären, wie die Sachverständigen ausgewählt werden. 

Herr Dichev sagte, dass es in jedem Gericht eine Liste von Sachverständigen gebe.  

Dolors Montserrat fragte, wer die Gebühren zahle. Herr Dichev antwortete, dass die 

Kreditgeber den Sachverständigen bezahlten. 

Dolors Montserrat erkundigte sich nach dem Mindestverkaufspreis. Herr Dichev erklärte, dass 

die Gesetzgebung nicht zulasse, dass der Preis unter dem von der Regierung festgelegten Wert 

liege. Es gebe keinen Mindestpreis; der Marktwert sei maßgebend. Wenn niemand auf den 

Marktwert biete, werde die Auktion annulliert. 45 Tage später komme es zu einer weiteren 

Auktion zu einem 10 % niedrigeren Preis. Die neue Anfangsauktion werde bekannt gegeben, 

und so weiter. Wenn kein Interesse besteht, werde die Auktion verschoben.  

Dolors Montserrat fragte, wie oft ein Objekt zur Auktion angeboten werden könne. Herr Dichev 

sagte, dass es keine Höchstzahl gebe und der Preis sehr stark reduziert werden könne.  

Dolors Montserrat fragte, um wie viel der Preis gesenkt werden könne. Herr Dichev bestätigte, 

dass es dabei keine Beschränkungen gebe; es hänge von den Schätzungen des durch das Gericht 

beauftragten Sachverständigen ab. Das Honorar von Sachverständigen betrage zwischen 100 

und 150 Lewa. Für die Auktionen und Sachverständigen sei das Justizministerium zuständig.  

Dolors Montserrat stellte in Frage, ob Gerichtsvollzieher aufgrund der Reform vom 

Dezember 2019 mit der Zwangsvollstreckung warten müssten, bis das Gericht die 

Vertragsklauseln geprüft hat. Herr Dichev erklärte, dass sie sich nur mit den Fällen befassten, 

die das Gericht an sie weiterleitet. 

 

Cristian Terheş fragte, ob die Experten der Europäischen Kommission, die jährlich die 

Entwicklung des Justizsystems und der Situation in Bulgarien überprüfen, Kontakt zur Kammer 

der privaten Gerichtsvollzieher aufgenommen hätten,  

Die Experten hätten keinen Kontakt zur Kammer der privaten Gerichtsvollzieher 

aufgenommen. 

Cristian Terheş erkundigte sich nach den Optionen, die Schuldner bei einer 

Zwangsvollstreckung haben. Herr Dichev antwortete, dass das Gericht die Vollstreckung 

aussetzen könne, wenn der Schuldner Einspruch erhebt. 

 

Treffen mit den Verbänden der Privatbanken in Bulgarien um 11:30 Uhr 

Im Namen des Verbandes: Herr Andonov, Frau Miteva, Frau Martseva, Frau Gigova und 

Frau Hristoforova 

 

Dolors Montserrat fragte, ob die Banken die Verbraucher immer über die in den 

Handelsverträgen eingeführten Änderungen informierten. Sie habe erfahren, dass 

Vertragsklauseln einseitig geändert worden seien. Peter Andonov antwortete, dass die Banken 

niemals Klauseln einseitig änderten. 
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Dolors Montserrat erkundigte sich, ob die Rechte von Kreditgebern und Verbrauchern seit den 

2019 eingeführten Reformen im Gleichgewicht stünden. Herr Andonov entgegnete, dass die 

Banken der Meinung seien, dass die Reform die Schuldner begünstige. In der Vergangenheit 

seien in Bulgarien viele Kredite zu schlechten Bedingungen vergeben worden, doppelt so viele 

wie in anderen Ländern. Bei 18 % des gesamten Portfolios habe es sich um faule Kredite 

gehandelt. Eineinhalb Millionen Schuldner hätten ihre Kredite an die Banken nie 

zurückgezahlt. Die Hälfte des Bankenkapitals sei durch diese faulen Kredite verloren gegangen. 

Es seien viele für die Schuldner günstige Änderungen eingeführt worden. Seiner Meinung nach 

gebe die Anzahl der faulen Kredite Aufschluss über die derzeitige Rechtslage. Der Anteil der 

faulen Kredite belaufe sich aktuell auf 7 %. 

Er befürchtete, dass im Falle einer erneuten Krise dieselben Fehler noch einmal gemacht 

werden. 

 

Dolors Montserrat fragte, ob Schuldner Optionen hätten, wenn ihr Eigentum in Gefahr ist, und 

sie fragte nach der einseitigen Änderung von Verträgen. 

Frau Martseva antwortete, dass sich die bulgarischen Rechtsvorschriften nicht von denen 

anderer Mitgliedstaaten unterschieden. Verträge könnten neu verhandelt werden. Banken 

könnten von Schuldnern für Änderungen in Verträgen keine Gebühren verlangen. 

Frau Gigova fügte hinzu, das es Schuldner gebe, die betrügen: wenn Banken Schuldner im 

Vorfeld über ihre Besuche informieren, dann seien die Schuldner abwesend und der Beamte 

bringe eine Mitteilung an der Tür an. In Bezug auf Vertragsänderungen fügte sie hinzu, dass 

diese nicht einseitig erfolgen könnten. Sie ergänzte, dass aufgehobene Vollstreckungsbefehle 

1,7 % ausmachten (bei missbräuchlichen Praktiken).  

 

Tatjana Ždanoka fragte, warum die Banken weiterhin Darlehen (Hypothekendarlehen) 

vergeben, und schlug eine Neubewertung ihrer Richtlinien vor. Herr Andonov erwiderte, dass 

die Banken mittlerweile ihre Kriterien für die Vergabe von Darlehen geändert hätten. Es gebe 

nun zusätzliche Anforderungen und Garantien.  

Tatjana Ždanoka bat um eine Erklärung der Dynamiken nach der Krise von 2007/2008. 

Herr Andonov entgegnete, dass nach 2007/2008 keine Darlehen mehr genehmigt worden seien. 

Erst 2015 sei die Anzahl der Darlehen zum ersten Mal gestiegen, die Kriterien für die Vergabe 

von Darlehen seien jedoch strenger geworden. 

 

Cristian Terheş fragte, wann die Bedingungen für das beschleunigte Verfahren eingeführt 

worden seien. Herr Andonov antwortete, dass die privaten Banken in Bulgarien 1997 kollabiert 

seien. Seitens des IWF habe es Auflagen gegeben. Der Finanzsektor habe fünf Jahre gebraucht, 

um sich zu erholen. 300.000 Schuldner hätten ihre Darlehen nie zurückgezahlt. Bezüglich der 

missbräuchlichen Klauseln fügte er hinzu, dass es zwar eine Million schlechte Schuldner gebe, 

die Banken jedoch die erwähnten Praktiken nicht beobachteten. 

Cristian Terheş fragte, warum die Banken nach den beiden Bankenkrisen immer noch so viele 

Darlehen vergeben. Herr Andonov antwortete, dass es in letzter Zeit weniger schlechte 

Schuldner gebe. 

 

Dolors Montserrat bat den Verband um Rat, wie eine Situation mit Verträgen mit 

missbräuchlichen Klauseln verhindert werden könne.  

Die Antwort lautete, der Gesetzgeber müsse die Verträge besser kontrollieren. 
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Treffen mit der bulgarischen Richtervereinigung und dem Obersten Justizrat von 

Bulgarien um 12:00 Uhr  

Im Namen der bulgarischen Richtervereinigung: Krassimir Mazgalov, Albena Boteva, 

Konstantin Kunchev  

Im Namen des Obersten Justizrats: Daniela Marcheva, Veronika Imova, Boryana Dimitova, 

Totka Kalcheva, Herr Angelov 

 

Dolors Montserrat fragte beide Vereinigungen, ob sie der Ansicht seien, dass seit der Reform 

von 2019 mehr Ausgeglichenheit herrsche. 

Frau Boteva von der bulgarischen Richtervereinigung antwortete, dass ihrer Auffassung nach 

keine Ausgeglichenheit herrsche, da die Verbraucherrechte übermäßig geschützt würden.  

 

Frau Kalcheva von der Rechtsberatung des Obersten Justizrats erklärte, dass die Beschwerden 

der Verbraucher berücksichtigt worden seien. Es gebe die folgenden positiven Aspekte: 

- die Gerichte führten von Amts wegen Kontrollen durch; 

- der Vollstreckungsbescheid könne durch einen einfachen Einspruch ausgesetzt werden (ohne 

die Berücksichtigung von Sicherheiten); 

- die Kommission für Verbraucherschutz solle beteiligt sein und die Verträge als präventive 

Schutzmaßnahme analysieren. Die Verbraucher könnten später verteidigt werden. 

 

Dolors Montserrat fragte, ob es notwendig sei, dass Banken vor Gericht gehen. Die Antwort 

lautete, dass Banken nicht direkt zu Gerichtsvollziehern gehen könnten.  

Dolors Montserrat fragte nach, ob Verbraucher für jede Klausel, die sie anfechten, eine Gebühr 

entrichten müssten. 

Zwar sehe die neue Reform für die Verbraucher keine Gebühren vor, die staatlichen Gebühren 

seien von den Reformen jedoch nicht betroffen: Es gebe Gebühren für 

Verbraucherbeschwerden, 40-80 Lewa je Beschwerde. Ziel sei es, unabhängig von der Anzahl 

der Klauseln nur eine einzige Gebühr zu erheben.  

 

Tatjana Ždanoka berichtete, sie habe einen Gerichtsbeschluss vom Januar 2020 erhalten, laut 

dem Verbraucher für jede Beschwerde zahlen mussten (s. Anhang IV). Frau Kalcheva 

antwortete, ein Verbraucher könne eine Ausnahme beantragen und auch Rechtsmittel einlegen. 

 

Loránt Vincze bat darum zu erklären, ob die Gebühr für jede einzelne Beschwerde oder alle 

Beschwerden gelte.  

Es wurde bestätigt, dass es sich um eine Gebühr pro Beschwerde handle. Die Gebühr belaufe 

sich auf 40-80 Lewa.  

 

Cristian Terheş fragte, wie die Mitglieder des Obersten Justizrats ernannt würden. 

Frau Kalcheva entgegnete, dass die Mitglieder zum einen von den Richtern direkt ausgewählt 

und zum anderen von der bulgarischen Nationalversammlung ernannt würden. Bezüglich der 

Gebühren für die Anfechtung von Klauseln bestätigte Frau Kalcheva, dass diese sich auf 40-

80 Lewa pro Klausel beliefen. Herr Angelov fügte hinzu, es gebe Probleme mit der Auslegung 

des Gesetzes.  

 

Cristian Terheş fragte, ob die bulgarische Richtervereinigung oder die Richter selbst in den 

Gesprächen mit den Vertretern der Europäischen Kommission, die den Fortschritt in den 
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bulgarischen Rechts- und Verbraucherangelegenheiten kontrollieren, die Probleme bei den 

Verbraucherverträgen angesprochen hätten. 

Herr Angelov war der Auffassung, dass Verbraucher in Bulgarien dazu neigten, direkt vor 

Gericht zu gehen. Vor dem Landgericht in Sofia seien 141 Fälle anhängig (Zivilverfahren). Es 

gebe Schnellverfahren, Vollstreckungsbescheide ergingen automatisch und nach der Reform 

habe sich die Situation nicht wirklich verändert. Der Verbraucher selbst müsse die 

Untersuchung der Vertragsklauseln fordern. Die Verantwortung des Staates und der 

Gerichtsvollzieher stehe auf dem Spiel.  

(s. Anhang II für Informationen von der bulgarischen Richtervereinigung, die nach dem 

Informationsbesuch eingingen; 

s. Anhang III: Erklärung des Richterkollegs des Obersten Justizrats zu den vom 

Petitionsausschuss angesprochenen Anliegen) 

 

 

 

Treffen mit der bulgarischen Bürgerbeauftragten um 12:45 Uhr,  

Die bulgarische Bürgerbeauftragte Diana Kovacheva und ihr Team  

 

Als in der bulgarischen Nationalversammlung Änderungen an der Zivilprozessordnung 

debattiert worden seien, habe die Bürgerbeauftragte diverse Vorschläge gemacht: dass das 

Eigentum, das dem Schuldner als Garantie für das Hypothekendarlehen diene, nicht verkauft 

werde, ehe das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz beendet sei. Die Richter und der 

Justizminister hätten diesen Vorschlag unterstützt, als er im Rechtsausschuss der 

Nationalversammlung zur Abstimmung gekommen sei, letztendlich sei er in der 

Vollversammlung jedoch abgelehnt worden. Dies wäre ein zusätzlicher Schutz für natürliche 

Personen. Aus Sicht der Banken sei dies riskant und sie sagen, sie vergeben ohne Garantien 

keine Darlehen und unterstützen den schnellen Verkauf von Eigentum. 

  

Wie im Brief der Europäischen Kommission vorgeschlagen, haben natürliche Personen gemäß 

Artikel 420 der Zivilprozessordnung die Möglichkeit das Verfahren zu stoppen. Es dauere im 

Durchschnitt ein bis zwei Jahre, bis mit einer Hypothek belastetes Eigentum abgewickelt sei. 

Ohne irgendeine Art von Schutz könne diese Abwicklung in wenigen Monaten erfolgen. Wenn 

Eigentum verkauft werde und das Gericht am Ende beschließe, dass Fehler aufgetreten seien, 

sei es zu spät. 

 

Die Bürgerbeauftragte habe noch einige Fragen, die von den Behörden noch nicht beantwortet 

worden seien und die noch beantwortet werden sollten. Die Rolle der 

Verbraucherschutzkommission liege in der präventiven Kontrolle von Verträgen und Klauseln. 

Sie sei zwar durch das Gesetz dazu befugt, könne aber nur eine Empfehlung abgeben, was 

gestärkt werden könne. Nur rund 5 % der Verträge mit missbräuchlichen Klauseln kämen vor 

Gericht (geringe Anzahl Fälle). Es gebe Fälle, mit denen sich das Gericht von Amts wegen 

befasse. Die Kommission für Verbraucherschutz sei Monopolistin (ebenso wie andere 

Monopolisten in Bulgarien). 

 

Dann solle das Eigentum nach dem gerichtlichen Beschluss in erster Instanz nicht verkauft 

werden.  
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Der nächste Punkt sei, dass es nicht Teil des gerichtlichen Verfahrens sei, dass eine dritte Person 

die Bürgschaft für die Schuld einer Person übernehme. In Bulgarien solle man einberufen 

werden und das Recht haben, vor Gericht zu erscheinen. Es sei wichtig, die Möglichkeit einer 

Selbstverteidigung zu unterstützen.  

 

Hinsichtlich des schnellen Vollstreckungsverfahren gebe es eine automatische Kontrolle. Der 

Vollstreckungsbescheid könne nur vom Gericht erteilt werden. Dies sei das Verfahren, 

Verbraucher würden jedoch informiert und könnten dem Verfahren widersprechen (selbst wenn 

sie nicht vor Gericht erscheinen).  

 

Die Bürgerbeauftragte befürworte eine Verlängerung der Widerspruchsfrist von zwei Wochen 

auf einen Monat. In einem normalen Verfahren dauere das Verfahren fünf Jahre. Wenn das 

Gericht den Bescheid erlasse, könnten Verbraucher Widerspruch einlegen.  

 

Ein generelles Problem sei der Mangel an Informationen (wenn Bürger ihre aktuelle Adresse 

nicht mitteilen). 

Grundsätzlich seien die eingeführten Änderungen gut, es gelte jedoch, noch andere Dinge zu 

verbessern. Das Problem sei, dass diese Änderungen in der Zukunft durchgesetzt werden. Den 

bereits Betroffenen würden sie nicht helfen. Und schließlich solle das Justizministerium die 

Gerichtsvollzieher kontrollieren. Das Justizministerium solle das Problem der öffentlichen 

Auktionen im Auge behalten, den Preis, zu dem Eigentum verkauft werde, usw.  

 

Ende des Treffens: 13:00 Uhr.  

 

 

 

 

 

 

4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

zu den Anliegen bezüglich der Verbraucherverträge 

Fazit  

Die Delegation des Petitionsausschusses kommt zu der Schlussfolgerung, dass sie bei der 

Reise vom 24.- 26. Februar 2020 nach Sofia (Bulgarien), die der Untersuchung der in 

zahlreichen Petitionen vorgebrachten Anliegen zu angeblich missbräuchlichen 

Vertragsbedingungen bei Hypothekendarlehen diente, erhebliche Anstrengungen 

unternommen habe, um zu verstehen, wie die Rechtsvorschriften zu vertraglichen 

Schuldverhältnissen in Bulgarien angewendet werden. 

Die Mitglieder der Delegation stellen fest, dass das vorhandene System in der 

Vertragsverhandlungsphase, bei der Eintreibung von Schulden und schließlich in der Phase 

der Ausschöpfung nationaler Rechtsbehelfe durch rechtliche Komplexität gekennzeichnet sei. 

Probleme, mit denen sich Petenten konfrontiert sahen, seien scheinbar und trotz bestehender 

Rechtsgrundlage durch das vorhandene System, das undurchsichtig und sehr komplex wirke, 
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verschärft worden. 

 

Des Weiteren stellen die Mitglieder der Delegation fest, dass es unter den Bürgern an 

grundlegender juristischer Ausbildung und Wissen fehle und ein Bedarf an mehr und 

vereinfacht dargestellten Informationen zu den rechtlichen Folgen bestehe, die das Eingehen 

vertraglicher Verpflichtungen bei Hypotheken betreffe.  

 

Der bestehende Rechtsrahmen weist daher schwerwiegende Unzulänglichkeiten auf: 

1. keine Gewährleistung gleicher Rechte in den Verfahren zur Eintreibung von 

Schulden (beschleunigte Schuldeneintreibung, beschleunigte Auktionen), die den 

Schutz der Verbraucher nicht vollständig garantieren;  

2. irreführendes Verhalten privater Banken (z. B. Abschluss einer hohen Anzahl 

von Verträgen, Anwendung weniger rigoroser Solvabilitätsanforderungen, 

Verbraucher werden nicht über potenzielle Risiken informiert, irreführende 

Vertragsklauseln); 

3. unzureichende Kontrolle und Sanktionierung privater Gerichtsvollzieher; 

4. schwaches Verbraucherschutzsystem, schwieriger Zugang zu kostenlosem 

Rechtsbeistand insbesondere für die am meisten benachteiligten Verbraucher. 

 

Empfehlungen 

 

Die Mitglieder der Delegation empfehlen:  

1. dass für Banken und Investoren mehr Rechtssicherheit geschaffen und 

gleichzeitig der Schutz der Verbraucher sichergestellt wird (der Rechtsrahmen soll 

gewährleisten, dass die Rechte beider Parteien in den Verfahren gleichermaßen 

vertreten werden);  

2. dass die Verbraucherschutzkommission und andere Verbraucherorganisationen 

mehr Flexibilität erhalten, um mit den zuständigen Institutionen bei der Überprüfung 

missbräuchlicher Vertragsklauseln zusammenzuarbeiten und aktiv am Verfahren der 

Bankenaufsicht teilzunehmen, damit sichergestellt wird, dass die Banken solche 

schädlichen Praktiken abschaffen;  

 

3. dass die Verbraucherschutzkommission mit mehr finanziellen und personellen 

Ressourcen ausgestattet und ihre Funktionsweise auf struktureller Ebene unterstützt 

wird, damit sie in der Lage ist, sich ihren Pflichten und Zuständigkeiten zu widmen;  

 

4. dass der Verbraucherschutzkommission mehr Unabhängigkeit zugestanden 

wird: diese soll garantiert werden, insbesondere im Hinblick auf ihre aktuelle 

Abhängigkeit von der Exekutive (insbesondere vom Wirtschaftsministerium); 

 

5. dass für einen Mechanismus gesorgt wird, der Banken und andere 

Finanzdienstleister daran hindert und dafür sanktioniert, dass sie missbräuchliche 

Klauseln in Verträgen verwenden und Verbraucherrechte verletzen; 

 

6. dass das bulgarische Wirtschaftsministerium für die Überprüfung der 

Vertragsklauseln von Schuldnern durch das Justizministerium die Einführung einer 

Einzelgebühr in Betracht ziehen sollte, und zwar unabhängig davon, wie viele 

Klauseln geprüft werden;  
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7. dass die notwendigen institutionellen Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Effizienz der Disziplinarverfahren der Kammer der privaten Gerichtsvollzieher 

sicherzustellen; 

8. dass eine Folgenabschätzung zur Effektivität und Anwendung der im 

Dezember 2019 eingeführten Änderungen durchgeführt wird, insbesondere im 

Hinblick auf: das System der Schuldeneintreibung, falls die Vollstreckungsverfahren 

eingestellt werden, wenn Schuldner widersprechen, und falls das elektronische 

Mahnverfahren einsatzbereit ist;  

 

9. dass die Möglichkeit weiter geprüft wird, der Situation dadurch Abhilfe zu 

schaffen, dass für verantwortungsbewusste Schuldner ein Mechanismus zur 

Schuldenentlastung nach einer bestimmten Frist eingeführt wird; 

 

10. dass die bulgarische Nationalbank dafür sorgen sollte, dass die privaten 

Banken klare Regeln für Darlehen haben, damit sichergestellt ist, dass Verbraucher 

der EU-Gesetzgebung gemäß geschützt sind;  

 

11. dass Schuldner und Verbraucher im Einklang mit den bestehenden Richtlinien 

klare Informationen über die Folgen erhalten, die ein Vertragsabschluss mit einer 

Bank mit sich bringt; zu diesem Zweck sollen Bankmitarbeiter die notwendigen 

Schulungen erhalten; 

 

12. dass sich die Petenten einzeln an das Justizsystem wenden; 

 

13. dass die Gerichte selbst eine sorgfältig Prüfung vornehmen, wenn sie darüber 

entscheiden, ob Klägern gemäß den Vorschriften des Rechtsbeihilfegesetz eine 

kostenlose Rechtsbeihilfe gewährt wird; 14. die Rolle der Garantiegeber, die für die 

Schuld einer anderen Person bürgen, im Rahmen des rechtlichen Verfahrens zu 

prüfen;15.  für einen soliden Rechtsrahmen zu sorgen, der das Eigentum des 

Schuldners vor dem Verkauf schützt, bis das Gerichtsverfahren in erster Instanz 

abgeschlossen wurde. 

 

Zum Treffen in Montana:  

Fazit:  

Die Delegation ist der Auffassung, dass die Mülldeponie ordnungsgemäß betrieben wird. Die 

Mitglieder des Petitionsausschusses, die bei dem Treffen anwesend waren, empfehlen tägliche 

Auffüllungen mit Erde, um sofern möglich einen Grüngürtel anzulegen, die Anwohner vor 

Ort über die Ereignisse im Hinblick auf die Funktionsweise der Mülldeponie zu informieren 

und für einen angemessenen Zeitraum einen öffentlichen Online-Zugang zu den 

Kameraaufzeichnungen zu ermöglichen.  

 

Empfehlung:  

Die Petition Nr. 0408/2012 sollte geschlossen werden (die jüngste Mitteilung der 

Europäischen Kommission in Anhang VII ist vom 31.8.2020 datiert). 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anlagen zum Bericht 

 

ANHANG I 

Zusammenfassung der Petitionen  

 

1. Petitionen zu Verbraucherverträgen: 

 

Petition Nr. 0063/2017, eingereicht von Ivaylo Iliev, bulgarischer Staatsangehörigkeit, 

unterzeichnet von 50 weiteren Personen, zu einem mutmaßlichen Verstoß gegen 

Verbraucherrechte bei Mahnverfahren in Bulgarien: 

 

Der Petent beschwerte sich über die Durchsetzung von Zahlungsansprüchen und darüber, wie 

die bulgarischen Gerichte gemäß der bulgarischen Zivilprozessordnung 

Vollstreckungsbescheide erlassen. Der Petent gab an, dass bulgarische Gerichte die 

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für 

unbestrittene Forderungen, die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 zur Einführung eines 

Europäischen Mahnverfahrens und die Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln 

in Verbraucherverträgen nicht korrekt anwenden würden. Die Kommission hätte bereits als 

Reaktion auf Bedenken, dass in Bulgarien die Rechte von Schuldnern nicht ausreichend im 

Einklang mit dem Unionsrecht geschützt würden, im Rahmen des EU-Pilot-Verfahrens 

Nr. 8135/15/JUST eine Anfrage gestellt und um Auskünfte zur Umsetzung des 

Vollstreckungstitels in den bulgarischen Rechtsvorschriften und zu Mahnverfahren gebeten. 

Nach Ansicht des Petenten würde Bulgarien bei der Umsetzung von vollstreckten 

Zahlungsansprüchen die Verbraucherrechte nicht wahren, weshalb die Europäische Union 

Verstöße gegen das Unionsrecht durch das bulgarische Rechtssystem prüfen sollte. 

 

Petition Nr. 0838/2017, eingereicht von Violeta Gospodinova, bulgarischer 

Staatsangehörigkeit, zu einem Mahnverfahren bezüglich einer Streitsache mit einer 

bulgarischen Bank über ein Hypothekendarlehen: 

 

Der Petentin wurde ein Hypothekendarlehen von einer bulgarischen Bank gewährt. Der Vertrag 

enthielt nach Ansicht der Petentin missbräuchliche Klauseln. Sie machte daher einen Verstoß 

gegen die Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 

geltend. Sie hätte einen Teil des Darlehens beglichen, jedoch hätte sich die Bank an das 

entsprechende bulgarische Gericht gewandt und einen Mahnbescheid für den Gesamtbetrag des 

Darlehens, einschließlich der Zinsen, erwirkt. Daraufhin wäre das in Frage stehende Eigentum 

im Rahmen einer Zwangsversteigerung verkauft worden. Die Petentin machte geltend, dass es 

bei der Durchführung des Gerichtsverfahrens gemäß Artikel 417 der bulgarischen 

Zivilprozessordnung Unregelmäßigkeiten gegeben hätte, die angeblich zu dem 

ungerechtfertigten Verlust des Eigentums geführt hätten. Die Petentin verdeutlichte, dass 

derzeit ein Rechtsmittelverfahren gegen diese Entscheidung anhängig sei. 

 

Petition Nr. 0408/2017, eingereicht von Desislava Filipova, bulgarischer Staatsangehörigkeit, 

unterzeichnet von 4 248 weiteren Personen, zur Rechtmäßigkeit von Artikel 417 der 
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bulgarischen Zivilprozessordnung und zur mutmaßlichen Verletzung von Verbraucherrechten 

in Mahnverfahren in Bulgarien: 

 

Die Petentin beschwerte sich über gerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit Artikel 417 

der bulgarischen Zivilprozessordnung und die damit verbundenen privaten 

Vollstreckungsverfahren durch private Inkassounternehmen. Die geltenden bulgarischen 

Rechtsvorschriften entsprächen weder der Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche 

Klauseln in Verbraucherverträgen noch den Urteilen des EuGH in Bezug auf die Anwendung 

der Richtlinie 93/13/EWG oder Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

über das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht. Artikel 417 

der bulgarischen Zivilprozessordnung hätte Banken, Kreditgebern und privaten Unternehmen 

das Recht verliehen, bei den nationalen Gerichten Vollstreckungstitel zur umgehenden 

Rückzahlung von Krediten rasch zu erwirken. Gerichtsverfahren nach Artikel 417 wären 

einseitig, da sich die Verbraucher nicht vor Gericht verteidigen könnten, zumal sich die Urteile 

gänzlich auf die Behauptungen des Kreditgebers über das Bestehen und die Höhe des Kredits 

stützten. Die betroffenen Verbraucher würden von dem gegen sie erlassenen Urteil erst 

Kenntnis erlangen, wenn ihr Einkommen und Eigentum gepfändet würde. Die Petentin gab an, 

Verbraucher könnten die Vollstreckung innerhalb von zwei Wochen ab dem 

Vollstreckungsbescheid anfechten, und das entsprechende Gerichtsverfahren würde in der 

Regel abgeschlossen, wenn der Kredit nach der Zwangsvollstreckung durch 

Inkassounternehmen vollständig getilgt worden sei. Die Petentin hob außerdem hervor, dass 

diese Vollstreckungsverfahren sowohl von behördlichen als auch von privaten 

Inkassounternehmen betrieben würden. Letztere hegten wirtschaftliche Absichten und könnten 

aufgrund der nicht vorhandenen gerichtlichen Kontrolle eine höhere Gewinnmarge erzielen. 

Sie beschwerte sich über die Arbeitsmethoden privater Inkassounternehmen und warf ihnen 

vor, Vollstreckungstitel nicht ordnungsgemäß zu vollstrecken. Die Petentin beklagt, dass 

Verbraucher, da sie sich des Urteils gegen sie nicht bewusst wären, die zweiwöchige Frist zur 

Anfechtung des Vollstreckungsbescheids dementsprechend nicht einhalten würden. Von 

solchen Vollstreckungsforderungen betroffene Verbraucher wären aufgrund mangelnder 

insolvenzrechtlicher Vorschriften nicht mehr in der Lage, ein normales Leben zu führen. Die 

Petentin ersuchte das Europäische Parlament, in Dialog mit den zuständigen bulgarischen 

Behörden zu treten, um Artikel 417 der bulgarischen Zivilprozessordnung entsprechend zu 

ändern und das privatrechtliche Vollstreckungsverfahren zu reformieren. 

 

Petition Nr. 0514/2018, eingereicht von Ivaylo Iliev, bulgarischer Staatsangehörigkeit, zu 

mutmaßlicher Korruption in bulgarischen Gerichten und der Verletzung des Rechts auf ein 

faires Gerichtsverfahren: 

 

Der Petent behauptete, an bulgarischen Gerichten würde Korruption herrschen und die 

öffentlichen Einrichtungen wären nicht wirkungsvoll. Zudem würden Schuldner in 

Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt, und ihnen würde kein 

umfassender Rechtsschutz geboten, der für das Recht auf Verteidigung notwendig ist. Im 

Bezirksgericht Sofia gäbe es einen speziellen Lagerraum, in dem die Akten aller privaten 

zivilrechtlichen Verfahren, einschließlich seines eigenen, archiviert würden. Der Petent 

forderte die Organe der EU auf, die genannten Lagerräume sowie die Verfahren vieler anderer 

bulgarischer Bürger, deren Rechte durch Gerichte und private Inkassounternehmen verletzt 

worden wären, sorgfältig zu überprüfen. 

 

Petition Nr. 1045/2018, eingereicht von Z. T. A., bulgarischer Staatsangehörigkeit, 
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unterzeichnet von 180 weiteren Personen, zur mutmaßlichen Unvereinbarkeit von 

Vollstreckungs-, Einleitungs- und Berufungsverfahren des bulgarischen bürgerlichen 

Gesetzbuches mit dem Gemeinschaftsrecht: 

 

Der Petent beklagte sich über Mängel in der bulgarischen Zivilprozessordnung, insbesondere 

im Hinblick auf Vollstreckungsbefehle, die Initiierung ihrer gerichtlichen Überprüfung und die 

Berufungsverfahren. Er beklagte, dass die zuständigen bulgarischen Behörden, die er mehrfach 

auf die Probleme hinzuweisen versucht hätte, über kein angemessenes Konzept zur Behebung 

des Problems verfügten. Der Petent verwies außerdem auf die Petitionen Nr. 0063/2017, 

Nr. 0408/2017 und Nr. 0838/2017, die ähnliche Fragen beträfen, sich jedoch nur mit den 

Problemen bei den Mahnverfahren befassten und folglich andere problematische Aspekte der 

bulgarischen Zivilprozessordnung unerwähnt ließen, auf die in der vorliegenden Petition 

hingewiesen würde. 

 

Petition Nr. 0810/2018, eingereicht von P. A. V., bulgarischer Staatsangehörigkeit, zur 

Rechtmäßigkeit des Artikels 417 der bulgarischen Zivilprozessordnung und zum mutmaßlichen 

Verstoß gegen das Verbraucherrecht bei Mahnverfahren in Bulgarien: 

 

Der Petent forderte, dass die nach seinem Dafürhalten möglicherweise rechtswidrige Tätigkeit 

eines Inkassounternehmens im Rahmen des Artikels 417 der bulgarischen Zivilprozessordnung 

sowie die Einleitung eines Disziplinarverfahrens und die Festlegung der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit des Inkassounternehmens untersucht würde. Der Petent verdeutlichte, das 

Europäische Parlament hätte in dieser Sache mehrere Beschwerden anderer bulgarischer Bürger 

erhalten, die vorbrächten, dass die bulgarischen Gerichtsverfahren gemäß Artikel 417 der 

bulgarischen Zivilprozessordnung einseitig wären und dass den Verbrauchern nicht die 

Gelegenheit gegeben würde, sich vor Gericht zu verteidigen, da sich die Urteile gänzlich auf 

die Behauptungen des Darlehensgebers über das Bestehen und die Höhe des Darlehens stützen 

würden. Der Petent schlug ferner vor, das Europäische Parlament solle sein mittelbares 

Initiativrecht in Bezug auf Artikel 435 Absatz 2 der bulgarischen Zivilprozessordnung 

wahrnehmen. Der Petent brachte vor, die Gerichtsvollzieher würden ihre Befugnisse 

missbrauchen und die Rechtsvorschriften und Rechtsprechung des obersten Kassationsgerichts 

in Bulgarien falsch anwenden. 

 

Petition Nr. 0720/2018, eingereicht von Violeta Gospodinova, bulgarischer 

Staatsangehörigkeit, zu mutmaßlichem Betrug und mutmaßlicher Korruption hinsichtlich der 

unrechtmäßigen Verbringung von Eigentum durch Banken und private Inkassounternehmen in 

Bulgarien: 

 

Die Petentin führte an, dass ein Gläubiger (eine Bank) ein Inkassounternehmen damit beauftragt 

hätte, ein Vollstreckungsverfahren gegen sie als Schuldnerin durchzuführen. Die Petentin fügte 

eine Vollmacht bei, aus der ersichtlich sei, dass die Mutter eines Angestellten des 

Inkassounternehmens die Bank vertreten würde. Nach Ansicht der Petentin wäre dies ein Beleg 

für die Verbindung zwischen dem Gläubiger und dem Inkassounternehmen und würde die 

Unparteilichkeit des Inkassounternehmens und die Durchführung des 

Vollstreckungsverfahrens diskreditieren. Die Petentin argumentierte, der Gläubiger und das 

Inkassounternehmen hätten ein betrügerisches System geschaffen, das darauf beruhe, dass 

Gläubiger abgewertetes Eigentum auf Scheinauktionen kauften, bei denen eine Bank der 

einzige Bieter wäre, der ein gültiges Angebot abgeben könne. Die Petentin wies auf die 

Rechtswidrigkeit von Handlungen hin, bei denen kein schriftlicher Antrag an das zuständige 
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Gericht und somit auch kein Auftrag des Gerichts zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen 

vorlag. In diesem Zusammenhang forderte sie das Europäische Parlament auf, die 

erforderlichen Verfahren anzuwenden, um diesen Praktiken in Bulgarien ein Ende zu setzen, 

bei denen das Eigentum von Verbrauchern von Kreditdienstleistungen mithilfe von 

Inkassounternehmen beschlagnahmt würde. 

 

Petition Nr. 0606/2018, eingereicht von Milena Dimitrova, bulgarischer Staatsangehörigkeit, 

zum mutmaßlichen Verstoß gegen Richtlinie 93/13/EWG und der Auseinandersetzung mit einer 

Bank in Bezug auf eine Hypothek: 

 

Die Petentin, die als Rechtsanwältin arbeitete, reichte die Petition im Namen ihrer Mandantin 

ein. Die Petentin erklärte, der Hypothekenvertrag zwischen ihrer Mandantin und der Bank 

würde missbräuchliche Klauseln enthalten, die es der Bank ermöglichen würden, die Zinssätze 

anzuheben. Sie gab an, die Bank hätte ihre Mandantin dazu verleitet, den Vertrag zu 

unterzeichnen, ohne ihr Einkommen nachzuweisen. 2010 hätte die Bank jedoch ohne 

Inkenntnissetzung der Mandantin einen Vollstreckungsbescheid erwirkt, wozu sie nicht 

berechtigt gewesen wäre, da die Mandantin die monatlichen Kreditraten bezahlt hätte. 

Daraufhin hätte sie eine gerichtliche Überprüfung des Vollstreckungstitels beantragt. Das 

Gericht wäre zu dem Schluss gekommen, dass der Vertrag tatsächlich missbräuchliche 

Klauseln enthalte und die Bank ihre Mandantin irregeführt hätte. Daraufhin hätte die Bank 

durch ein privates Inkassounternehmen die Zwangsversteigerung der Wohnung der Mandantin 

verfügen lassen. Die Petentin ersuchte als letzten Weg die Organe der EU, in ihrem Fall tätig 

zu werden, da ihre Rechte von den Gerichten in Bulgarien nicht verteidigt würden. 

 

Petition Nr. 1193/2018, eingereicht von A. M., bulgarischer Staatsangehörigkeit, im Namen 

des Verbands der Opfer privater Gerichtsvollzieher und des Justizsystems –Solidarität, zur 

Solidarität mit den Opfern privater Inkassounternehmen und zum Justizsystem in Bulgarien: 

 

Der Petent beschwerte sich über die Durchsetzung von Zahlungsansprüchen und darüber, wie 

die bulgarischen Gerichte gemäß der bulgarischen Zivilprozessordnung 

Vollstreckungsbescheide erließen. Der Petent gab an, dass bulgarische Gerichte die 

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für 

unbestrittene Forderungen, die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 zur Einführung eines 

Europäischen Mahnverfahrens und die Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln 

in Verbraucherverträgen nicht korrekt anwenden würden. 

 

Petition Nr. 0609/2018, eingereicht von Tsetska Khadzhigeorgieva, bulgarischer 

Staatsangehörigkeit, zum mutmaßlichen Verstoß gegen das Recht auf ein faires Verfahren und 

einen unzureichenden Zugang zu den Gerichten: 

 

Die Petentin beklagte, im Hinblick auf ihren Hypothekenstreit mit einer bulgarischen Bank 

keinen Zugang zu einem fairen Gerichtsverfahren zu erhalten. Die Petentin gab an, die 

Immobilie wäre zu einem Preis versteigert worden, der doppelt so hoch gewesen sei wie die 

Hypothek der Petentin und ihres Mannes. Sie hätten eine gerichtliche Überprüfung der 

Maßnahmen des privaten Gerichtsvollziehers beantragt. Das Gerichte hätte die Beschwerde 

zwar für zulässig erklärt, sie jedoch als unbegründet erachtet. Das Gericht sei zu dem Schluss 

gelangt, dass der Verkauf in Übereinstimmung mit nationalen Rechtsvorschriften durchgeführt 

wurde. Die Petentin ersuchte die Organe der EU, ihren Fall zu untersuchen. 
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Petition Nr. 0051/2019, eingereicht von Elitsa Vasileva, bulgarischer Staatsangehörigkeit, zu 

einem mutmaßlichen Verstoß Bulgariens gegen die Richtlinie 93/13/EWG über 

missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen: 

 

Die Petentin beschwerte sich darüber, dass die bulgarische Gesetzgebung der 

Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen nicht 

entsprechen würde. Nach ihrer Ansicht entsprächen die bulgarischen Gerichtsverfahren gemäß 

Artikel 417 der bulgarischen Zivilprozessordnung den in der Richtlinie festgelegten 

Anforderungen nicht und würden gegen das in der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union festgelegte Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht 

verstoßen. 

 

Petition Nr. 0036/2019, eingereicht von Dimitar Panayotov, bulgarischer Staatsangehörigkeit, 

im Namen der Vereinigung der Opfer privater Gerichtsvollzieher und des Justizsystems, zur 

mutmaßlichen Korruption an bulgarischen Gerichten und zum Verstoß gegen das Recht auf ein 

faires Verfahren: 

 

Der Petent behauptete, dass es an bulgarischen Gerichten Korruption gäbe, und beklagte, dass 

die öffentlichen Stellen, an die er verwiesen wurde, keine geeigneten Maßnahmen getroffen 

hätten. Zudem führte er an, dass Urteile gegen Schuldner in geschlossenen 

Gerichtsverhandlungen erlassen würden und dass Klägern weder das Recht auf ein faires 

Verfahren noch das Recht auf Verteidigung gewährt würde. In diesem Zusammenhang forderte 

der Petent Maßnahmen seitens der Organe der EU, da mit einer solchen gerichtlichen Praxis 

gegen das Unionsrecht verstoßen und die Rechte der Schuldner verletzt würden. 

 

Petition Nr. 0037/2019, eingereicht von Mariana Ilieva, bulgarischer Staatsangehörigkeit, zu 

einem mutmaßlichen Verstoß gegen das EU-Recht durch die Republik Bulgarien im 

Zusammenhang mit Mahnverfahren: 

 

Die Petentin beklagte sich über die Fehlfunktion im bulgarischen Justizsystem im 

Zusammenhang mit Mahnverfahren nach dem bulgarischen Zivilgesetz. Die Petentin gab an, 

dass neben anderen Verstößen die Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zur Einführung eines 

europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen und die Richtlinie 93/13/EWG 

über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen an bulgarischen Gerichten nicht 

ordnungsgemäß angewendet würden. Daher forderte die Petentin das Europäische Parlament 

auf, Maßnahmen in Bezug auf mögliche Verletzungen infolge der Mahnverfahren nach 

Artikel 410 und 417 des bulgarischen Zivilgesetzes zu ergreifen. 

 

Petition Nr. 0040/2019, eingereicht von A. M., bulgarischer Staatsangehörigkeit, zur 

Nichtübereinstimmung des bulgarischen Rechts mit der Verordnung (EU) Nr. 1896/2006 zur 

Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens: 

 

Der Petent beschwerte sich über eine Verordnung des bulgarischen Justizministeriums zur 

Genehmigung von einheitlichen Formblättern für Mahnverfahren, Anträgen auf 

Mahnverfahren (gemäß Artikel 410 der bulgarischen Zivilprozessordnung) und anderen 

Dokumenten in Verbindung mit dem Mahnverfahren. Der Petent machte geltend, diese 

Verordnung stünde im Widerspruch zum Unionsrecht, insbesondere zur Verordnung (EG) 

Nr. 1896/2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, und zu bestimmten 

Urteilen des Europäischen Gerichtshofs, die für die Mitgliedstaaten verbindlich sind. In diesem 
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Zusammenhang forderte der Petent das Europäische Parlament auf, tätig zu werden, um die 

Rechte der Bürger zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Rechtsvorschriften Bulgariens 

dem Unionsrecht entsprechen. 

 

Petition Nr. 0102/2019, eingereicht von H. Y., bulgarischer Staatsangehörigkeit, zu einer 

Streitsache über ein Hypothekendarlehen: 

 

Der Petent beschwerte sich über eine Streitsache über ein Hypothekendarlehen und bestimmte 

Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit einem Mahnverfahren gemäß Artikel 417 der 

bulgarischen Zivilprozessordnung. Der Petent gab an, dass ein regionales Gericht eine 

Anordnung erlassen hätte, die nicht den Anforderungen von Artikel 417 entsprechen würde. 

Darüber hinaus beschwerte sich der Petent über die Maßnahmen, die ein privater 

Gerichtsvollzieher in diesem Zusammenhang ergriffen hat. 

 

Petition Nr. 0346/2019, eingereicht von Mekhmed Dermendzhi, bulgarischer 

Staatsangehörigkeit, zu privaten Inkassounternehmen in Bulgarien: 

 

Der Petent beschwerte sich über Mängel in dem Gesetz über private Gerichtsvollzieher von 

2008. Seiner Ansicht nach würden Gerichtsvollzieher eng mit Banken und Kreditinstituten, 

Immobilien-, Heizungs- und Bauagenturen zusammenarbeiten und ihre Tätigkeiten würden 

nicht ausreichend kontrolliert, was zu zahlreichen Verstöße führen würde. 

 

Petition Nr. 0358/2019, eingereicht von Mehmed Aĭfer, bulgarischer Staatsangehörigkeit, zur 

mutmaßlichen Fehlanwendung des EU-Rechts in Bezug auf missbräuchliche 

Vertragsbedingungen in Bulgarien: 

 

Der Petent beanstandete die mangelnde Harmonisierung der Zivilprozessordnung in Bulgarien 

mit dem EU-Recht, insbesondere der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über 

missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und Artikel 47 der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union. Gegen den Petenten, einen Schuldner, waren gerichtliche Verfahren 

eingeleitet worden, wobei er angeblich daran gehindert worden sei, seine Verteidigungsrechte 

vor Gericht auszuüben. Er beklagte, private Gerichtsvollzieher würden 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ohne die erforderliche Genehmigung durchführen. Seine 

Bemühungen, die zuständigen staatlichen Institutionen in Bulgarien über dieses Fehlverhalten 

in Kenntnis zu setzen, seien erfolglos geblieben. Nach Ansicht des Petenten gäbe es in 

Bulgarien keine rechtliche Möglichkeit, gegen Gerichtsvollzieher vorzugehen, und keine 

wirksame Kontrolle über sie. 

 

Petition Nr. 0764/2019, eingereicht von A. I., bulgarischer Staatsangehörigkeit, zum 

mutmaßlichen Verstoß der bulgarischen Rechtsvorschriften, insbesondere im Zusammenhang 

mit Mahn- und Vollstreckungsverfahren, gegen das EU-Recht: 

 

Der Petent beschrieb die Probleme, die er hatte, als er insolvent wurde und seinen 

Verbraucherkredit nicht an die Bank zurückzahlen konnte, was unlautere Handlungen der 

privaten Gerichtsvollzieher nach sich zog. Er gab an, dass bulgarische Gerichte weder die 

Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für 

unbestrittene Forderungen noch die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 zur Einführung eines 

Europäischen Mahnverfahrens und die Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln 

in Verbraucherverträgen anwenden würden. Daher forderte der Petent das Europäische 
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Parlament auf, gegen mögliche Verstöße infolge von Mahn- und Vollstreckungsverfahren 

gemäß Teil 5 der bulgarischen Zivilprozessordnung tätig zu werden. Er forderte außerdem die 

Einrichtung eines Mechanismus, mit dem Kreditnehmer und die hunderttausend kleinen und 

mittleren Unternehmen, die von den mutmaßlichen illegal durchgeführten Verfahren betroffen 

seien, entschädigt werden. 

 

Petition Nr. 0849/2019, eingereicht von Desislava Manova, bulgarischer Staatsangehörigkeit, 

zu Problemen mit bulgarischen Rechtsvorschriften und freiberuflichen Vollzugsbeauftragten: 

 

Die Petentin beschwerte sich als Mitglied der Vereinigung der Opfer privater 

Gerichtsvollzieher und des Justizsystems „Solidarität“ über die angebliche Weigerung der 

Justiz, den Vorrang der EU-Rechtsvorschriften in Bulgarien durchzusetzen. Sie gab an, dass 

die bulgarischen Rechtsvorschriften Bestimmungen enthielten, die gegen die 

Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen sowie Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

und den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit verstoßen würden. In den Bestimmungen der 

bulgarischen Zivilprozessordnung und insbesondere den Bestimmungen über Gerichts- und 

Vollstreckungsverfahren wären keine wirksamen Rechtsbehelfe gegen das Handeln privater 

Gerichtsvollzieher vorgesehen. Die meisten Fälle würden von den Bezirksrichtern nicht 

angemessen behandelt, da sie absichtlich keine gerichtlichen Akte erließen. 

 

Petition Nr. 0855/2019, eingereicht von Elka Stoyanova, bulgarischer Staatsangehörigkeit, zur 

mutmaßlichen Weigerung der Justizorgane, den Vorrang der EU-Rechtsvorschriften in 

Bulgarien umzusetzen: 

 

Die Petentin ist Mitglied des Verbands der Opfer privater Gerichtsvollzieher und des 

Justizsystems „Solidarität“ und beanstandete die Weigerung der Justiz, den Vorrang der EU-

Rechtsvorschriften in Bulgarien umzusetzen. Sie gab an, dass die bulgarischen 

Rechtsvorschriften Bestimmungen enthielten, die gegen die Richtlinie 93/13/EWG des Rates 

vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen sowie Artikel 47 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

verstoßen würden. Die Bestimmungen der bulgarischen Zivilprozessordnung und insbesondere 

die Bestimmungen über Mahn- und Vollstreckungsverfahren stünden nicht mit dem Grundrecht 

auf einen fairen Prozess in Einklang. Sie gab zudem an, dass die Bezirksrichter, die absichtlich 

keine gerichtlichen Akte erließen, die meisten Fälle von Beginn an durch Rechtsfehler 

beeinträchtigen würden. Es gäbe außerdem keine wirksame rechtliche Möglichkeit, gegen die 

Maßnahmen und die Unterlassungen privater Gerichtsvollzieher Rechtsmittel einzulegen, was 

durch den Mangel an Kontrollmaßnahmen noch verstärkt werden würde. Die Petentin machte 

geltend, dass ein privater Gerichtsvollzieher ihre Konten, ihr Gehalt und ihre Rente 

beschlagnahmt hätte, ohne dass eine Rechtfertigung für diese Maßnahmen vorgebracht worden 

sei. 

 

Petition Nr. 0863/2019, eingereicht von Lilyana Gyurova, bulgarischer Staatsangehörigkeit, 

zur mutmaßlichen Weigerung der Justizorgane, den Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts 

in Bulgarien anzuwenden: 

 

Die Petentin beschwerte sich als Mitglied der Vereinigung der Opfer privater 

Gerichtsvollzieher und des Justizsystems „Solidarität“ über die angebliche Weigerung der 

Justiz, den Vorrang der EU-Rechtsvorschriften in Bulgarien durchzusetzen. Sie gab an, dass 
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die bulgarischen Rechtsvorschriften Bestimmungen enthielten, die gegen die 

Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen sowie Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

und den Grundsatz der Effizienz verstoßen würden. Die Bestimmungen der bulgarischen 

Zivilprozessordnung und insbesondere die Bestimmungen über Gerichts- und 

Vollstreckungsverfahren stünden nicht im Einklang mit dem Grundrecht auf ein faires 

Verfahren und einen wirksamen Rechtsbehelf, wie in den Artikeln 6 und 13 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention festgelegt. Sie gab zudem an, dass die Bezirksrichter, die 

absichtlich keine gerichtlichen Akte erließen, die meisten Fälle von Beginn an durch 

Rechtsfehler beeinträchtigen würden. Es gäbe außerdem keine wirksame rechtliche 

Möglichkeit, gegen das Handeln und die Unterlassungen privater Gerichtsvollzieher 

Rechtsmittel einzulegen, was durch den Mangel an Kontrollmaßnahmen noch verschärft 

werden würde. 

 

Petition Nr. 0864/2019, eingereicht von Ventsislas Pavlov, bulgarischer Staatsangehörigkeit, 

zu einer Bank und einem privaten Gerichtsvollzieher in Bulgarien: 

 

Der Petent beschwerte sich über das Fehlverhalten einer Privatbank und eines privaten 

Gerichtsvollziehers gegen ihn und seine Familie. Sie hätten sich dabei die Mängel in den 

Vorschriften über Gerichts- und Vollstreckungsverfahren in der bulgarischen 

Zivilprozessordnung zunutze gemacht. Die Bank hätte ohne sein Wissen die zu ihren Gunsten 

geleistete Garantie über den privaten Gerichtsvollzieher zu einem sehr niedrigen Preis verkauft, 

ohne dass ihm die Möglichkeit gegeben worden wäre, rechtlichen Schutz zu suchen. Das 

Unionsrecht wäre in Bulgarien nicht anwendbar, da es keine Möglichkeit gäbe, sich aufgrund 

der Nichtanwendung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs durch die Behörde 

gegen die nationale Behörde selbst zu beschweren. 

 

Petition Nr. 0877/2019, eingereicht von Albena Ivanova, bulgarischer Staatsangehörigkeit, zur 

mutmaßlichen Fehlbehandlung durch Finanzinstitute in Bulgarien: 

 

Die Petentin beschwerte sich über das Fehlverhalten bestimmter Finanzinstitute. Sie führte an, 

dass sie dazu gezwungen wurde, geerbten Besitz zu verkaufen, obwohl sie ihre 

Darlehenstranchen zurückzahlen wollte. Sie warf diesen Finanzinstituten Schikane und 

Drohanrufe vor. Die Petentin gab an, das Bezirksgericht Sofia hätte die Anordnung gegen sie 

ausgestellt, ohne dass sie an einer Anhörung teilgenommen hätte. Sie forderte das Europäische 

Parlament auf, tätig zu werden und ihre Bürgerrechte wiederherzustellen. 

 

Petition Nr. 0878/2019, eingereicht von T. M., bulgarischer Staatsangehörigkeit, zum 

mutmaßlichen Verstoß der bulgarischen Zivilprozessordnung gegen die Richtlinie 93/13/EWG 

des Rates: 

 

Die Petentin, ein Mitglied der „Vereinigung der Opfer von privaten Gerichtsvollziehern und 

des Justizsystems – Solidarität“, beanstandete die Weigerung der Justiz, den Vorrang des 

Unionsrechts in Bulgarien einzuhalten. Sie gab an, dass die bulgarischen Rechtsvorschriften 

Bestimmungen enthielten, die im Widerspruch zur Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 

5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen sowie Artikel 47 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union und den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

stehen würden. Die Petentin behauptete, ihre Wohnung sei als Garantie für ein 

Hypothekendarlehen verpfändet worden. Ein privater Gerichtsvollzieher hätte die Wohnung 
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infolgedessen verkauft, ohne die Verfahrensunterlagen anzufertigen und ihr zur Verfügung zu 

stellen. Die Bestimmungen der bulgarischen Zivilprozessordnung und insbesondere die 

Bestimmungen über Gerichts- und Vollstreckungsverfahren stünden nicht im Einklang mit dem 

Grundrecht auf ein faires Verfahren und einen wirksamen Rechtsbehelf, wie in den Artikeln 6 

und 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention festgelegt. Sie gab zudem an, dass die 

Bezirksrichter, die absichtlich keine gerichtlichen Akte erließen, die meisten Fälle von Beginn 

an falsch angehen würden. Es gäbe außerdem keine wirkliche rechtmäßige Möglichkeit, das 

Handeln und die Unterlassungen privater Gerichtsvollzieher anzufechten, was durch den 

Mangel an Kontrollmaßnahmen noch verstärkt werden würde. 

 

Petition Nr. 0879/2019, eingereicht von Lyubomir Kolev, bulgarischer Staatsangehörigkeit, zu 

seinen Problemen mit einem privaten Vollzugsbeauftragten: 

 

Der Petent beanstandete, dass eine Vollstreckungsurkunde zugunsten seines Bankgläubigers 

ausgestellt wurde und er von dem privaten Gerichtsvollzieher, der für seinen Fall zuständig 

war, keine Dokumente erhalten habe. Er führte an, dass der private Gerichtsvollzieher seine 

Vermögensgegenstände öffentlich zu einem niedrigeren Preis als in der Steuerveranlagung 

vorgesehen versteigert und damit gegen das Gesetz verstoßen hätte. Er beanstandete außerdem, 

dass er von der Bezirksstaatsanwaltschaft keine Unterstützung erhalten hätte. 

 

Petition Nr. 0922/2019, eingereicht von Raina Mihailova, bulgarischer Staatsangehörigkeit, zu 

gerichtlichen Handlungen auf der Grundlage des Ordnungs- und Vollstreckungsverfahrens der 

bulgarischen Zivilprozessordnung und einem mutmaßlichen Verstoß gegen die allgemeinen 

Grundsätze der EU-Rechtsvorschriften: 

 

Die Petentin beklagte die mutmaßlich fehlerhafte Anwendung des Unionsrechts durch 

bulgarische Richter. Es würde systematisch gegen die Grundsätze der Chancengleichheit, der 

Rechtssicherheit und eines wirksamen Gerichtsverfahrens sowie gegen ungerechtfertigte 

Zwangsbeschränkungen bei den Beweismitteln in Fällen, die gegen staatliche Institutionen 

eingeleitet werden, verstoßen. Die Petentin gab an, dass über Ordnungs- und 

Vollstreckungsverfahren im Rahmen der bulgarischen Zivilprozessordnung bösartige 

Gerichtsbeschlüsse erlassen würden. Sie forderte eine bessere Aufsicht und wirksame 

Maßnahmen, um gerichtliche Willkür zu unterbinden. 

 

Petition Nr. 0925/2019, eingereicht von Ekaterina Yaneva, bulgarischer Staatsangehörigkeit, 

zur mutmaßlichen Weigerung der Justiz, das Unionsrecht in Bulgarien anzuwenden: 

 

Die Petentin beklagte die mutmaßliche Weigerung der Justiz, den Vorrang des Unionsrechts in 

Bulgarien anzuwenden, sowie ein vermutliches Fehlverhalten einer Bank und eines privaten 

Gerichtsvollziehers. Die Petentin beklagte, die Bank, die ihr den Kredit gewährt habe, hätte sie 

ungerecht behandelt und zudem das eigene Fehlverhalten ausgenutzt. Sie beklagte ebenfalls die 

fehlende Möglichkeit, sich vor Gericht zu verteidigen, und die anschließende Schikane ihr und 

einem Familienmitglied gegenüber durch den privaten Gerichtsvollzieher. 

 

Petition Nr. 1018/2019, eingereicht von Mihail Kocev, bulgarischer Staatsangehörigkeit, zur 

Weigerung der Justiz, den Vorrang des Unionsrechts in Bulgarien im Zusammenhang mit der 

Richtlinie 93/13/EWG des Rates umzusetzen: 

 

Der Petent beklagte die Weigerung der Justiz, den Vorrang des Unionsrechts in Bulgarien 
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umzusetzen. Dem Petenten zufolge enthielten die bulgarischen Rechtsvorschriften 

Bestimmungen, die gegen die Richtlinie 93/13/EWG des Rates über missbräuchliche Klauseln 

in Verbraucherverträgen sowie gegen Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union und den Grundsatz der Effizienz verstoßen würden. Er machte Verstöße bei der 

Umsetzung der Mahn- und Vollstreckungsverfahren der bulgarischen Zivilprozessordnung 

geltend. Davon wären viele bulgarische Bürger betroffen. Der Petent gab an, die Justiz würde 

bestimmte gerichtliche Akte nicht erlassen, wodurch die Rechtssachen von Beginn an fehlerhaft 

wären. Er machte außerdem geltend, dass die Verfahrensrechte der Schuldner häufig verletzt 

würden und es an Überwachung der Handlungen privater Gerichtsvollzieher fehle. 

 

2. Petitionen zum Thema Abfallbewirtschaftung: 

Petition Nr. 1408/2012, eingereicht von P. P., bulgarischer Staatsangehörigkeit, im Namen der 

nationalen Bewegung „Eco-Glasnost“ zur Vereinbarkeit von geplanten Mülldeponien in der 

Gemeinde Montana (Bulgarien) mit Umweltschutzvorschriften: 

 

Der Petent machte geltend, dass die Mülldeponie illegal betrieben und gegen die Hygiene- und 

Gesundheitsvorschriften für das Management verstoßen würde. In den vergangenen Jahren hat 

der Petent mehrere Fotos übermittelt und beklagte, dass Bewirtschaftungsauflagen wie die 

tägliche Bedeckung der Mülldeponie mit einer Schicht Erde und der Bau eines „Grüngürtels“ 

nicht eingehalten würden. 

Er äußerte außerdem Bedenken im Hinblick auf Schwachstellen beim Zugang zu Gerichten in 

Umweltfragen. Des Weiteren habe der Ausschuss zur Überwachung der Einhaltung des 

Übereinkommens von Aarhus am 28. September 2012 festgestellt, dass bestimmte 

Bestimmungen der bulgarischen Umweltschutzvorschriften und territorialen 

Rechtsvorschriften gegen das Übereinkommen von Aarhus verstoßen, insbesondere gegen 

Artikel 9 Absätze 2 und 3, die den Bürgern die Möglichkeit zur Anfechtung bestimmter 

Umweltschutzmaßnahmen vor nationalen Gerichten geben. 

Die spezielle Beschwerde des Petenten bezog sich auf die Tatsache, dass trotz fehlender 

Umweltverträglichkeitsprüfung eine Deponiegenehmigung ausgestellt wurde. Er äußerte 

zudem Bedenken, da das bulgarische Verwaltungsgericht seiner Teilnahme an dem Verfahren 

gegen die Entscheidung des Ministers für Umwelt und Wasserwirtschaft, keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung für die Mülldeponie durchführen zu lassen, nicht stattgegeben 

hat. 

Im Februar 2015 begannen die Dienststellen der Europäischen Kommission mit einer EU-Pilot-

Untersuchung des vermeintlichen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Übereinkommens 

von Aarhus in Bezug auf den Zugang zu Gerichten. 

In ihrer Antwort vertritt die EU-Kommission die Ansicht, dass die Organisation und die 

Durchführung von Justiz- und Gesetzgebungsverfahren in den Zuständigkeitsbereich der 

Mitgliedstaaten fallen. Die Vorwürfe des vermeintlichen Verstoßes gegen das Übereinkommen 

von Aarhus haben die bulgarischen Behörden zurückgewiesen und auf nationale 

Rechtsvorschriften verwiesen, in denen die relevanten Bestimmungen des Übereinkommens 

von Aarhus umgesetzt werden.  

In ihrer jüngsten Reaktion auf die Petition (4. Februar 2020) erklärt die Kommission: Die 

Vorwürfe zum Thema Mülldeponie wurden von den Dienststellen der Kommission als 

unbegründet betrachtet und es liegen keine neuen Fakten bzw. Aspekte vor, die die 

Dienststellen der Kommission dazu veranlassen würden, ihren bisherigen Standpunkt zu 

ändern. 
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ANNEX II 

Association of Banks in Bulgaria comments on the meeting on 26.02.2020 

  

Comments of the Association of Banks in Bulgaria (ABB) regarding a meeting with a 

delegation of the Committee on Petitions to the European Parliament (EP) 

scheduled for 26 February 2020 regarding petitions to the EP on enforcement 

proceedings in the Civil Procedure Code 

1. Following a preliminary study EU Pilot No. 8135/15/JUST by the European 

Commission on the Bulgarian provisions concerning the accelerated implementation procedure 

and their compatibility with EU consumer protection law, it has identified the following 

shortcomings of the effective regulation of the ordinance and enforcement proceedings in 

Bulgaria as of 2016: 

> possibility of conducting enforcement without performing due judicial procedure 

of establishing creditor's claim, in which the debtor's involvement is allowed - the 

result of excessive application (and often abuse) by service of execution orders 

under Article 47, Paragraph (6) of the Civil Procedure Code (by affixing a notice 

to the debtor's address, which creates a fiction for its notification in the absence of 

effective notification); 

> Lack of effective judicial control in enforcement proceedings due to the extremely 

limited appeal of enforcement agent's acts; 

> Lack of legal framework to ensure that a fair market price is achieved whenever a 

public auction is held; 

> Lack of legal framework to guarantee the debtor against disproportionate 

enforcement. 

2. In order to overcome the shortcomings identified within the EU Pilot No. 8135/15/JUST 

procedure, significant regulatory changes were made to the order for payments and 

enforcement proceedings via a Civil Procedure Code Amendment Act, promulgated m State 

Gazette, Issue 86 of October 27, 2017, effective from October 31, 2017. 

The amendments aimed at achieving the following objectives: 

> Guaranteeing that enforcement will not be carried out without the debtor's right to 

protection being ensured: 

o Introducing explicit rules for the conditions under which legal papers are served 

by amendment to Article 47, Paragraph (3) and Paragraph (6) of the Civil 
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Procedure Code - a minimum number of visits to the debtor's address has been 

entered; length of visit period, interval between visits, additional address 

information, etc.; 

o Introducing an explicit it rule that wherever the debtor is not notified (in the 

event of served notice by sticking), the Court instructs the creditor to make a 

claim - amendment of Article 415, Paragraph (1), Item (2) of the Civil 

Procedure Code. In this case, if enforcement is allowed, the Court shall 

suspend enforcement - a new provision of Article 415, Paragraph (2) of the 

Civil Procedure Code; 

o Introducing new objections of the debtor as a defence against the execution order: 

objection that the debtor has paid the debt within the deadline for voluntary 

execution (new Article 414(a), Paragraph (1)) and objection to the expenses 

wherever the debtor has not given any reason for the proceedings ( Article 

414(a), Paragraph (2)); 

o The option of suspending the proceedings was also introduced wherever no 

convincing written evidence is presented (amendment to Article 420, 

Paragraph (2) of the Civil Procedure Code). 

> approximation of the order for payment proceedings to the action proceedings; 

o compulsory development of action proceedings wherever the order has been 

served under the terms of Article 47, Paragraph (6) of the Civil Procedure 

Code (by stocking) - new provision of Article 415, Paragraph (1), Item (2); 

o providing an option in case of rejection of the execution order request the 

procedure to continue as action proceedings - new provision of Article 415, 

Paragraph (1), Item (3); 

o filing a claim by the creditor when the deadline for an opinion on the debtor's 

objection under Article 414(a) of the Civil Procedure Code for payment and 

the debtor has not made an effective payment - new Article 414(a), Paragraph 

(5) of the Civil Procedure Code. 

> balancing the enforcement process by creating new rules and mechanism to 

protect the interests of both the debtor and the creditor against anv unlawful 

actions by the enforcement agent, with the following major changes being made: 

o change in local jurisdiction in the initiation of cases - the competent the 

enforcement agent is the one by permanent, registered or current address of 

the debtor in case the debtor is a physical person , respectively by registered 

seat of the debtor in case of a legal entity - 

amendment to Article 427, Paragraph (1), Item (5) of the Civil Procedure 

Code; 
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o new legal consequences from suspension of enforcement in the event of a preservation 

order on recurrent receivables (remuneration or other wages for work, pension, etc.) are 

introduced as follows: 

■ the effect of the order is terminated; 

■ no deductions are to be made by the employer; 

■ no receipts are paid out of the seized account (upon a frozen bank account). 

o limitation of debtor's liability for expenses: 

■ Limiting the maximum amount of enforcement costs to a certain percentage of the 

debt in respect of small claims (up to 3 minimum wages) - new Article 73(a); 

■ The debtor shall not be liable for costs and for unused and disproportionate 

enforcement methods (amendment to Article 79, Paragraph (1), Item (3) of the Civil 

Procedure Code); 

o Significant extension of the range of enforcement agent's actions subject to appeal by the 

debtor (amendment to Article 435, Paragraph (2) of the Civil Procedure Code): 

■ enforcement agent's refusal to carry out a new evaluation in accordance with Article 

468, Paragraph (4) and Article 48; 

■ designating a third party as a guard in the event of default of Article 470, as well as 

in the cases under Article 486, Paragraph (2); 

■ the enforcement agent's refusal to suspend, discont. me or complete the 

enforcement case. 

o Expanding the range of enforcement agent's actions subject to appeal by the creditor 

(amendment to Article 435, Paragraph (1) of the Civil Procedure Code): 

■ refusal of the enforcement agent to perform the requested enforcement action; 

■ refusal of the enforcement agent to carry out a new evaluation in accordance with 

Article 468, Paragraph (4) and Article 485 of the Civil Procedure Code; 

■ suspension, termination and completion of enforcement. 

o Introducing a requirement of proportionality in the enforcement process by criteria of 

proportionality provided by the law (new Paragraph (2) of Article 441 and new Article 

442(a)): 

■ amount of current claim; 

■ property value; 

■ debtor's behaviour during the proceedings; 

■ creditor's interest; 

■ the option the claim to remain unsatisfied. 

o Introducing exemption from seizure of amounts and income received in the debtor's 

bank account - new Article 446(a) of the Civil Procedure Code. 
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o Introducing an obligation on banks, in the event of a seized bank account - to inform the 

enforcement agent about the nature of proceeds in order to guarantee the non-seizure 

of the funds in the account. 

> introduction a working mechanism for achieving real market prices within the enforcement 

proceeding з: 

o increasing the starting price for the sale of movable property and real estate - for movable 

property 85% of the property value (Article 468, Paragraph (1) of the Civil Procedure 

Code), for real estate 80% of the property value, but not lower than the tax evaluation 

(Article 485); 

o The right of each party to challenge the evaluation and to request reevaluation (Article 

468, Paragraph (2) of the Civil Procedure Code, respectively Article 485, Paragraph 

(2) of the Civil Procedure Code); 

o Enforcement agent's obligation to appoint a new evaluation if the cost of carrying out the 

evaluation is paid; 

o Arbitration appraisal procedure for real estate - in the event of two or more evaluations, 

the enforcement agent determines the arithmetic average starting price (Article 485, 

Paragraph (3) of the Civil Procedure Code); 

o In the event of an unrealised first sale, the next sale starts at a price of 90% of the initial 

price of the first sale (versus 80% before the changes); 

o The deadline for depositing the price of the acquired on public auction property has been 

extended to two weeks after the distribution enters into force (Article 495 of the Civil 

Procedure Code). 

3. On January 25, 2019, the Permanent Representation of the Republic of Bulgaria to the European 

Union received European Commission Formal Letter of Infringement 2018/4083. 

The Letter explicitly states that the Bulgarian authorities have not notified the European Commission 

bodies of any changes to the relevant procedural rules with a view to meeting the requirements of case 

EU Pilot 8135/15/JUST (p. 5 of the EC Letter), even though the changes in the Civil Procedure Code 

listed in Item 1 above have already been made via amendments to the Civil Procedure Code effective 

from October 31, 2017 (promulgated in State Gazette, Issue 86 of October 27, 2017). 

By EC Letter of Infringement 2018/4083, an analysis of the regulation was made and the following 

deficiencies were identified: 

> Lack of an explicit rule that the court should ex officio monitor any unfair * terms in the 

order for payment proceedings when issuing the execution order. 

> Ineffective remedies for consumers after issuing an immediate enforcement order: 

o Short deadlines for objections and complaints; 

o Lack of sufficient information on the debtor for the remedies. 



 

CR\1223705DE.docx 53/92 PE658.877v04-00 

  DE 

The EC has made recommendations for changes to substantive and procedural provisions regarding the 

protection of consumer rights, in particular: 

> compliance with Article 143 and Article 147, Paragraph (2) of the Consumer Protection Act 

with a view to the proper transposition of Article 3, Paragraph (1) and Article 5 of Directive 

93/13/EEC. 

> Review of the Bulgarian procedural provisions governing the execution orders to comply 

with Article 6 and Article 7 of Directive 93/13 as interpreted by the EU Court of Justice, and 

in particular the question of national courts' own-initiative review of compliance with EU 

consumer law before and after the issuance of enforcement orders. 

4. In response to the recommendations made in the EC Letter of Infringement 2018/4083, in 2019 

new changes were made to the Civil Procedure Code under the Civil Procedure Code Amendment Act, 

promulgated in State Gazette, Issue 100, December 20, 2019, effective from December 24, 2019, of 

which changes EC have not been notified in due time. 

4.1. The changes in the Civil Procedure Code are in the following directions: 

> introducing a principle in the General part of the Civil Procedure Code that the Court ex 

officio monitors unfair terms in a contract concluded with a consumer - a new provision in 

Paragraph (3) of Article 7 of the Civil Procedure Code. The rule applies in all proceedings 

under the Civil Procedure Code - action proceedings, preservation proceedings, order for 

payments proceedings, enforcement proceedings, protective procedure. 

> explicit definition of consumer disputes as civil cases - Article 113 of the Civil Procedure 

Code, which widens the scope of disputes subject to three- instance review (and access to 

appeal to the Supreme Cassation Court). 

> change in the jurisdiction in order for payments proceedings - amendment of Article 411, 

Paragraph (1) of the Civil Procedure Code, which aims at the most favourable jurisdiction 

for the consumer in ordering proceedings (at his current address); 

> extending time limits in order for payments and enforcement proceedings: 

o The term for voluntary implementation has been extended from two weeks to one month 

- Article 412, Item (8) of the Civil Procedure Code 

o the term for filing objections under Article 414 and 414(a) is transformed from two weeks 

to one month; 

o the term for appeal against the order for immediate execution is set from two weeks to 

one month (Article 419, Paragraph (1) of the Civil Procedure Code); 

o the term for appealing against the actions of the enforcement agent is prolonged from 

one week to two weeks (Article 436 of the Civil Procedure Code); 

> changes in the requirement to present documents when the debtor is a consumer (changes in 

Articles 410 and 417 of the Civil Procedure Code): 
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o New Paragraph (3) of Article 410 of the Civil Procedure Code aimed at enhanced 

consumer protection: wherever the claim arises from a contract concluded with a 

consumer, the contract (if written) shall be annexed to the application, together with all 

its annexes and amendments, and the general conditions, if any; 

o New revision of Item (2) of Article 417 on bank claims: to the application, the bank 

should provide "an extract from bank's books to which the document giving rise to the 

bank's claim is presented, together with all its annexes, including the applicable terms 

and conditions"; 

o The change in Item (10) of Article 417 on securities - wherever the security secures a 

claim arising from a contract concluded with a consumer, the contract shall be annexed 

to the application, if in writing, together with all its annexes, including the applicable 

general conditions. 

> Changes in the responsibilities of the court issuing the order: 

o To ex officio monitor unfair clauses - new Article 7, Paragraph (3) of the Civil Procedure 

Code; 

o To refuse to issue an execution order - wherever the request is based on an unfair clause 

in a contract concluded with a consumer or there is reasonable likelihood thereof (new 

item 3 of Article 411, Paragraph (2) of the Civil Procedure Code); 

o Indicating in the execution order the possible increase of liability for expenses - if the 

objection is unfounded, the debtor may bear the expenses higher than the one specified 

in the order (Article 412, Item (9) of the Civil Procedure Code). 

> New moments in the appeal for immediate enforcement order - a whole new version of 

Article 419 of the Civil Procedure Code, such as: 

o Removing the restriction on the appeal to be based only on considerations derived from 

the acts under Article 417 of the Civil Procedure Code - the appeal may be based on 

any consideration. 

o An explicit new rule when a court annuls an immediate enforcement order - Article 419, 

Paragraph (3) of the Civil Procedure Code: 

• Wherever the preconditions of Article 418, Paragraph (2), sentence (1) and 

Paragraph (3) of the Civil Procedure Code (wherever the document is not formally 

regular and does not certify any enforceable claim); 

• Wherever the claim is based on an unfair clause in a consumer contract. 

> New grounds for suspension: 

o for collateral up to 1/3 of the amount of the receivable - wherever the debtor is 

a consumer (new sentence (2) of Article 420, Paragraph (1) of the Civil 

Procedure Code); 
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o without the need for collateral under the terms of Article 420, Paragraph (2) of 

the Civil Procedure Code - upon presentation of written evidence: 

• that the claim is not due; 

• the claim is based on an unfair contract with a consumer; 

• the amount of the receivable under the contract with a consumer is wrongly 

calculated; 

o suspension of enforcement by the court hearing the claim under Article 422 of 

the Civil Procedure Code in any situation of the case - at the debtor's request; 

o The decision to suspend is subject to immediate enforcement, regardless of the 

appeal - new Article 420, Paragraph (4) of the Civil Procedure Code; 

o An explicitly arranged new possibility for partial suspension of the enforcement 

(Article 421, Paragraph (2) of the Civil Procedure Code). 

4.2. The amendments to the Consumer Protection Act are as follows: 

> Amending the provision of Article 143 of the Consumer Protection Act, which has 

a new version to be compliant with the provision of Article 3 and Directive 

93/13/EEC; 

> The provision of Article 147, Paragraph (2) of the Consumer Protection Act has 

been brought in compliance with the provision of Article 5, sentence (3) of Directive 

93/13/EEC. 

In view of the large-scale changes made in the Civil Procedure Code in 2017 and 2019 and 

amendments to the Consumer Protection Act of 2019, we believe that the Bulgarian law is in 

compliance with the requirements of Directive 93/13/EEC and conformant with all specific 

recommendations to the Republic of Bulgaria given by the European Commission in EU Pilot 

No 8135/15/JUST and in EC Letter of Infringement 2018/4083. 
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 Коментари на Асоциацията на банките в България /АББ/ във връзка със срещата с 

делегацията на Комитета по петиции към Европейския парламент /ЕП/, насрочена за 

26.02.2020г., свързана с петиции до ЕП, отнасящи се до изпълнителното производство 

в Гражданския процесуален кодекс 

 

1. След проведено предварително проучване EU Pilot № 8135/15/JUST на 

Европейската комисия относно българските разпоредби във връзка с ускорена процедура 

по изпълнение и съвместимостта им с правото на ЕС по отношение защитата на 

потребителите, бяха набелязани следните недостатъци на действащата към 2016г. 

нормативна уредба на заповедното и изпълнителното производство у нас: 

> Възможност за провеждане на принудително изпълнение без провеждане на 

надлежна съдебна процедура по установяване на вземането на кредитора, в която да е 

осигурена възможност за участие на длъжника - резултат от прекомерното приложение 

(а често и от злоупотребата) с връчване на заповеди за изпълнение по реда на чл. 47, ал. 

6 ГПК (чрез залепване на уведомление на адреса на длъжника, което създава фикция за 

уведомяването му при липса на ефективно уведомяване); 

> Липса на ефективен съдебен контрол в изпълнителното производство поради 

изключително ограничената обжалваемост на актовете на съдебния изпълнител /СИ/; 

> Липса на правна уредба, която да гарантира постигане на реална пазарна цена 

при провеждане на публична продан; 

> Липсата на правна уредба, която да гарантира защита на длъжника срещу 

несъразмерност при принудителното изпълнение. 

 

2. С цел преодоляване на недостатъците, установени в рамките на процедурата EU 

Pilot N° 8135/15/JUST, бяха извършени значителни промени в уредбата на заповедното 

производство и изпълнителното производство със Закона за изменение и допълнение на 

ГПК. обн. в ДВ, бр. 86/27.10.2017 ., които влязоха в сила от 31.10.2017г. 

Измененията бяха насочени към постигане на следните цели: 

> създаване на гаранции, че принудителното изпълнение няма да бъде 

провеждано без осигурено право на защита на длъжника: 

о Въвеждане на изрични правила за условията, при които се връчват книжа чрез 

промяна в чл. 47, ал. 3 и ал. 6 ГПК - въведен е минимален брой на посещения на адреса 

на длъжника, продължителност на периода на посещенията, интервал между тях, 

допълнителни справки за адреса и пр.; 

о Въвеждане на изрично правило, че когато длъжникът не е уведомен (в 

хипотезата на връчено уведомление чрез залепване), съдът дава указания на кредитора 

задължително да предяви иск - изменение на чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК. В този случай, ако 

е допуснато принудително изпълнение, съдът спира принудителното изпълнение - нова 

разпоредба на чл. 415, ал. 2 ГПК; 

о Въвеждане на нови възражения на длъжника като защитни средства срещу 

заповедта за изпълнение: възражение, че длъжникът е изпълнил в срока за доброволно 
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изпълнение (нов чл. 414а, ал. I) и възражение срещу разноските, когато длъжникът не е 

дал повод за производството (чл. 414а, ал. 2); 

о Въведена е възможност за спиране на производството и в случаите, когато не 

са представени убедителни писмени доказателства (промяна в чл. 420, ал. 2 ГПК); 

 

> доближаване на заповедното производство до исковия процес: 

о Задължително развитие на исково производство, когато заповедта е връчена 

при условията на чл. 47, ал. 6 ГПК (чрез залепване) - нова разпоредба на чл. 415, ал. 

1, т. 2; 

о Предвиждане на възможност при отхвърляне на искането за издаване на 

заповед за изпълнение, производството да се развие като исково - нова разпоредба на 

чл. 415, ал. 1, т. 3; 

о предявяване на иск от кредитора, когато е пропуснат срокът за становище по 

възражението на длъжника по чл. 414а ГПК за плащане и длъжникът не е извършил 

ефективно плащане - нов чл. 414а, ал. 5 ГПК; 

 

> балансиране на изпълнителния процес чрез създаване на нови правила и 

механизми за защита интересите и на длъжника, и на взискателя от незаконосъобразни 

действия на СИ, като са направени следните по-важни промени: 

о Промяна в местната подсъдност при образуване на дела - компетентен става 

СИ по постоянен, регистриран или настоящ адрес на длъжника ФЛ. респ. по 

седалището на длъжника юридическо лице /ЮЛ/ - изменение в чл. 427, ал.1, т. 5 ГПК; 

о Уредени са нови правни последици от спиране на изпълнението при наложени 

запори върху периодични вземания (трудово възнаграждение или друго 

възнаграждение за труд, пенсия и пр.): 

■ действието на запора се спира; 

■ не се правят удръжки от работодателя; 

■ не се плащат постъпленията по запорирана сметка (при запор на вземане по 

банкова сметка); 

о Ограничаване на отговорността за разноски на длъжника: 

■ Ограничаване на максималния размер на разноските по изпълнението, до 

определен процент от дълга по отношение на малките по размер вземания (до 3 

минимални работни заплати) - нов чл. 73а ГПК; 

■ Длъжникът не отговаря за разноски и по неприложени и несъразмерни с дълга 

изпълнителни способи (изменение в чл. 79, ал. 1, т. 3 ГПК); 

о Значително разширяване на кръга на действията на СИ, които подлежат на 

обжалване от длъжника (промяна в чл. 435, ал. 2 ГПК): 

■ отказът на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 

4 и чл. 48 ГПК; 

■ определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, 

както и в случаите по чл. 486. ал. 2; 

■ отказът на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи 
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принудителното изпълнение; 

 

 

о Разширяване на кръга на действията на СИ, които подлежат на обжалване от 

взискателя (промяна в чл. 435, ал. 1 ГПК): 

■ отказ на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие; 

■ отказ на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 

и чл. 485 ГПК; 

■ спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение. 

о Въвеждане на изискване за съразмерност в изпълнителния процес чрез 

предвидени в закона критерии за съразмерност (нова ал. 2 на чл. 441 и нов чл. 442а 

ГПК): 

■ размер на актуално вземане; 

■ стойност на имущество; 

■ процесуално поведение на длъжника; 

■ интерес на взискателя; 

■ възможността вземането да остане неудовлетворено. 

о Въвеждане на несеквестируемост на суми и на доход, получени по банкова 

сметка на длъжника - нов чл. 446а ГПК; 

о Въвеждане на задължение на банките при наложен запор върху банкова сметка 

- да информират СИ за характера на постъпленията, за да се гарантира 

несеквестируемостта на доходите по сметка; 

 

> въвеждане на работещ механизъм за постигане в рамките на принудителното 

изпълнение на реални пазарни цени; 

о Увеличаване на началната цена при продан на движими вещи и недвижимите 

имоти - при движими вещи 85% от стойността на вещта (чл. 468, ал. 1 ГПК), при 

недвижимите имоти 80% от стойността на вещта, но не по-ниска от данъчната оценка 

(чл. 485 ГПК); 

о Право на всяка от страните да оспори оценката и да иска нова (468, ал. 2 ГПК, 

респ. чл. 485, ал. 2 ГПК); 

о Задължение на СИ да назначи нова оценка, ако са привнесени разноските за 

извършването ѝ; 

о Процедура по арбитражна оценка при недвижимите имоти - при наличие на 

две или повече оценки - ЧСИ определя средноаритметична начална цена (чл. 485, ал. 3 

ГПК). 

о При нестанала първа продан следващата продан започва от цена 90% от 

началната цена на първата продан (спрямо 80% преди промените); 

о Срокът за внасяне на цената на придобит имот на публична продан е удължен 

на двуседмичен от влизане в сила на разпределението (чл. 495 ГПК). 

 

3. На 25.01.2019г. в постоянното представителство на Република България към 
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Европейския съюз е получено официално уведомително Писмо на Европейската 

комисия относно нарушение 2018/4083. 

 

В писмото изрично е посочено, че българските органи не са уведомили службите на 

Комисията за каквито и да било промени в съответните процесуални правила с оглед 

изпълнението на изискванията по преписка EU Pilot № 8135/15/JUST (стр. 5 от Писмото 

на ЕК), независимо, че разгледаните промени в ГПК, изброени в т. 1 по-горе, вече са били 

извършени с промените в ГПК, в сила от 31.10.2017г. (обн. в ДВ. бр. 86/27.10.2017г.). 

С Писмо на ЕК относно нарушение 2018/4083, е направен анализ на уредбата и са 

отправени критики относно: 

> Липса на изрично разписано правило, че съдът трябва да следи служебно за 

неравноправните клаузи в заповедното производство при издаване на заповедта за 

изпълнение; 

> Неефективни средства за правна защита па потребителите след издаване на 

заповед за незабавно изпълнение: 

о Кратките срокове за възражения и жалби; 

о Липсата на достатъчно информация на длъжника за средствата за защита. 

 

От ЕК са дадени препоръки за промени в материалноправните и процесуални 

разпоредби, касаещи защита правата на потребителите и по-конкретно за: 

> Съобразяване на чл. 143 и 147, ал. 2 от Закона за зашита на потребителите с 

оглед правилното транспониране на чл. 3, пap. 1 и чл. 5 от Директива 93/13 ЕИО; 

> Извършване на преглед на българските процесуални разпоредби, уреждащи 

заповедите за изпълнение, за да се приведат в съответствие с чл. 6 и 7 от Директива 93/13 

така, както те са разтълкувани от Съда на ЕС и в частност въпроса за служебната 

проверка на националните съдилища за съответствие с потребителското право на ЕС 

преди и след издаване на заповедите за изпълнение. 

 

4. В отговор на препоръките, дадени в Писмото на ЕК относно нарушение 

2018/4083, през 2019г. бяха извършени нови промени в ГПК съгласно Закона за 

изменение и допълнение на ГПК, обн. в ДВ бр. 100/20.12.2019г., в сила от 24.12.2019г., 

за които промени ЕК не е своевременно уведомена. 

 

4.1 Промените в ГПК са в следните насоки: 

 

> Въвеждане на принцип в Общата част на ГПК, че съдът следи служебно за 

неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител - нова разпоредба на ал. 3 на чл. 

7 ГПК. Правилото се прилага във всички производства по ГПК - искови, обезпечителни, 

заповедни, изпълнителни, охранителни; 

> Изрично определяне на потребителските спорове като граждански дела - чл. 

113 ГПК, с което се разширява кръга на споровете, подлежащи на триинстационно 

разглеждане (и достъп до обжалване пред Върховния касационен съд /ВКС/); 

> Промяна в подсъдността в заповедното производство - изменение на чл. 411, 

ал. 1 ГПК, с което се цели най-изгодната за потребителя подсъдност в заповедното 

производство (по неговия настоящ адрес); 
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> Удължаване на сроковете в заповедното и изпълнителното производство: 

о срокът за доброволно изпълнение е удължен от двуседмичен на 

едномесечен - чл. 412, т. 8 ГПК; 

о срокът за подаване на възражения по чл. 414 и 414а ГПК става от 

двуседмичен - едномесечен; 

о срокът за обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение става 

от двуседмичен - едномесечен (чл. 419. ал. 1 ГПК); 

о срокът за обжалване на действия на съдебния изпълнител става от 

едноседмичен - двуседмичен (чл. 436 ГПК); 

> Промени в изискването за представяне на документи, когато длъжникът е 

потребител (промени в чл. 410 и 417 ГПК): 

о Нова ал. 3 на чл. 410 ГПК, насочена към засилена защита на 

потребителите: когато вземането произтича от договор, сключен с потребител, към 

Заявлението се прилага договорът (ако е писмен), заедно с всички негови приложения 

и изменения, както и общите условия, ако има такива; 

о Нова редакция на т. 2 на чл. 417 относно вземанията на банки: към 

заявлението банката следва да представи „извлечение от счетоводните книги на 

банка, към което е представен документът, от който произтича вземането на 

банката, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи 

условия“; 

о Изменение в т. 10 на чл. 417 ГПК относно ценните книжа - когато ценната 

книга обезпечава вземане, произтичащо от договор, сключен с потребител, към 

заявлението се прилага договорът, ако е в писмена форма, заедно с всички негови 

приложения, включително приложимите общи условия; 

 

> Промени в задълженията на заповедния съд: 

о Да следи служебно за неравноправни клаузи - нов чл. 7, ал. 3 ГПК; 

о Да откаже издаване на заповед за изпълнение - когато искането се основава 

на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или е налице обоснована 

вероятност за това (нова т. 3 на чл. 411, ал. 2 ГПК); 

о Да се посочи в заповедта за изпълнение възможното увеличаване на 

отговорността за разноски - ако възражението е неоснователно, длъжникът може да 

понесе разноски в по-висок размер от посочения в заповедта (чл. 412, т. 9 ГПК); 

 

Нови моменти в обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение - изцяло 

нова редакция на чл. 419 ГПК, като: 

 

 

о Отпада ограничението жалбата да се основава само на съображения, 

извлечени от актовете по чл. 417 ГПК - вече жалбата може да се основава на всякакви 

съображения; 

о Изрично ново правило кога съдът отменя разпореждането за незабавно 

изпълнение - чл. 419, ал. 3 ГПК: 

•  Когато не са налице предпоставките на чл. 418, ал. 2, изр. 1 и ал. 3 ГПК 

(когато документът не е редовен от външна страна и не удостоверява подлежащо на 

изпълнение вземане); 

•  Когато вземането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен 

с потребител; 
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Нови основания за спиране на изпълнението: 

 

о при обезпечение до 1/3 от размера на вземането - когато длъжникът е 

потребител (ново изр. 2 на чл. 420, ал. 1 ГПК); 

о без да е необходимо обезпечение при условията на чл. 420, ал. 2 ГПК - при 

представяне на писмени доказателства: 

• че вземането не се дължи; 

• вземането се основава на неравноправна клауза в договор с потребител; 

• неправилно е изчислен размерът на вземането по договора с потребител; 

о спиране на изпълнението от съда, който разглежда иска по чл. 422 ГПК при 

всяко положение на делото - по искане на длъжника; 

о определението за спиране подлежи на незабавно изпълнение, независимо от 

обжалването - нова чл. 420, ал. 4 ГПК; 

о изрично е уредена нова възможност за частично спиране на изпълнението 

(чл. 421. ал. 2 ГПК); 

 

4.1 Промените в Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ са следните: 

 

> Изменена е разпоредбата на чл. 143 ЗЗП, която има нова редакция и е 

напълно съобразена с разпоредбата на чл. 3 и от Директива 93/13 ЕИО; 

> Разпоредбата на чл. 147, ал. 2 ЗЗП е приведена в съответствие с 

разпоредбата на чл. 5, изр. 3 от Директива 93/13 ЕИО. 

 

С оглед на извършените мащабни промени в ГПК през 2017 и 2019г. и промените 

в Закона за защита на потребителите от 2019г. считаме, че българското законодателство 

е приведено в съответствие с изискванията на Директива 93/13 ЕИО и са изпълнени 

всички конкретни препоръки към Република България, дадени от Европейската комисия 

в EU Pilot № 8135/15/JUST и в Писмо на ЕК относно нарушение 2018/4083. 
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ANNEX III 

The Supreme Judicial Council of Bulgaria statement on the issues raised during the 

meeting with the delegation of Petitions committee members on 26 February 2020 

 

 
 

Translated from Bulgarian! 

REPUBLIC OF BULGARIA 

SUPREME JUDICIAL COUNCIL 

 

EXTRACT 

From minutes №12  

оf the meeting of the Judges` College of the Supreme Judicial Council, 

held on 7 April 2020 

 

 ON THE AGENDA 

 *** 

 8. SUBJECT: Opinion to the EP Petitions Committee  

 

THE JUDGES` COLLEGE OF THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL  

DECIDED: 

8.1 Approve a statement on the issues raised during a meeting between members of the EP 

Petitions Committee and representatives of the Supreme Judicial Council held on 26.02.2020 

regarding protection consumers` rights within order of payment procedure to be sent to the 

Committee.  

……………………. 

 

       

       Chairman:/signature/ Lozan Panov  

      

TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

COMMITTEE ON PETITIONS 

 

 

O B S E R V A T I O N S 

 

THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL 

OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 

 

on petitions filed  

 

 

 DEAR LADIES AND GENTLEMEN, 

 

 We hereby submit to your attention a statement on two topics related to the petitions 

filed: 

 First topic: A brief review in a procedural aspect of the development of the case-law of 
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courts in the performance of an ex-officio check for unfair terms in consumer contracts.  

With the topic thus formulated we intend to inform you about the work done by the 

Supreme Court of Cassation and by the courts in the Republic of Bulgaria for the creation and 

standardization of the case-law of courts on the application of the national procedural norms in 

view of performance of an effective ex officio evaluation of the presence of unfair terms in 

consumer contracts due consideration being given to the interpretation given by the EU Court 

of Justice of Directive 93/13, as well as about the participation of the Bulgarian judges in the 

legislative amendments made in 2017 and 2019. 

 Second topic: Analysis of norms from the national procedural law, which concern 

simulated service of process.  

With this topic we intend to inform you in practical terms about the norms existing in 

the national procedural law about service of process and the legal remedies conferred upon 

debtors to dispute issued orders for execution that have not been served on them personally.  

  

1. On the first topic: A brief review in a procedural aspect of the development of the 

case-law of courts in the performance of an ex-officio check for unfair terms in consumer 

contracts.  

1.1. Unfair terms in consumers contracts are regulated in the Consumer Protection Act 

adopted in 2005, i.e. even before the accession of the Republic of Bulgaria to the EU. The Act 

transposes in full and accurately Directive 93/13. The national provisions reproduce the terms 

used in the Directive, such as: consumer; trader; unfair term; term that is not individually 

negotiated; the consequences from the unfair character of a contractual clause, as well as the 

indicative list of the terms which may be regarded as unfair (under Article 3 (3) of the 

Directive), including that is non-exhaustive (Article 143, Subparagraph 19 of the Consumer 

Protection Act – before the amendment of 2019). In the Consumer Protection Act the national 

legislator added in 2015 two additional exemplary grounds, on which terms of the contract are 

to be declared unfair, which is a result from established specific unfair practices of traders 

applied on the territory of the Republic of Bulgaria. The legislator explicitly declares unfair 

terms null and void. In the case-law of the Supreme Court of Cassation and the courts of the 

Republic of Bulgaria it has been consistently and doubtlessly held that a term in a consumer 

contract may be declared unfair even if not included explicitly in the listing in the law and if it 

does not introduce conditions similar to the specified ones, if this clause is incompliant with the 

general ground for unfairness under the norm of Article 143 of the Consumer Protection Act 

(an unfair clause is a clause that does not meet the requirement for good faith, brings about 

considerable imbalance between the rights and obligations of the trader or supplier and 

consumer and is harmful to the consumer). In this respect, the letter of the European 

Commission under infringement procedure No. 2018/4083, under EU – Pilot No. 

8135/15/JUST, received on 25 January 2019 expresses a doubt concerning the precise 

interpretation of the national legal norm and hence – of discrepancy with Directive 93/13. By 

the amendment to the Consumer Protection Act of 2019 (20 December 2019) this doubt of 

discrepancy should be considered legislatively eliminated. 

 1.2. The procedural law (the Code of Civil Procedure – CCP) is in effect since 2008 and 

it regulates the order for execution procedure. As regards the bank credits, the bank is given the 

opportunity to obtain an order for execution and a writ of execution (Article 417, 

Subparagraph 2 of the Code of Civil Procedure), whereby it can take action for immediate 

enforcement, including in case of a dispute raised against the receivable by the debtor and 

before the existence of the receivable is established by a legally effective court judgment. The 

legal framework of the specified remedy for the banks is not new for the Bulgarian law. It 

existed also under the repealed Code of Civil Procedure (until 2008) however it was not defined 
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as an order for execution procedure, but as a procedure for the issue by the court of a writ of 

execution on an extra-judicial ground for enforcement (Article 237 of the Code of Civil 

Procedure /repealed./). On the basis of the writ of execution the debtor could undertake acts of 

forcible collection of its receivable without pursuing adversary proceedings against the debtor. 

The difference between the two procedures (the former and the effective) is that under the 

former procedure, the debtor, after being informed for the acts of enforcement taken against 

him, had certain time, in which he could request staying of the enforcement (Article 250 of the 

Code of Civil Procedure /repealed/), and then he could, whether or not he had requested staying 

of the enforcement, bring an action against the creditor for the non-existence of the receivables 

(Article 254 of the Code of Civil Procedure /repealed/), in which it could raise all of his 

objections. Under the currently effective order for execution procedure the active position of 

bringing of an action, in case of disputing of the receivable, is vested in the creditor who is 

supposed to bring an action for the existence thereof (Article 415 and Article 422 of the Code 

of Civil Procedure). Under both procedural laws the bank must submit to the court documents 

– “a document or an excerpt from its accounting books whereby receivables of the banks are 

established”. This document specifies the amount of the claimed unpaid receivable as a 

principal (the amount lent under the credit), interests and other costs. 

 The problem with the unfair terms in consumer contracts appeared in the case-law of 

courts when the banks started filing applications for the issue of orders for execution as in the 

excerpts from their accounting books they used to include interests that were changed 

unilaterally by them and that did not coincide with the initial stipulations in the contract and 

with the repayment schedule. The specified circumstances were not contained in the 

applications and in the excerpts from the accounting books. They were revealed and examined 

by the court in the adversary proceedings, i.e. after the issue of the order for execution and the 

writ of execution and after acts of enforcement had been performed with respect to the debtor. 

 The ruling on the debtor’s objections that the debt has been wrongfully determined 

because the creditors unilaterally and unlawfully change the credit interests created a trend 

towards the making of an ex officio check by the court whether the receivable ensues from terms 

that must be regarded as unfair. 

 1.3. Pursuant to the Judicial System Act (ZSV) and the Code of Civil Procedure, the 

Supreme Court of Cassation (SCCas) has powers to standardize by the adoption of 

interpretative judgments the case-law of courts and to overcome the irregular case-law of courts 

– Article 124 of the Judicial System Act. Interpretative judgments are not judgments on specific 

legal disputes but give principle solutions on the administration of justice and are mandatory 

for the authorities of the judicial and executive branches, for the authorities of the local self-

government, as well as for all authorities issuing administrative acts – Article 130 of the Judicial 

System Act. This is a procedure specific for our national law, through which the Supreme Court 

of Cassation exerts control over the accurate and consistent application of the laws, beyond and 

regardless of the level-based appealing against the acts of the courts of appeal. Relevant to the 

standardization of the case-law of courts are also the judgments of the Supreme Court of 

Cassation on the individual cases heard in accordance with the procedure of the cassation 

proceedings.  

 In relation to the problem being dealt with and in view of the absence of case-law on it 

of the Supreme Court of Cassation or of separate courts in 2015, a commission was set up in 

the Commercial Bench (CB) of the Supreme Court of Cassation and following an inquiry into 

the case-law of the Court of Justice of the European Union on the interpretation of Directive 

93/13, the judges from the Commercial Bench discussed the application of the national 

procedural norms in view of the trend set by the Court of Justice of the European Union towards 

ex officio evaluation of the terms in consumer contracts as unfair. Training of judges from all-
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over the country started immediately with respect to the indicated issues in the case-law as the 

training was conducted by judges-lecturers from the Supreme Court of Cassation as the 

National Institute of Justice provided assistance and organization. It should be noted that the 

specified discussion by the Commercial Bench was held on 27 October 2015 and the first 

training sessions were taken before the initiation on 23 December 2015 of the file EU – Pilot 

No. 8135/15/JUST. 

1.4. As regards the ex officio check in the adversary proceedings there was no problem 

because the case-law of the Bulgarian courts including also the standardization thereof through 

interpretative judgements, the latter being under the new Code of Civil Procedure – 

Interpretative Judgment No. 1/2013 of the General Assembly of the Civil and Commercial 

Benches, binds the court to ex officio apply an imperative substantive norm, and it may also 

rule ex officio on a claim for the payment of a default interest, if it finds that the default interest 

clause is null and void as being in conflict with good morals – Interpretative Judgment No. 

1/2009 of the General Assembly of the Commercial Bench.  

In particular, as regards the ex officio check in the adversary proceedings for unfair terms 

in consumer contracts, a judgment was rendered in 2016 by a panel of judges of the Supreme 

Court of Cassation (Judgment No. 23/07.07.16 under commercial case No. 3686/14 of the 

Supreme Court of Cassation, І Commercial Department), which reflects the adopted opinion of 

the judges from the Commercial Bench from the discussion held on 27 October 2015. The 

judgment specifies the procedural acts, including in view of the specificities of the consumer 

protection deducted from the case-law of the Court of Justice of the European Union, which the 

court is bound to carry out – to notify the parties that it will make such a check; to allow them 

to express an opinion and to adduce evidence; as well as of the consumer’s right to waive the 

remedy. Our observation is that this solution is being applied consistently and without 

discrepancies by the courts. 

1.5. As regards the order for execution procedure, the ex officio assessment for unfair 

clauses, without being explicitly set forth until 2019, could be deducted from the provisions of 

the Code of Civil Procedure. Pursuant to the procedural law (Article 411 of the Code of Civil 

Procedure) the court must refuse to issue an order for execution, if the request is in contradiction 

to the law or to the good morals. The unfair terms, unless entered into in conflict with a specific 

imperative legal provision, lay down, by legal definition, conditions in violation of the good 

faith and respectively harm the good morals. The provision of Article 411 of the Code of Civil 

Procedure was in fact the only norm in the procedural law, according to which the court 

performed ex officio a check for possible nullity of the contract, as long as for the adversary 

proceedings this power is deducted by interpretation. The conclusion that follows is that in the 

Code of Civil Procedure, in the part concerning the order for execution procedure, the national 

law provides for an opportunity for the court to assess ex officio the unfair character of a term 

of a consumer contract at the stage of hearing of the application for the issue of an order for 

execution. The assessment is a possibility, it is based on probability and it is not final.  

1.5.1. Nevertheless, a check for a possibly unfair character of terms in a consumer 

contract could not be effectively made by the court upon the hearing of the application mainly 

for two reasons: 

The first: According to the case-law of the Court of Justice of the European Union the 

national court must make an ex-officio check for unfair character of terms in consumer contracts 

if it has factual or legal ground to do so, which may be deducted from the case data. In the order 

for execution procedure, upon the consideration of the application for the issue of an order for 

execution the applicant does not submit to the court the contract, from which its receivable 

ensues. Including on the basis of an application from a bank for a receivable under a credit 

contract, as noted in item 1.2., the creditor must present a document or an excerpt from its 
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accounting books, i.e. the amount of the obligation is reflected, but not the way it was formed. 

In Interpretative Judgment No. 4/2013 of 18 June 2014, the General Assembly of the Civil and 

Commercial Benches of the Supreme Court of Cassation points out that it is admissible when 

the court rules on an application under Article 417 of the Code of Civil Procedure to refer also 

to and to deduct the ground and subject of the receivable from the submitted documents, which 

are a mandatory enclosure to the application. The solution is also applicable to the check by the 

court whether the document certifies a receivable subject to enforcement (Article 418, 

Paragraph 2 of the Code of Civil Procedure). A particularly important factor in the adoption of 

the interpretative judgment was the created practice, according to which the banks would claim 

receivables for the outstanding credit balance, which was alleged by them to be declared early 

payable and respectively the circumstances they relied on had to be certified by an official 

document or a document issued by the debtor (Article 418, Paragraph 3 of the Code of Civil 

Procedure). In such cases, the applicants would present the credit contract, which contained the 

hypotheses, in which the creditor would be able to declare the entire credit early payable.  

The second reason: According to the specified legislative framework and the case-law 

of courts until the amendment to the Code of Civil Procedure in 2017 (27 October 2017) the 

court did not have an obligation to give instructions to the applicant to submit additional 

evidence and, respectively, even if such instructions were given, the failure to comply with 

them would not result in any specific legal consequences for the applicant. In this sense, the 

assessment by the court of possibly unfair terms in the contract, from which the receivable 

ensues, was admissible but the court could not exercise it effectively when ruling on the 

application for the issue of an order for execution.  

1.5.2. Considering these specificities of the national law, the case-law went on towards 

check for unfair terms upon the consideration of appeals against the order for immediate 

execution (Article 419 of the Code of Civil Procedure) and upon ruling on a request for the 

staying of the enforcement (Article 420, Paragraph 2 of the Code of Civil Procedure). The 

appeal and the petition had to be lodged within short time-limits (2 weeks) after service of the 

order for execution. These time-limits are favourable for the consumer as long as the acts of 

enforcement taken so far would not have particularly severe consequences (e.g. completion of 

a public sale of a real estate), but are on the other hand short in view of the exercising of the 

consumer’s rights. The procedural norms provided for that the debtor could rely on 

considerations deducted from the acts referred to in Article 417 of the Code of Civil Procedure 

(in a hypothesis for appealing against the order for immediate execution) and could support his 

request for staying by convincing written evidence under Article 420, Paragraph 2 of the Code 

of Civil Procedure. For several years there has been accumulated rich case-law of courts in the 

field of application of the consumer protection against unfair terms in the contract upon the 

rendering of acts under appeals against order for immediate execution and mainly on the basis 

of petitions for staying of enforcement.  

The specified peculiarities of the order for execution procedure, the case-law of courts, 

as well as the difficulties concerning the ex-officio check for unfair terms in consumer contracts 

are reflected in the replies that the Republic of Bulgaria sent to the European Commission under 

the initiated infringement file EU – Pilot No. 8135/15/JUST, which were received by the 

Commission on 14 March 2016.  

1.5.3. It should be borne in mind that as at the period 2015 – 2016, interpretation was 

made in the decisions of the Court of Justice of the European Union that Directive 93/13 did 

not admit legal framework of a member state that did not allow the court in an order for 

execution procedure, although it may have established all the legal and factual circumstances 

required in this respect, to assess ex officio or at any other stage of the proceedings the unfair 

character of a term in a contract, if the consumer had not filed an objection. The Directive does 
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not admit also a legal framework of a member state that does not provide for a possibility within 

the procedure for enforcement against a mortgaged real estate to make an objection of 

unfairness of a contractual term, on the basis of which the writ of execution is issued, as it does 

not at the same time allow the court in adversary proceedings to render interim reliefs and, in 

particular, staying of the enforcement proceedings. Hence, it turns out that a condition for the 

ex officio inspection is the presence of factual and legal circumstances contained in the data 

under the case, as well as the principle possibility for this assessment to be made even after the 

issue of the order for execution, if upon the issue thereof such circumstances were not present, 

as at least the consumers have effective remedies for staying the enforcement until the making 

of an assessment of a possible violation of the consumer’s rights (case С-415/11). The ruling 

by the Court of Justice of the European Union on many requests for preliminary ruling on this 

issue shows that the issue is typical not only of the national jurisdictions of the Republic of 

Bulgaria.  

The problems in the case-law of the Bulgarian courts and the relevant case-law of the 

Court of Justice of the European Union is described also in the official letter of the European 

Commission of 25 January 2019, which we fully accept and share in front of you.  

1.6.1. After the deposition of reply of the state on infringement file EU – Pilot No. 

8135/15/JUST (after 2016) new measures were undertaken for synchronization of the national 

procedural framework with the EU law. The described procedure for performance of an ex 

officio check by the court in the order for execution procedure with respect to the terms in 

consumer contracts did not provide protection to a consumer, if: letter (a) he filed an objection 

against the order for execution but did not request staying of the enforcement or if letter (b) the 

order had not been factually served on him.  

In the first case, the acts of enforcement continued although adversary proceedings had 

been initiated, in which the court would consider the terms of the contract and could declare 

them unfair. After the expiration of the term for lodging of a petition for staying, the debtor did 

not have the right to request staying of the enforcement. And as a result a situation could occur, 

in which the terms were declared unfair and a part of the obligation – usually the interests –

were not due, but in the meantime the debtor’s real estate had been sold.  

In the second case, the acts of enforcement were conducted because there was no 

submitted objection but the order was served through a fiction assuming the actual receipt 

thereof and the acts of enforcement were conducted although no adversary proceedings were 

held. The debtor’s defence was carried out after learning by the debtor of the issue thereof and 

submission by the debtor of an objection to the regional court (Article 423 of the Code of Civil 

Procedure), I.e. the period of time between the conducted enforcement against the property and 

the learning is of material importance. Of course, after the learning and proving of the 

circumstances surrounding the objection, the debtor exercises all the rights he has – objection, 

staying of the execution, conduction of adversary proceedings. 

1.6.2. As regards the first problem – the failure to meet the time-limit for submission of 

a request for staying of the enforcement (item 1.6.1. letter (a)) proposals were made for 

legislative amendments in several variants, which were not adopted in 2017.  

However, by the legislative amendment to the Code of Civil Procedure in 2017, in the 

context of the ex officio check for unfair terms in the contracts, the second specified problem 

was overcome (item 1.6.1. letter (b)). It was provided for that if the order for execution was 

served by the use of fiction assuming the actual receipt thereof, the court would give instructions 

and the creditor had to bring an action for the establishment of the existence of the receivable, 

and the initiation of the enforcement proceedings would be stayed. Hence, acts of enforcement 

are not taken until the court recognizes with res judicata that the receivable exists and is not 

based on unfair terms.  
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After the amendment of 2017 the court is bound to give instructions to the applicant for 

the accurate specification of the circumstances, on which the applicant bases his request and to 

refuse in case of non-compliance with them the issue of an order – Article 411, Paragraph 2, 

Subparagraph 1 of the Code of Civil Procedure (item 1.5.). This amendment does not eliminate 

the difficulties encountered in the implementation of effective preliminary court control over 

the unfair terms in contracts. Nevertheless, in the cases when the circumstances stated in the 

application may substantiate a conclusion that the receivable is based on unfair terms, the court 

may refuse to issue an order for execution. The control is ineffective because it is made 

dependent on the allegations of the creditor – applicant as the court is not able to require the 

presentation of the contract and of the general terms and conditions thereto.  

1.6.3. The legislative amendments of 2019 resolved the problem with the efficiency of 

the ex-officio control by the court over the unfair terms in consumer contracts. The Code of 

Civil Procedure not only provides for that the court has an obligation to carry out an ex officio 

check for unfair terms (this is specified in 7 newly adopted provisions), including upon ruling 

on an application for the issue of an order for execution, but the court has also been explicitly 

given the opportunity to refuse – on the basis of factual or legal grounds ensuing from the 

applicant’s allegations and from the submitted contract, together with the general terms and 

conditions, to the extent of substantiated probability – to issue an order for execution, if the 

request (receivable) was based on an unfair term in the contract. 

1.6.4. The legislative amendment to the Code of Civil Procedure in 2019 resolved also 

the main problem concerning staying of the enforcement (item 1.6.1. letter (a)). The new 

version of the norm of Article 420, Paragraph 2 of the Code of Civil Procedure allows the debtor 

to request staying of the enforcement at any time until completion of the adversary proceedings 

if the receivable is based on an unfair term in a contract with a consumer, respectively the court 

may ex officio assess in advance that there is such probability. 

1.7. In summary: In the Code of Civil Procedure, until the amendments in 2017 and 

2019 the court made and had to make in the adversary proceedings an ex officio check for unfair 

terms in consumer contracts. In the order for execution procedure, at the stage of ruling on the 

application for the issue of an order for execution, the ex officio check was impeded and was 

therefore ineffective in view of the lack of a contract with the general terms and conditions 

presented by the applicant. After 2017, with the creation of an obligation of the court to give 

instructions to the applicant, a palliative attempt was made to provide wider opportunities to 

the court to make an ex officio assessment for unfair terms, but, on the other hand, the problem 

concerning the staying of the enforcement until the ruling by the court in the cases of simulative 

service of the order for execution (item 1.6.1. letter (b)) was resolved. The amendment of 2019 

caused overcoming of the procedural problems in front of the court in the order for execution 

procedure and the ex officio check for unfair terms is compliant with the criteria set by the Court 

of Justice of the European Union.  

The development of the amendments to the Code of Civil Procedure was contributed to 

by many judges from courts of various levels, who played with their experience, knowledge of 

the problems in the practice and the interpretation by the Court of Justice of the European Union 

of Directive 93/13 a major role in the adoption of the specified amendments to the law. The 

judges from the Supreme Court of Cassation and from the other courts strived 

throughout the entire specified period to apply the national law in accordance with the 

interpretation of Directive 93/13 given by the Court of Justice of the European Union, 

including in the part concerning the set procedural framework, which is applicable 

according to the national rules.  

The training of the judges from all-over the country resulted in qualitative increase in 

the knowledge of the EU law and of the case-law of the Court of Justice of the European Union 
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and the application upon the resolution of specific legal disputes. 

1.8. Outside the statement thesis set we should note that the case-law of the Supreme 

Court of Cassation in the adopted interpretative judgments is also protective with respect to the 

consumer: 

Interpretative Judgment No. 4/2013 of the General Assembly of the Civil and 

Commercial Benches of the Supreme Court of Cassation about the obligation of the bank to 

notify the debtor – prior to submitting an application for the issue of an order for execution, 

whereby it requests the awarding of the outstanding credit balance on account of the occurrence 

of early payability – that it is exercising this right. 

Interpretative Judgment No. 3/2017 of the General Assembly of the Civil and 

Commercial Benches of the Supreme Court of Cassation about the payability in case of early 

payability of a credit only of the legal interest on the outstanding credit balance but not 

remunerative interests and fees after the declaration of early payability.  

In addition, it should be pointed out that the state fee for a consumer action claiming the 

establishment of unfairness of one or several terms in a contract amounts to BGN 40 to 

BGN 80 because the action has indeterminable value. This comes from the mandatory case-law 

of the Supreme Court of Cassation – Judgment No. 76 of 15 July 2016 under commercial case 

No. 888/2015, I Commercial Department of the Supreme Court of Cassation.  

The interpretation of the provision of Article 72, Paragraph 1 of the Code of Civil 

Procedure, which is in the sense that for the actions brought by one petition in defence of one 

interest, one state fee is to be collected with respect to the defended interest, regardless of the 

number of respondents, results also in the conclusion that the fee in such hypotheses is one 

regardless of the number of terms that are requested to be declared unfair because the interest 

in the consumer’s action is one – to find which part of the contract is invalid.  

 

2. On the second topic: Analysis of norms from the national procedural law, which 

concern simulated service of process.  

2.1. Regardless of the existing case-law of courts with respect to ex officio check for 

unfair terms in consumer contracts in the order for execution and adversary procedure and the 

problems resolved by the legislation, there is a procedural possibility to have the order for 

execution, as well as the other court papers, regarded as served on the debtor while the latter 

has not actually received them. The question is of particular importance not only in the light of 

lack of ex officio check for unfair terms, when the order enters into force without the conduction 

of adversary proceedings (until 2017), but also in view of the implementation of enforcement 

against the property of the debtor, which is the content of a part of the submitted petitions. 

2.2. The Code of Civil Procedure provides for a possibility for simulated service of process – 

the so called service through “sticking” under Article 47 of the Code of Civil Procedure. This 

is a regulated fiction – the papers are not de facto received by the addressee (the debtor) but 

according to the procedural norm they are regarded as being validly served with the resulting 

legal consequences. The rules of service under the specified procedure do not refer only to the 

papers in the order for execution procedure and the enforcement procedure. They are also 

applicable to the adversary proceedings, and apply also to the service by enforcement agents 

and notaries. Rules with similar contents are also contained in other laws. In this sense, we 

consider that the principle of fairness is complied with.  

These rules are not unique for the Bulgarian national law because similar rules exist also in 

acts of the EU law. Such an example is Regulation No. 805/2004 creating a European 

Enforcement Order for uncontested claims. Pursuant to Article 14 (1) (c) of the Regulation 

service may also be effected by “deposit of the document in the debtor’s mailbox”. 

2.3. Pursuant to the Bulgarian law (Article 47 of the Code of Civil Procedure – until the 



 

PE658.877v04-00 70/92 CR\1223705DE.docx 

DE 

amendment in 2017), if the debtor (in case of service of an order for execution) is not found at 

the address specified in the application and a person who agrees to receive the notice is not 

found, the server must stick a notification on the door or on the mailbox and when they are 

inaccessible – on the front door or at a visible place around it, resp. if the mailbox is accessible, 

the notification must be dropped in it. The notification must specify that the papers are in the 

clerk’s office of the court and can be received in two weeks from the date of sticking. If the 

person fails to appear to receive the papers, the court shall instruct the plaintiff to submit an 

information statement concerning the address registration and if the specified address does not 

coincide with the permanent and present address of the person, the procedure will be repeated. 

Afterwards, the debtor shall be considered notified, as the term for objecting to the order for 

execution shall start from the expiration of the two-week period from the sticking.  

The amendment to the rule in 2017 provides for that the server shall certify that he/she has not 

found the person at the address communicated to the court when for a period of one month at 

least three visits to the address were made, in an interval of at least one week between each of 

them, as at least one of the visits was on a non-working day. After this, if the person fails to 

appear to receive the papers, the court shall ex officio check the address registration of the 

person and if the specified address does not coincide with the permanent and present address 

of the person, the court shall order service at the present and permanent address in accordance 

with the procedure described hereinabove.  

The court shall also check ex officio the place of work or place of service of the person and 

order the service thereat too. The server shall collect data and may certify that the person does 

not live at the address after making an inquiry at the manager of the condominium, the mayor 

of the respective populated area or otherwise, as the server must specify the source the such 

data. 

In the cases under review, upon application of simulated service the court shall appoint a special 

representative of the debtor.  

2.4. It should be noted that the address specified in the application from the creditor is the 

address that is communicated by the debtor in the contract – usually the permanent or present 

address or a correspondence address. The address is a description of the place where the person 

lives or receives his/her correspondence – Article 89 of the Civil Registration Act. The 

permanent address of the person is the address where he/she is registered in the population 

register and which the Bulgarian nationals are bound to declare to the municipal administration 

as the permanent address is the address for correspondence of the person with the state 

authorities (Article 93, Paragraph 5 of the Civil Registration Act). The present address is the 

one that the person has declared before the municipal administration as an address, at which 

he/she lives – Article 94, Paragraph 1 of the Civil Registration Act (until 2011 the term used 

was “the person’s address of residence”).  

2.5. The person may have remained unfound upon the server’s visits to the address for various 

reasons but these reasons can be grouped in two categories – the person was actually not on the 

address at the moment of the server’s visits or he/she was hiding. If the person was actually not 

in his/her home at the moment of the visits, he/she will be able to familiarize him-/herself with 

the notification stuck and receive the papers. If the absence was for a longer period or for any 

other reason the time for receipt of the papers was omitted, as well as if the notification was not 

found, the debtor has the option to file an objection to the district court against the order for 

execution – Article 423 the Code of Civil Procedure. The term for submission of the objection 

(one month) starts running from learning about the order.  

The debtor can base his/her objection both on irregular service of the order (failure to comply 

with the requirements of the law) or on the lack of usual place of residence as at the moment of 

service on the territory of the Republic of Bulgaria, and on specific unforeseen circumstances, 
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due to which he/she could not learn in due time about the service or could not lodge an objection 

due to special unforeseen circumstances. The circumstances may be of any character, such as 

long-term travel, sickness. Outside these hypotheses a person might be hiding but the law, the 

server or the court should not presume hiding and the debtor is therefore vested with the 

specified remedies for disputing the order for execution and the consequences from the 

successful disputing thereof – lodging of an objection, request for staying of the enforcement.  

In view of guaranteeing diligent search for the person in order to avoid obstructions to the 

exercising of his/her rights, as well as to avoid any chance that the person might be hiding, the 

amendment of 2017 made, prior to the application of the service fiction, the specified 

amendments concerning the long period of time for searching for the person – one month and 

an increase of the number and periodicity of the visits – at least three in an interval of at least 

one week, as well as the requirement that the person must be sought at least once on a non-

working day. In this sense, we consider that the principle of effectiveness has been complied 

with.  

2.6. In summary: 

The application of the service fiction (deemed service) through sticking of the notification is 

carried out after the person has not been found at the address specified by the person him-

/herself either to the creditor or to the state authorities, including at an address where he/she has 

stated that he/she lives, and has not been found at his/her place of work. Nevertheless, the 

exercising of his/her right to appeal is related to the moment of learning about the order for 

execution. In this sense, the allegations that acts of enforcement have been performed by 

enforcement agents “obscurely” or “behind the back” of the debtor are unjustified and it does 

not mean that the petitioners are deprived of effective remedies and of fair trial.  

If violations have been committed by the enforcement agent upon the service of process, as 

well as other violations in the enforcement process, Article 74 of the Private Enforcement 

Agents Act provides for property liability of private enforcement agents. The liability is for the 

damages unlawfully caused upon the performance of the activity and is not bound by whether 

the damages result from the appealable or non-appealable acts, and amounts to the damages 

actually suffered by the debtor. Private enforcement agents must mandatorily enter into an 

insurance contract for the damages that may occur as a result from culpable non-performance 

of their duties – Article 25 of the Private Enforcement Agents Act.  

As regards violations of the EU law, liability of the state is provided for in the Liability of the 

State and the Municipalities for Damages Act in case of a “sufficiently material violation of the 

European Union law”, including in the course of a justice-administration activity of the courts. 

 

Dear ladies and gentlemen, 

We hereby ask you to take into account the arguments presented to you when you rule on the 

submitted petitions as you consider that at this time the specific complaints raised by the 

petitioners with respect to the relevant legislation and the case-law of courts on the application 

thereof are unjustified.  
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ANNEX IV 

Sofia City Court decision about payment of claims (on 28.01.2020) 

 

ORDINANCE 26185 

City of Sofia, 28.01.2020 

The chairperson of 25-th panel of the Sofia City Court, in a closed sitting on 28.01.2020, having, 

observed civil case Ns 3653/2020, during its ex-officio inspection of the validity of the claim 

on which the hereby case has been initiated, finds that it does not meet the requirements of [art.] 

127, para. 1, pt. pt. 4 and 5 and art. 128, pt. 2 of the [the Code of civil procedure] CCP, due to 

which, and on the ground of art. 129, para. 2 CCP. 

ORDERED: 

LEAVES WITHOUT PROCEEDING the claim filed by Zaven Takvorov Astadurov. 

INSTRUCTS the claimant and provides him with the opportunity in a week's term from 

receipt of the notification by means of a written application with a copy for the defendant: 

1/ to specify each separate contractual term, which he finds [to be] unfair, as well as [to specify] 

by what means each separate term affects his consumer rights, the grounds of the claimed 

unfairness of the terms; 

2/ to present proof of payment of a state fee of BGN 80 for each separate claim to ascertain 

unfairness of a contractual claim; 

3/ to specify the grounds of the invalidity of Contract for the establishment of a mortgage, which 

he claims; 

4/ to present a certificate for fiscal evaluation of the mortgaged property for 2019. 

In the event of failure to perform the above instructions in time, the claim motion shall be 

returned.  

A copy of the hereby ordinance to be sent to the claimant. 

; REGIONAL JUDGE: 
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РАЗПОРЕЖДАНЕ 

 

гр. София, 28.01.2020г. 

 

Председателят на 25-ти състав на Софийски районен съд в закрито 

заседание на 28.01.2020г., като разгледа гр. дело № 3653/2020 при служебната 

проверка на редовността на исковата молба, по която е образувано настоящото 

дело, констатира, че същата не отговаря на изискванията на 127, ал. 1, т. 4 и 5 и 

чл. 128, т. 2 ГПК, поради което и на основание чл. 129, ал. 2 ГПК 

 

 

РАЗПОРЕДИ: 

 

 

 ОСТАВЯ ВЕЗ ДВИЖЕНИЕ подадената от Завен Такворов Астадуров 

искова молба.  

  

 УКАЗВА на ищеца и му предоставя възможност в едноседмичен 

срок от получаване на съобщението с писмена молба, с препис за ответника: 

 1/ да посочи всяка отделна договорна клауза, която счита за неравноправна, 

както и по какъв начин всяка отделна клауза засяга правата му на потребител, 

основанието на твърдяната неравноправност на клаузите; 

 2/ да представи доказателства за заплатена държавна такса в размер на по 

80 лв. за всеки отделен иск за установяване неравноправност на договорна клауза; 

 3/ да посочи основанието за нищожност на Договор за учредяване на 

ипотека, което претендира;  

 4/ да представи удостоверение за данъчна оценка на ипотекирания имот за 

2019г.  

 При неизпълнение на дадените указания в срок, исковата молба ще бъде 

върната.  

 Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на ищеца. 

 

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: 
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ANNEX V 

 

Document received by the delegation at the meeting at the Ministry of Justice on 

24.02.2020 (statistics of the disciplinary proceedings launched against the Bailiffs) 

 

Ministry of Justice 23/02/20 

 

  За по-голяма яснота, предоставяме и в табличен вид: 
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ANNEX VI 

Documents sent by the petitioner from the petition 0408/2012 after the meeting with the 

delegation of Petitions committee on 25.02.2020 

  

 

 

Speech Association “Anna Politkovskaya” 

 

Winner of the International Award for Human Rights “Golden Dove” 

 

National Movement “Ecoglasnost” 

№ 03-23/23.03.2020 

 

To Mrs Montserrat 

Chair of the Committee on Petitions 

 

By P.P.- Petitioner, 

Response -2 

Against: Submission - 2, of documents Petition № 1408/2012 

Dear Madam Chair 

I would like according to your instructions from 25.02.2020, within 30 days, two documents. 

1. Letter by the Ministry of Health with the app Eco-examination + Health assessment. 

1.1. Letter by the Ministry of Health - the coordination for the reduction of the hygiene zone is 

subject to the following conditions: 

1.1.1. "Daily Flogging", can be seen from the name of the object. 
1.1.2. "To build a fence and belt of fast growing tree and shrub vegetation around the site", as 

shown in point 1. 

1.2. Eco-examination + Health assessment, bind: 

1.2.1. District Health Center - to draw up a periodic comparison with the health indicators of the 

population of the village of Nikolovo for past periods in order to seek a change in the health 

status, as shown in point 8, page 8. 
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1.2.2. Regional Environmental and Water Inspectorate - periodic analysis of environmental 

determinants in the landfill area, as shown in point 9, page 8.  
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2. Complex permit. 

2.1. Requirement 9.4.2. - Immediately after the end of the landfill, at the end of the working day, the 

holder of this permit shall spray the daily working area of the landfill, page 12. 

2.2. "Този дневен участък след това се запръстява с пръст с дебелина 0.20 м.", from the Annex 

to the Complex Permit - Technical assessment of the applicable conditions in the Complex 

Permit, page 6. 

 

Dear Madam Chair, 

 

I leave it to you to judge whether the representatives of the state institutions at the meeting on 

25.02.2020 in Montana were telling the truth. 

Application: 1. Letter by the Ministry of Health with the app Eco-examination + Health assessment 

2. Complex Permit 

 

P. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With respect: 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

 

No. 162-Н1/2010г. 

 

 

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда 

No. 162Н1-ИО-А0/2010г.) 

 

 

 

Оператор:  Община Монтана 

Адрес:  3400, гр. Монтана, ул. „Извора“ No. 1 

 

 

 

  За експлоатация на инсталация и съоръжение за следната категория промишлена дейност 

по Приложение No. 4 от ЗООС: 

 

  

Депо за неопасни отпадъци - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Монтана, Криводол, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, 

Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм“, с. Крапчене - т. 5.4 от Приложение No. 4 на 

ЗООС: 

 

 

 

 

 

 

 Дата на подписване:   Подпис: 

 05.07.2010г.     Ваня Григорова 

        Изпълнителен директор 

        (оправомощен със Заповед  

        No. РД-123/09.02.2010г. на Министъра 

        на околната среда и водите) 
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Комплексно разрешително на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Лом, 

Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм“, с. Крапчене, No. 162-Н1/2010г.  

Условие 9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на образуваните газове 

(за всяка клетка) от тялото на депото, отговаряща на следните изисквания:  

Условие 9.2.1.1. Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят 

на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови 

кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите 

на клетката. 

Условие 9.2.1.2. След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения 

запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото 

разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ: 

- дренажен слой от чакъл, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци, 

състоящ се от чакъл с дебелина на слоя 0.5 m и перфорирани тръби с диаметър 80 mm; 

- газоотвеждащи тръби с диаметри 125 mm и 140 mm; 

- контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби. 

Условие 9.2.2. От дата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка клетка, събираните газове да се отвеждат 

от тялото на депото за последващо изгаряне в Инсталация за изгаряне на биогаз, посредством система от 

хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби. 

Условие 9.2.3. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да 

прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в: 

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни 

шахти; 

- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно 

изискванията на Условие 9.6.1.1. 

Условие 9.2.4. Дебитите на отпадъчните газове от изпускащите устройства към Инсталация за изгаряне на биогаз, 

Стрипинг колона и Инсталация за предварително сепариране на отпадъци не трябва да превишават посочените в 

Таблици 9.2.1, 9.2.2 и 9.2.3 стойности. 

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен 

описаните в настоящото условие и означени в Приложения №11.5.2-1 и №Н.5.2-1А от Заявлението. 
 

 Таблица 9.2.1 

 

 Таблица 9.2.2 

 

Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник на отпадъчни 

газове 

Пречиствателно 

съоръжение 

Максимален - Височина на 

дебит па газовете 

(Nm3/h) 

изпускащото 

устройство (т) 

1 
Инсталация за изгаряне на 

биогаз - 8 652,6 3 

Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник на отпадъчни 

газове 

Пречиствателно 

съоръжение 

Максимален дебит на 

газовете (Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство (щ) 

2 
 

стрипинг KOJIOHd 
 

14003 

 

*7 
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 Таблица 9.2.3. 

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА 

за обосновка на приложимите условия в Комплексното разрешително на 

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, 

Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и 

Вълчедръм”, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.) 

 

 

1. Обща информация 

Координатор по процедурата: Маноела Цветкова   Условия 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8.1, 10,  

Екип:       Лина Петкова  13,14, 15 и 16; 

 Симеона Якарова   Условия 8.2, 9 и 12; 

Условия 8.3 и 11; 

 

2. Процедура 

1. Писмо от Община Монтана, вх. № 453-МО-Ю90/29.01.2010г. относно подаване на заявление за 

издаване на комплексно разрешително на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, 

Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм”. 

2. Писмо до РИОСВ - Монтана и БДДР, център Плевен, изх.№ 453- М0-1090/09.02.2010г. относно 

становище по заявление за издаване на комплексно разрешително на “ Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, 

Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм”, с. Крапчене. 

3. Писмо от РИОСВ - Монтана, вх. № 453- МО-1090/18.02.2010г. относно становище по заявление 

за издаване на комплексно разрешително на “Регионално депо за неопасни отпадъци за "общините 

Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, 

Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм”, с. Крапчене.  

4. Писмо от БДДР, център Плевен, вх. № 453- МО-1090/01.03.2010г. относно: становище по 

заявление за издаване на комплексно разрешително на “Регионално депо за неопасни 

отпадъци за "общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги 

Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм”, с. Крапчене.  

5. Писмо до Община Монтана, изх. № 453-МО-1090/18.02.2010г. относно изпращане на първо 

заявление за издаване на комплексно разрешително на “Регионално депо за неопасни 

отпадъци за "общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги 

Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм”, с. Крапчене. 

6. Писмо до Община Монтана, изх. № 453-МО-1090/16.03.2010г. относно допълнително 

необходима информация към заявлението за издаване на комплексно разрешително на 
“Регионално депо за неопасни отпадъци за "общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, 

Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и 

Вълчедръм”, с. Крапчене. 

7. Писмо от Община Монтана, вх. № 453-МО-1090/01.04.2010г. относно подаване на 

допълнително заявление за издаване на комплексно разрешително на “Регионално депо за 

Изпускащо — 

устройство 

пореден № 

Източник на отпадъчни 

газове 

Пречиствателно 

съоръжение 
Максимален дебит на 

газовете (Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство (т) 

  

 
Общообменна --

вентилация на 

производствено помещение 

на инсталация за 

сепариране на отпадъци  

 

  

 

ВТ1  

 
1500 6 
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неопасни отпадъци за "общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, 

Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм”, с. Крапчене. 

8. Писмо до Кмета на община Монтана, изх. № 453-МО-1090/12.04.2010г. относно публикуване 

на обява за обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на 
“Регионално депо за неопасни отпадъци за "общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, 

Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и 

Вълчедръм”, с. Крапчене.  

9. Писмо от Община Монтана, вх. № 453-МО-1090/19.05.2010г. относно публикуване на 

обява за обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на 

“Регионално депо за неопасни отпадъци за "общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, 

Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и 

Вълчедръм”, с. Крапчене.  

 

 
Техническа оценка към комплексно разрешително на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, 

Криводол, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм“, с. 

Крапчене, No. 162-Н1/2010г. 

 

Местонахождение на площадката: 
Депото се намира на около на около 4 km югоизточно от гр. Монтана, на 1200 m от пътя 

София - Монтана и граничи с действащото до момента неорганизирано сметище за 

отпадъци. Площадката на депото се намира в местността “Неделището“ в землището на с. 

Крапчене и е разположена по билото и източния склон на хребета над р. Шуговица. 

 

Административният адрес на съоръжението е “Слатина” № 52, община Русе. 

 

Лице за контакти: 
Мариана Петрова, гл. експерт «ОПС» община Монтана 

096/394-234 

0887 797 318 

 

Съгласно писмо от писмо от оператора (вх. №453-МО-Ю90/19.05.20Юг.) във връзка с 

общественият достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на “Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, 

Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм”, с. Крапчене, не са 

постъпили никакви възражения, мнения нито предложения по представената информация в 

заявлението. 

 

Обосновка на приложимите условия за издаването на комплексно разрешително на 

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, 

Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово н 

Вълчедръм” 

  
Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително  

На стр. 11 от заявлението е посочена инсталацията, за която операторът кандидатства за издаване на 

комплексно разрешително. 

 

На площадката е предвидено изграждането на следните инсталации и съоръжения: 

• Депо за неопасни отпадъци, включващо четири клетки за депониране на неопасни отпадъци; 

• Инсталация за предварително сепариране на отпадъци; 

• Инсталация за компостиране; 

• Спомагателни сгради, съоръжения и дейности, включващи: 

- Контролно-пропускателен пункт /КПП/ за регистриране на влизащите и излизащите товарни коли за 

отпадъци /пълни и празни/; 



 

PE658.877v04-00 82/92 CR\1223705DE.docx 

DE 

- Автоматична електронна везна за измерване и регистриране на теглото на пълните и празните товарни 

коли за отпадъци; 

- Автомивка за измиване на гумите на излизащите от депото товарни коли; 

- Административна сграда за обслужващия персонал на депото; 

- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води; 

- Мачтов трафопост; 

- Дизелов агрегат /за резервно ел. захранване/; 

- Инсталация за улавяне и изгаряне на биогаз; 

- Механична работилница; 

- Навес за компактора; 

- Резервоар с помпена станция за питейни и технически води; 

- Резервоар за дизелово гориво; 

- Мобилна цистерна за технически води; 

- Открит склад. 

  

 Генерален план на площадката, на който е показано местоположението на отделните съоръжения е 

даден в Приложение I.Б. I.1-1 и Приложение I.Б. I.1-1А. 

 

Основни технологични процеси, които ще се осъществяват: 

 

 След влизането на сметовозните коли в площадката, същите преминават през електронния кантар за 

регистрация на количеството отпадъци и въвеждане на регистрационен номер на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разстилането и уплътняването на отпадъците се извършва на пластове от 20-30 cm. Тези 

процеси се осъществяват върху определен за деня работен участък. С разриването и пробутването 

на отпадъците за деня се оформя пресечна пирамида с височина 1,80 m и странични откоси с 

наклон 1:3. 

 Този дневен участък се запръстява с пръст с дебелина 0,20 m. Размерите на дневния работен 

участък са в зависимост от дневното количество постъпващи отпадъци и уплътняващата техника 

(компактор). По този начин се оформят хоризонтите депонирани, запръстени и уплътнени 

отпадъци с височина 2.00 m. На всеки хпризонт се обособява площадка за временно съхранение 
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на пръст за запръстяване на следващ участък. Същата се доставя със самосвал от площадката за 

съхранение на спомагателния материал - пръст за запръстяване по хоризонти, разположена в 

югозападната част на площадката, непосредствено до стопанския двор. 

 При сухо и ветриво време е необходимо ръсене на отпадъците с техническа вода с водоноски 

за намаляване на запрашеността. 

 Линията на отпадъците по откоса на ограждащата дига се определя от дебелината на 

рекултивационния слой. Предвид обстоятелството, че дъното на депото е изолирано с HDPE 

фолио върху глинен екран от 0.5 m и изискванията на Наредба No 8 (24.08.2004г., ДВ бр. 

83/2004г.) се приема дебелината на рекултивационния слой - 1.8 m (газов дренаж - 0.5 m, глина - 

1 m и хумус -  
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

София-1000, пл. "Св. Неделя" № 5, тел. 9301, факс 9811833 

 

 

Изх. № 47-22-ПСК-0154-2/11.01.2010г. 

София 

 

 

ДО 

Г-Н ЗЛАТКО ЖИВКОВ 

КМЕТ НА 

ОБЩИНА МОНТАНА 

УЛ. „ИЗВОРА“ № 1 

ГР. МОНТАНА 

 

 

Копие: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА 

ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 

МОНТАНА 

 

 

Министерство на здравеопазването, на основание чл. 4 от Наредба № 7 на МЗ за 

хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ. бр. 46 от 1992 г„ изм. 

и доп. бр. 46 от 1994 г„ бр. 89 и 101 от 1996 г., бр. 101 от 1997 г. и бр. 20 от 1999 г.) и въз 

основа на представените: БУЛСТАТ - ЕИК; акт № 612 за общинска собственост; 

допълнителен лист № 1 към АОС № 612/22.01.2003 г.; заверена териториална скица № 

Ф00967/09.01.2009 г. на имот № 000265 в землище на с. Крапчене, община Монтана; 

скица № Ф00975/09.01.2009 г. на имот № 000363, землище на с. Николово, община 

Монтана на общинска служба „Земеделие” - гр. Монтана; кадастрална извадка със схема 

на ДТБО и нанесени отстояния до най-близко разположените обекти, подлежащи на 

здравна защита; окончателен доклад за ОВОС - февруари 2000г.; Решение № 42-

ПР/28.12.2009г. на Министерство на околната среда и водите за преценяване на 

необходимостта от извършване па оценка на въздействието върху околната среда; 

Уведомление за инвестиционно предложение до Министъра на околната среда и водите; 

Писмо № 10-00-2/10.01.2009г. на Община Монтана до Кмета на с. Крапчене с 

уведомление за инвестиционното предложение; писмо № 04-09-58/01.09.2009г. на 

Община Монтана до Министерство на здравеопазването с информация, че няма 

възражения, предложения и мнения относно инвестиционното предложение; становище 

№ 05-4-35/22.12.2008г. на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото 

здраве - Монтана и комплексна екологична експертиза със здравна оценка, изготвена от 

независим експерт, намалява хигиенно - защитната зона от 1000 метра на 875 метра 

(разстоянието на което е разположен най-близкия обект, подлежащ на здравна защита - 

комплекс „Пъстрина" - ресторант с къмпинг, без постоянно живущо население) за обект: 
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„РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С 

ЕЖЕДНЕВНО ЗАПРЪСТЯВАНЕ В ИМОТ № 000265, ЗЕМЛИЩЕ НА С. КРАПЧЕНЕ 

И 

ПИ № 000363, ЗЕМЛИЩЕ НА С. НИКОЛОВО, МЕСТНОСТ „НЕДЕЛИЩЕ”, 

ОБЩИНА МОНТАНА 

Съгласуването се извършва при спазване на следните изисквания: 

1. Да се изгради ограда и пояс от бързорастяща дървесна и храстовидна 

растителност около обекта. 

2. При необходимост да се предвидят филтри на сградата за компостиране. 

3. Стриктно да се спазва технологията на депониране. 

4. Да се извършва периодично дезинсекция и дератизация. 

В случай, че на границите на обектите и териториите, подлежащи на здравна 

защита се установи нарушение на действащите здравни и екологични норми в резултат 

от дейността на депото, да се предприемат мерки за намаляване емитирането и 

разпространението на установените замърсители. 

 

 

 

 Д-р СНЕЖАНА АЛТЪНКОВА 

 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕНО 

ЗДРАВЕ 

 (Заповед № РД 15-2408/10.08.2009г.)  
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ЕКОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА СЪС ЗДРАВНА ОЦЕНКА 

ЗА ОБЕКТ 

 
„РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО 

ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА И 

ОБОСОБЯВАНЕТО МУ КАТО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА 

НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ МОНТАНА, 

КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ, БЕРКОВИЦА, ЛОМ, 

ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, 

МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ И ЯКИМОВО” В ИМОТ 

№000265, ЗЕМЛИЩЕ НА С. КРАПЧЕНЕ И ИМОТ 

№000363, ЗЕМЛИЩЕ НА С. НИКОЛОВО, МЕСТНОСТ 

„НЕДЕЛИЩЕ”, ОБЩИНА МОНТАНА, ОБЛАСТ 

МОНТАНА 

 

СОФИЯ 2010 

 
 

 
 

 

като миризми и прах, 

преустановяване на 

замърсяването на района с леки 

фракции на отпадъците като 

хартия, пластмаси, а също така и 

с възможности за 

намаляване на шума от 

дейностите на самото депо. 

3. Въвеждане на система за собствен 

мониторинг - Периодично измерване на 

съдържанието на вредни вещества в отделения 

от депото инфилтрат и съответно в механично 

пречистената отпадна вода. 

По време на 

експлоатацията. 

Контролиране на качеството на 

заустваните отпадни води след 

механичното 

пречистване. 

4. Въвеждане на система за собствен 

мониторинг - Регулярно да се извършват 

измервания за определяне на праховото 

замърсяване в района на депото. 

По време на 

експлоатацията. 

Ограничаване на здравния риск. 

5. 

Редовно провеждане на мероприятия по 

дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 

територията на депото. 

По време на 

експлоатацията. 

Ограничаване на 

епидемиологичния риск. 



 

CR\1223705DE.docx 87/92 PE658.877v04-00 

  DE 

6. Редовното поддържане на чистотата на 

пътното трасе за сметоизвозване е от особена 

важност. При необходимост да се вземат 

мерки за подобряване качеството на пътната 

настилка до включване в главния път Монтана 

- Враца, както и подобряване на условията за 

равномерен ход на сметоизвозните 

коли. 

По време на 

експлоатацията. 

Ограничаване на здравния риск. 

/ 

7. Работа единствено на дневна работна смяна. По време на 

експлоатацията. 

Ограничаване на здравния риск в 

околните населени места. 

8. 

Съгласно компетенцията на РЦЗ и РИОКОЗ - 

Монтана, да се изготвя периодична 

съпоставка със здравните индикатори на 

населението от община Монтана - с. Николово 

за минали периоди с цел търсене на промяна в 

здравния статус. 

По време на 

експлоатацията. 

Здравен мониторинг на 

населението и предприемане на 

съответните профилактични 

мерки при необходимост. 

9. 

Съгласно на компетенцията РИОСВ, 

периодичен анализ на детерминиращите 

фактори на околната среда в района на депото. 

По време на 

експлоатацията. 

Поддържане на чиста околна 

среда. 
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ANHANG VII 

 

Die Mitteilung der Europäischen Kommission an die Mitglieder betreffend die Petition 

Nr. 0408/2012 

 

Europäisches Parlament 
2019-2024 

 

 

Petitionsausschuss 
 

31.8.2020 

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER 

Betrifft: Petition Nr. 1408/2012, eingereicht von P. P., bulgarischer 

Staatsangehörigkeit, im Namen der nationalen Bewegung „Eco-

Glasnost“, zur Vereinbarkeit von geplanten Mülldeponien in der 

Gemeinde Montana (Bulgarien) mit Umweltschutzvorschriften 

1. Zusammenfassung der Petition 

Der Petent gibt an, in der Gemeinde Montana sei ohne eine vorherige 

Umweltverträglichkeitsprüfung eine Mülldeponie errichtet worden, die mit 7,5 Mio. EUR an 

Heranführungshilfe aus dem ISPA-Programm gefördert worden sei. Seine Beschwerden bei 

den Behörden, den Gerichten und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

seien abgewiesen worden. Er äußert außerdem Bedenken im Hinblick auf Schwachstellen beim 

Zugang zu Gerichten in Umweltfragen. Des Weiteren habe der Ausschuss zur Überwachung 

der Einhaltung des Übereinkommens von Aarhus am 28. September 2012 festgestellt, dass 

bestimmte Bestimmungen der bulgarischen Umweltschutzvorschriften gegen das 

Übereinkommen verstoßen, insbesondere gegen den Anspruch der Bürger auf Rechtsbehelf. 

2. Zulässigkeit 

Für zulässig erklärt am 8. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 

(Artikel 216 Absatz 6 bzw. neuer Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung). 

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2015 

Zum einen hat der Petent im Zusammenhang mit der Deponie in Montana bereits in einer 

früheren Beschwerde an die Kommission auf Missstände in der Verwaltung der Mülldeponie 
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verwiesen, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit der Bürger und der 

Umwelt. Die Dienststellen der Kommission haben sich ordnungsgemäß mit dieser 

Angelegenheit befasst. Die vom Petenten vorgebrachten Vorwürfe erhärteten sich jedoch nicht. 

Die bulgarischen Behörden konnten nachweisen, dass der Betrieb der Deponie im Einklang mit 

der für sie erteilten Genehmigung erfolgt und dass alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz 

der Gesundheit der Bürger und der Umwelt angewendet werden. Daher wurde das 

Beschwerdeverfahren abgeschlossen. 

Zum anderen beschwert sich der Petent über die Gerichtsverfahren vor dem obersten 

Verwaltungsgericht der Republik Bulgarien und behauptet, es habe bei der Umsetzung der 

entsprechenden EU-Rechtsvorschriften in bulgarisches Recht Unregelmäßigkeiten im 

Gesetzgebungsverfahren der Nationalversammlung gegeben. Die Kommission weist jedoch 

darauf hin, dass die Organisation und die Durchführung von Justiz- und 

Gesetzgebungsverfahren in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen. 

Außerdem ist der Petent der Ansicht, dass die bulgarischen Behörden gegen das 

Übereinkommen von Aarhus verstoßen haben, da der Zugang zu Gerichten in einigen 

Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Deponie in Montana verweigert worden sei. Die 

Kommission hat die vom Petenten übermittelten Informationen und Vorwürfe betreffend den 

fehlenden Zugang zu Gerichten für die betroffenen Bürger zur Kenntnis genommen. 

Fazit 

Von den drei Vorwürfen sind zwei unbegründet. Was den dritten Vorwurf betrifft, so prüfen 

die Dienststellen der Kommission nach Durchführung einer vorläufigen Bewertung der vom 

Petenten vorgelegten Informationen über mögliche Defizite in Bulgarien beim Zugang zu 

Gerichten sowie der öffentlich zugänglichen Informationen, ob die in Bulgarien geltenden 

Rechtsvorschriften einen Verstoß gegen die Bestimmungen des Übereinkommens von Aarhus 

über den Zugang zu Gerichten, insbesondere gegen Artikel 9 Absätze 2 und 3 über 

Möglichkeiten der Bürger zur gerichtlichen Anfechtung von allgemeiner Raumplanung, 

detaillierter Raumplanung und einigen Bau- bzw. Fördergenehmigungen, darstellen könnten. 

Daher haben die Dienststellen der Kommission beschlossen, die bulgarischen Behörden in 

dieser Angelegenheit um Klarstellung zu ersuchen. 

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über ihre Schlussfolgerungen auf dem Laufenden 

halten. 

4. Antwort der Kommission (REV I), eingegangen am 27. Januar 2016 

Im Februar 2015 leiteten die Dienststellen der Kommission eine offizielle Untersuchung (EU-

Pilot) des vermeintlichen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Übereinkommens von 

Aarhus über den Zugang zu Gerichten, insbesondere gegen Artikel 9 Absätze 2 und 3 über die 

Möglichkeiten der Bürger zur gerichtlichen Anfechtung von allgemeiner Raumplanung, 

detaillierter Raumplanung und einigen Bau- bzw. Fördergenehmigungen ein. In ihrer Antwort 

widersprechen die bulgarischen Behörden den von der Kommission vorgebrachten Argumenten 

und verweisen auf verschiedene nationale Rechtsvorschriften, die im Einklang mit den 

vorstehend erwähnten Bestimmungen stünden. Die Antwort wird derzeit geprüft. 

Fazit 



 

PE658.877v04-00 90/92 CR\1223705DE.docx 

DE 

Aufgrund der Besonderheiten dieser Angelegenheit und der rechtlichen Komplexität der von 

dem Mitgliedstaat vorgebrachten Argumente bedarf es weiterer Prüfungen und Analysen. 

 

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 31. Juli 2017 

Die EU-Pilot-Untersuchung des vermeintlichen Verstoßes gegen die Bestimmungen des 

Übereinkommens von Aarhus in Bezug auf den Zugang zu Gerichten in Bulgarien ist noch 

nicht abgeschlossen. 

 

Die zusätzlichen Anmerkungen, die der Petent am 12. April 2016 per E-Mail übermittelte, 

bezogen sich auf eine ähnliche Angelegenheit – und zwar auf die Mülldeponie in Montana – 

und wurden von den Dienststellen der Kommission als unbegründet erachtet. Die 

Anmerkungen enthalten keine neuen Fakten bzw. Aspekte, die die Dienststellen der 

Kommission dazu veranlassen würden, ihren bisherigen Standpunkt zu ändern. 

 

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 31. August 2020 

Die EU-Pilot-Untersuchung des vermeintlichen Verstoßes gegen die Bestimmungen des 

Übereinkommens von Aarhus über den Zugang zu Gerichten in Bulgarien wurde 

abgeschlossen.  

Was die Abfallbewirtschaftung anbelangt, so ergab die Analyse der Kommission, dass das 

nationale Gericht in seiner Entscheidungspraxis festgestellt hatte, dass die in einem 

kommunalen Abfallbewirtschaftungsprogramm aufgeführten Tätigkeiten Auswirkungen auf 

die Umwelt haben und somit die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern in der Region und im 

Umweltbereich tätigen Nichtregierungsorganisationen (NRO) berühren. Die nationalen 

Gerichte verfolgen im Zusammenhang mit den Bewirtschaftungsplänen für die 

Flusseinzugsgebiete einen ähnlichen Ansatz, wodurch der notwendige Zugang zu Gerichten im 

Hinblick auf Maßnahmen in den Bereichen Abfallbewirtschaftung und 

Flusseinzugsgebietsmanagement sichergestellt ist.  

In Bezug auf die Luftqualität ist dies nicht der Fall. Daher leitete die Kommission im Mai 2020 

ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Bulgarien ein, weil es nicht dafür gesorgt hatte, dass 

natürliche und juristische Personen, die unmittelbar von Überschreitungen der 

Luftqualitätsgrenzwerte gemäß der Richtlinie 2008/50/EG1 über Luftqualität und saubere Luft 

für Europa betroffen sind, vor den nationalen Gerichten Beschwerde einlegen dürfen. 

Umweltschutzorganisationen und natürliche oder juristische Personen haben gegenwärtig keine 

Möglichkeit, die Kohärenz eines Luftqualitätsplans anzufechten und von den Behörden die 

Erstellung von Luftqualitätsplänen zu verlangen, die den Vorgaben der Richtlinie entsprechen. 

Die Frage der Luftqualität ist jedoch nicht Gegenstand dieser Petition.  

Die ähnliche Angelegenheit in Bezug auf die Mülldeponie in Montana wird als unbegründet 

betrachtet und wird daher von den Kommissionsdienststellen nicht weiterverfolgt.  

                                                 
1 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und 

saubere Luft für Europa (ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1–44). 
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Fazit 

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen sieht sich die Kommission nicht veranlasst, die 

in der Petition vorgebrachten Sachverhalte weiter zu prüfen, da sie als unbegründet betrachtet 

werden. 
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